
HANS SAUER 

HANSESTADTE 

UND LANDESFÜRST.EN 

Die wendischen Hansestädte in der Auseinandersetzung 
mit den Fürstenhäusern Oldenburg und Mecklenburg 

während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 

1971 

BöHLAU VERLAG KÖLN WIEN 



Der Außenhandel 
Ostmitteleuropas 1450-1650 

Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren 
Beziehungen zu Mitteleuropa. Herausgegeben von Ingomar 
B o g .  1971. XVI, 627 Seiten, 20 Schaubilder, zahlr. 
Tabellen und Darstellungen. Leinen. DM 88,-

Fremde Kaufleute 
auf der Iberischen Halbinsel 

Herausgegeben von Hermann K e 11 e n b e n z .  1970. VI, 
403 Seiten, 1 Tafel, 1 Karte. Broschiert. DM 8 8,-

Wirtschaftskräfte 
im Mittelalter 

Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte. Von Fritz 
R ö r i g .  Herausgegeben von Paul K a e g b e i  n .  2., durch­
gesehene und ergänzte Auflage. 1970. XII, 748 Seiten, 4 Ta­
feln mit 8 Abbildungen, Frontispiz, farb. Faltkarte. Leinen. 
DM 98,-

Böhlau Verlag Köln Wien 



Ursprung und Wurzeln 
der Roles d'Oleron 

Von Karl-Friedrich Kr i e g e r  ( Quellen und Darstellungen 
zur Hansischen Geschichte. Neue Folge, Band XV). 1970. 
X, 167 Seiten. Broschiert. DM 22,-

Die nach der westfranzösischen Insel Oleron benannte Rechtssamm­

lung hat nicht nur die mittelalterliche Seerechtsentwicklung des atlan­

tischen und hanseatischen Rechtsbereiches entscheidend geprägt, ihr 

Einfluß ist auch in den modernen Seegesetzgebungen nachweisbar. 

Ursprung und rechtliche Wurzeln dieser Sammlung sind bereits seit 

Jahrhunderten - vor allem in der westeuropäischen Literatur - 

Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen. Die Arbeit versucht, 

diese bis heute im wesentlichen noch offenen Fragen einer Lösung 

zuzuführen. Ein längerer Aufenthalt in Frankreich ermöglichte es 

dem Verfasser, die Untersuchung auf eine breite Quellengrundlage zu 

stützen. Im Anhang wird die älteste Fassung des Seerechts mit einer 

deutschen Übersetzung abgedruckt. 

Böhlau Verlag Köln Wien 



QUELLEN UND DARSTELLUNGEN 

ZUR HANSISCHEN GESCHICHTE 

HERAUSGEGEBEN 

VOM 

HANSISCHEN GESCHICHTSVEREIN 

NEUE FOLGE / BAND XVI 

1971 

BOHLAU VERLAG KOLN WIEN





HANS SAUER 

HANSESTADTE 

UND LANDESFÜRSTEN 

Die wendischen Hansestädte in der Auseinandersetzung 
mit den Fürstenhäusern Oldenburg und Mecklenburg 

während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 

1971 

BOHLAU VERLAG KÖLN WIEN 



E �o�bibUothek -:-

,
A 91 ( � t 

Alle Rechte vorbehalten 

Copyright © 1971 by Böhlau Verlag, Köln 

Gesamtherstellung: Druckhaus Rolf Gremer, Ebelsba.ch/

Main Printed in Germany 

ISBN 3 412 14371 5 



INHALT 

Vorwort IX 

Einleitung 

E r s t e r T e i l

DIE WENDISCHEN HANSESTÄDTE 
UND DIE FÜRSTEN DES HAUSES OLDENBURG 

Kapitel 1: Von der Wahl zu Ripen bis zum Beginn der Spannungen zwischen 

1 

König Christian I. von Dänemark und seinem Bruder, dem Grafen 
Gerd von Oldenburg (1460-1465) 7 

Kapitel 2: Die Politik Lübecks und Hamburgs während der Auseinander-
setzungen um Schleswig-Holstein (1465-1472) 14 

Kapitel 3: König Christians Bemühungen um einen Fürstenbund in Nord-
deutschland (1472-1475) 33 

33 

36 

42 

a) Städte und Fürsten während des Lüneburger Zollstreits

b) Die Annäherung König Christians an den Kurfürsten Albrecht von
Brandenburg

c) Die Dithmarschenkrise des Jahres 1474

d) Christian I. und die wendischen Städte während des Reichskrieges
gegen Herzog Karl von Burgund 50 

Kapitel 4: Die Städte und die Oldenburger Fürsten bis zum Ende des Jahr-
hunderts 54 

54 

59 

a) Die letzten Regierungsjahre Christian I.

b) Der Abschluß der Auseinandersetzungen mit dem Grafen Gerd von
Oldenburg

c) Die wendischen Städte und König Johann von Dänemark 61 



VI Inhalt 

Z w e i t e r  T e i l

DIE WENDISCHEN HANSESTÄDTE 
UND DIE HERZÖGE VON MECKLENBURG 

Kapitel 5: Die RegierW1gszeit Herzog Heinrich IV. 73 

73 a) Die Streitigkeiten mit Wismar (1458-1467)

b) Die Auseinandersetzungen um die Zölle von Ribnitz und Greves- 
mühlen (1471-1478) 83 

Kapitel 6: Frühabsolutistische Bestrebungen Herzog Magnus II. (1477-1503) 88 

88 

92 

a) Der Konflikt wegen der Landbede

b) Die Kontroverse um Hartwig von Lützow

c) Das Ring.e n um das Strandrecht 94 

Kapitel 7: Die Rostock.er „Domfehde" (1487-1491) 101 

101 

104 

108 

112 

117 

120 

124 

125 

a) Zur Vorgeschichte

b) Die geistliche Gerichtsbarkeit als Mittel fürstlicher Politik

c) Die Haltung der wendischen Städte zum Vorgehen der mecklen-
burgischen Herzöge gegen Rostock

d)  Die Wilsnack.er Verhandlungen

e) Der Rostock.er Aufstand im Januar 1487

f) Vermittlungsversuche

g) Die Kämpfe im Sommer 1487

h) Weitere BemühW1gen der Städte um Beilegung des Konflikts

i) Zum Ergebnis der „Domfehde" 136 

Kapitel 8: Die Auseinandersetzungen Rostocks mit seinen Landesherren bis 
zum Ende des JahrhW1derts 140 

D r i t t e r  T e i l

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STADTEN UND FÜRSTEN 
VERSUCH EINER SYSTEMATISCHEN BETRACHTUNG 

Kapitel 9: Die Haltung der Fürsten 

a) Ursachen W1d Anlässe der Konflikte mit den Städten

b) Mittel W1d Taktik des Vorgehens gegen die Städte

149 

149 

154 



Inhalt 

Kapitel 10: Städtische Politik gegenüber den Fürsten 
a) Gemeinsame Aktionen von Städten und Fürsten

b) Machtmittel der Städte

1. Verhandlungen
2. Geld

3. Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen
4. Bündnisse
5. Militärische Machtmittel

Kapitel 11: Städtegemeinschaft und Einzelstadt 

Kapitel 12: Zusammenfassung 

Exkurs: Die Bündnisse der wendischen Städte (1460-1500) 

Quellen 

Literatur 

Abkürzungen 

Namen- und Ortsregister 

VII 

159 
159 

160 
160 
162 
164 
165 
169 

171 

174 

179 

201 

203 

208 

209 





VORWORT 

Mit einigen der Fragen, die in der folgenden Untersuchung 
behandelt werden, beschäftigte ich mich bereits während meiner 
Tätigkeit an der Universität Rostock. Später arbeitete ich ein 
Teilgebiet zu einer Examensarbeit aus, .die von Herrn Prof. Dr. Karl 
Jordan betreut wurde. Er regte mich dazu an, diese Vorarbeiten zu 
einer Dissertation zu erweitern und unterstützte meine Bemühungen 
stets hilfsbereit und mit großem Verständnis. Dafür möchte ich 
meinem sehr verehrten Lehrer meinen Dank aussprechen. 

Für zahlreiche Hinweise und Ratschläge, die meine Arbeit in ent­
scheidender Weise gefördert haben, danke ich besonders Herrn Biblio­
theksdirektor Prof. Dr. Klaus Friedland. Herrn Prof. Dr. Koppe 
verdanke ich einige wesentliche Ergänzungen. Mein Dank gilt auch 
den Damen und Herren der Bibliotheken, deren Bestände mir zur 
Verfügung standen, vor allem der Schleswig-Holsteinischen Landes­
bibliothek, der Universitätsbibliothek Kiel sowie der Stadtbücherei 
Rendsburg. Aufrichtigen Dank sage ich schließlich dem Vorstand des 
Hansischen Geschichtsvereins, der diese Arbeit in die Reihe seiner Ver­
öffentlichungen aufzunehmen beschloß sowie Frau Rademacher vom 
Böhlau Verlag für die Betreuung der Drucklegung. 

In Dankbarkeit gedenke ich an dieser Stelle meiner Frau, ohne deren 
Hilfe diese Untersuchung nicht zum Abschluß gekommen wäre sowie 
meiner Söhne Jürgen und Mathias, die mir bei der Beschaffung der 
Literatur und bei den Korrekturen zur Seite standen. 

Rendsburg, im Juli 1971 

H a n s  S a u e r





EINLEITUNG 

Während über Schiffbau, Handel, soziale Entwicklung sowie über 
die „auswärtigen Beziehungen" der Hansestädte zahlreiche Einzel­
untersuchungen oder Darstellungen größerer Teilgebiete vorliegen, 
fand eine Seite städtischer Politik bisher verhältnismäßig wenig Beach­
tung: das Verhältnis zu den deutschen Landesfürsten, vor allem am 
Ausgang des Mittelalters. Abgesehen von den bekannten älteren Arbei­
ten 1, entstanden in neuerer Zeit mehrere Studien über die Territorial­
politik einzelner Städte 2, bzw. über die Haltung einiger Fürsten zu 
den Städten ihres Landes 3• Vor etwa fünfzig Jahren wurde zwar in 
einer Greifswalder Dissertation der Versuch unternommen, die Bezie­
hungen der wendischen Hansestädte „unter einander, zu den Landes­
herren, zur Hansa" 4 näher zu bestimmen, doch kann das Ergebnis 
heute nicht mehr befriedigen, zumal sich inzwischen doch erhebliche 
Korrekturen z. B. im Verständnis der Hanse ergeben haben. 

Zu den wendischen Hansestädten zählten neben Lübeck, Rostock, 
Wismar und Stralsund auch Hamburg und Lüneburg, obwohl die 

beiden zuletzt genannten nicht zum ehemals „wendischen" Siedlungs­
gebiet gehören. Innerhalb der Hanse bildeten diese sechs Städte einen 
verhältnismäßig stabilen, an der Führung der Städtegemeinschaft stets 

aktiv beteiligten Kern 5. Das reichlich vorliegende Quellenmaterial läßt
erkennen, daß die wendischen Hansestädte in den vier letzten Jahr­
zehnten des fünfzehnten Jahrhunderts in steigendem Maße vor die 
Aufgabe gestellt wurden, sich im niederdeutschen Raum mit der Her­
ausforderung durch das aufstrebende Landesfürstentum auseinander­
zusetzen. Dabei traten die Fürsten aus dem Hause Oldenburg sowie 

1 Daenell; Ropp, Hanse und Stände; ders., Hanse und Reichskrieg; v. Bippen;
Priebatsch. 
2 Reineke, Hamburgische Territorialpolitik; E. Schulze, Sachsen-Lauenburg; Behr; 
Friedland, Lüneburg. 

3 Harringer; J. Schultze, Brandenburg; Petri. 
4 Westphal. 
5 Friedland, Hanseforschung, in: GWU 14, 1963, S. 485; ders. Lüneburg, S. 31;
v. Brandt, Die Hanse und die nordischen Mächte, S. 8; Dollinger, S. 9 f.



2 Einleitung 

die Herzöge von Mecklenburg besonders stark in Erscheinung. Aber 
auch das Verhalten anderer Landesherren wie der Kurfürsten von 
Brandenburg, der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, Sachsen-Lau­
enburg und Pommern veranlaßte die Städte zur Aufmerksamkeit. 
Es hätte daher nahegelegen, alle diese Territorien in den Bereich der 
vorliegenden Untersuchung mit einzubeziehen. Doch zwang der Um­
fang der dazu notwendigen Vorarbeiten, sich auf die Darstellung des 
Verhältnisses zu den oldenburgischen und mecklenburgischen Landes­
herren zu beschränken. Immerhin dürfen aber die sehr intensiven Be­
ziehungen der wendischen Städte zu diesen Fürsten als weitgehend 
symptomatisch für das Gesamtproblem angesehen werden. 

Das zeigt schon ein Ereignis wie die Wahl König Christians I. von 
Dänemark zum Landesherrn Schleswig-Holsteins im Jahre 1460, das 
den Herrscher über die nordischen Reiche zum territorialen Nachbarn 
Lübecks und zum Landesherrn Hamburgs werden ließ 6

• War 
schon die Herrschaft Dänemarks über den Sund von jeher ein 
neuralgischer Punkt hansischer Politik gewesen, so schien sich jetzt 
die Möglichkeit einer bedrohlichen Verbindung des Dänenkönigs 
mit anderen norddeutschen Fürsten abzuzeichnen 7

. Etwa zum 
gleichen Zeitpunkt begannen auch die Auseinandersetzungen der 
mecklenburgischen Herzöge mit Wismar und Rostock, die sich bis zum 
Ende des Jahrhunderts hinzogen 8

• Die zeitliche Begr,e nzung der 
Untersuchung (1460-1500) erschien insofern gerechtfertigt, als die 
Niederlage der Oldenburger Fürsten gegen Dithmarschen im Februar 
1500 wie auch der Tod Herzog Magnus II. im Jahre 1503 
entscheidende Zäsuren im politischen Geschehen darstellten. Der Sieg 
der Bauern ermutigte die oppositionellen Kräfte in Schweden, sich 
gegen die 1497 wiederhergestellte Nordische Union zu erheben und 
das Land nur wenig später endgültig von Dänemark zu lösen. Für 
Mecklenburg endete mit der Regierungszeit Magnus II. ein 
bemerkenswerter Versuch, bereits am Ausgang des Mittelalters 
Prinzipien des landesfürstlichen Absolutismus durchzu­setzen. Beide 
Ereignisse mußten die wendischen Städte in gleicher Weise 
berühren. 

6 Christian I. war seit 1448 König von Dänemark, seit 1450 auch von Norwegen. Er
wurde 1457 noch zum König von Schweden gewählt, konnte die Krone dieses Landes 
aber niemals unangefochten behaupten und verlor sie endgültig 1471.
7 v. Brandt, Geist und Politik, S. 110.
8 s. Teil II dieser Arbeit.



Einleitung 3 

Der chronologisch und regional gegliederten Darstellung in den 
Teilen I und II folgt ein Versuch, charakteristische Züge der 
Auseinandersetzungen zwischen Städten und Fürsten 
herauszuarbeiten und insbesondere das politische Verhalten der 
Städte zu untersuchen. Der abschließende Exkurs „Die Bündnisse 
der wendischen Städte 1460-1500" dient der Ergänzung des III. 
Teils. 





ERSTER TEIL 

DIE WENDISCHEN HANSEST.iX.DTE 

UND DIE FÜRSTEN DES HAUSES OLDENBURG 





Kapitel 1 

VON DER WAHL ZU RIPEN 
BIS ZUM BEGINN DER SPANNUNGEN 

ZWISCHEN KÖNIG CHRISTIAN I. VON DÄNEMARK 
UND SEINEM BRUDER, 

DEM GRAFEN GERD VON OLDENBURG 
(1460-1465) 

Die Wahl des dänischen Königs Christian I. aus dem Oldenburger 
Hause zum Herzog von Schleswig und zum Grafen von Holstein und 
Stormarn im März des Jahres 1460 stand im Widerspruch zu den Ab­
sichten der Räte Lübecks und Hamburgs, die sich dafür eingesetzt 
hatten, daß Graf Otto aus der Pinneberger Seitenlinie der Schauen­
burger die Nachfolge des 1459 verstorbenen Herzogs Adolf VIII. 
antreten sollte. Beide Städte waren keineswegs an einem weiteren 
Machtzuwachs des Königs interessiert. Die Entscheidung lag jedoch in 
den Händen der holsteinischen Ritterschaft, die wahrscheinlich schon 
auf dem Rendsburger Tage im Februar 1460 eine grundsätzliche Eini­
gung zugunsten Christians I. erzielt, die Städte sowie den Grafen Otto 
aber darüber in Unkenntnis gelassen hatte 9• So ist das oft zitierte Wort 

des Lübecker Chronisten aldus worden de H olsten Denen 10 vor allem 
als Ausdruck der Erbitterung über das Scheitern eigener Pläne und der 
Erkenntnis Lübecks zu werten, daß in Ripen eine der wichtigsten Ent­
scheidungen im norddeutschen Raume gefallen war, ohne daß Lü­
beck gemeinsam mit Hamburg wirksam in das Geschehen eingreifen 
konnte 11

. 

9 LChr. 4, S. 262, 268-269'; Reineke, Dokumente, S. 5-7. Die schleswig-holsteinische
Ritterschaft hatte über die Wahl des künftigen Landesherrn am 22. Januar 1460 in 
Neumünster und am 11. Februar in Rendsburg verhandelt. Dort wurden den 
Rsn. Lübecks und Hamburgs sowie den Grafen von Schauenburg-Pinneberg nach 
Abschluß der Beratungen lediglich mitgeteilt, man wolle am 2. März d. J. mit 
König Christian v. Dk. in Ripen verhandeln, dann sollten beide Anwärter am 
27. April in Lübeck. ihre Ansprüche vertreten, bevor endgültig entschieden werden
sollte. Vgl. Scharff, Schleswig-Holstein und Dänemark, S. 157, 159; ders., Wahl
von Ripen; S. 22; Hoffmann, S. 22; Hennings, S. 70 f.
10 LChr. 4, S. 270; vgl. Carstens, Beiträge, S. 48. 
11 über die Stimmung in Lübeck: HR II, 4, n. 773 1460 April Danzig an Lübeck 
(Nachschrift). 



8 Von der Wahl zu Ripen bis 1465 

Beide maßen der Wahl des Königs großes Gewicht bei. Das zeigt 
sich darin, daß sie schon Mitte März 1460 in Bündnisverhandlungen 
eintraten 12, die sich unverkennbar gegen eine mögliche Koalition 
Christians I. mit anderen norddeutschen Fürsten richteten. Anderer­
seits war aber auch nicht zu übersehen, daß die Auffassungen in Lü­
beck und Hamburg in entscheidenden Fragen auseinandergingen. Da­
von wird noch in anderem Zusammenhang zu berichten sein 13• In den 
überlieferten Bündnisentwürfen erscheint vor allem die Bestimmung 
wichtig, daß beide übereinkamen, künftig nur gemeinsam mit dem 
König zu verhandeln 14. 

Entscheidend für die Beziehungen Lübecks zum König wie auch der 
zwei Städte zueinander wurde dann jedoch die Zusammenkunft Chri­
stians I. mit Lübecker Ratssendeboten Ende April 1460 in Segeberg. 
Dort ließ der König die Lübecker durch Bischof Arnold von Lübeck 
von seiner zu Ripen erfolgten Wahl offiziell informieren und seinem 
Wunsche Ausdruck geben, daß diese Entscheidung dem Rat von Lü­
beck behagede unde to willen were, zumal Christian die Lübecker wie 
überhaupt alle Kaufleute beschützen werde, wie es bisher Herzog Adolf 
gehalten habe. Der König ließ wissen, er sei bereit, alle lübischen Privi­
legien zu bestätigen, wenn die Stadt aus guter Nachbarschaft während 
seiner Abwesenheit helfen wolle, das Herzogtum Schleswig sowie die 
beiden Grafschaften gegen etwaige Angriffe zu verteidigen. Ferner 
wurde Lübeck aufgefordert, an einer Tagfahrt der Räte des Königs 

mit dem Grafen Otto von Schauenburg am 27. April teilzunehmen. 
Man erklärte sich in Lübeck mit den Bedingungen des Königs einver­

standen, zumal dieser auch seinerseits der Stadt Hilfe gegen ihre Fein­
de zugesagt hatte. So erhielt sie bereits am 14. Mai 1460 die 
Bestätigung ihrer Privilegien in Schleswig-Holstein mit dem 
ausdrücklichen Bemerken, daß damit zugleich alle Vorrechte Dritter 

ihre Kraft verlören, sofern sie den Interessen Lübecks zuwiderliefen 15.

12 HUB 8, S. 540, n. 879 1460 März 7 und 13 Hamburg an Lübeck; LUB 9, n. 816, 
820; Hennings, S. 80 f. 
13 HUB 8, n. 881 (1460 März 16) Lübecker Entwurf einer Tohopesate; a. a. 0., 
n. 882 (1460 März 16) Hamburger Entwurf. Einzelheiten über die unterschied­
lichen Auffassungen beider Städte: vgl. Seite 167 dieser Arbeit u. Exkurs, S. 181 f.

14 

15 

HUB 8, n. 884, § 4. 
a. a. 0., S. 556 1460 April 22 König Christian an Lübeck; April 25 dessen Ge­

leitbrief; LUB 9, n. 825 1460 April 26 Lübecker Bericht über die Verhandlungen 
mit König Christian in Segeberg. Da dieser inzwischen in Ripen gewählt worden 
war, wurde am 27. April in Lübeck ein Vergleich zwischen ihm sowie dem Grafen 
Otto und seinen Söhnen geschlossen, nach dem diese gegen Zahlung von 43 000 Rh.G. 



Einigung Lübecks und Hamburgs mit Christian I. 9 

Während Lübeck überraschend eine so günstige Klärung der Bezie­
hungen zu dem neuen Nachbarn erzielen konnte, ergab sich für Ham­
burg eine ungleich schwierigere Situation. Es hatte sich der Wahl des 
Dänenkönigs zum Landesherrn Schleswig-Holsteins nicht zuletzt des­
wegen widersetzt, weil es seine Unabhängigkeit ernsthaft bedroht sah, 
die es als holsteinische Stadt seit über 200 Jahren-behauptet hatte, und 
damit rechnen mußte, daß König Christian I. größere Machtmittel zur 
Verfügung stehen würden als bisher den Schauenburger Grafen. Ham­
burg beteiligte sich weder an der Huldigung der schleswig-holsteini­
schen Stände am 4. April 1460 in Kiel, noch folgte es zunächst der 
Einladung des Königs nach Segeberg. Statt dessen drängte es wieder­
holt auf ein gemeinsames Vorgehen mit Lübeck 16• Dazu kam es jedoch 
nicht, weil- diese Stadt inzwischen zu der Au:ff assung gelangt war, das 
Angebot des Königs nicht auszuschlagen. 

In Hamburg hatte man ursprünglich wohl gehoffi:, mit Lübecks Hilfe 
gegen die unumgängliche Anerkennung des neuen Landesherrn wenig­
stens ein Stapelprivileg für die Getreideausfuhr aus Schleswig-Holstein 
davonzutragen. Bei den Verhandlungen, die es im Mai 1460 mit dem 
König in Segeberg aufnahm, zeigte sich dann jedoch eine völlig andere 
Situation. Christian I. gab nämlich zu verstehen, daß er die bisherigen 
Privilegien Hamburgs in Schleswig-Holstein nur dann zu bestätigen 
gedenke, wenn die Stadt die ihm schuldige Huldigung nachgeholt habe. 
Damit verlagerte sich der Schwerpunkt der weiteren Bemühungen 
Hamburgs bis zum Ende des Jahres 1460 auf die Frage, wie diese 
Forderung umgangen werden konnte. Auf jeden Fall mußte die Stadt 
ihre Getreidehandelspläne vorerst noch zurückstellen, konnte dann 
aber Mitte Januar 1461 wenigstens einen befriedigenden Kompromiß 
erzielen, der von nun an zum Muster der Anerkennung aller folgenden 
holsteinischen Landesherren wurde: statt einer eidlichen Verpflichtung 
erfolgte die „Annehmung" des Königs als Landesherr. Ein großzügig 
bemessenes Geschenk, die Gewährung von Krediten sowie die Bezah­
lung des Quartiers auch für sein Gefolge erleichterten es Christian, 
auf seine ursprünglichen Forderungen zu verzichten. Am 15. Januar 
bestätigte er dann auch Hamburgs Privilegien, gestattete den Bürgern 

auf ihre Erbansprüche verzichteten. LChr. 4, S. 269, 274 ff. - HUB 8, n. 912 
1460 Mai 6 Bischof Arnold v. Lübeck an Lübeck, n. 919 1460 Mai 14 Bestätigung der 
lübischen Privilegien durch König Christian; Hennings, S. 82 f. 
16 HUB 8, S. 556, n. 909-911; vgl. n. 884, § 4, n. 885, § 4; n. 912-913; Lappenberg,
Tratzigers Chronic a, S. 199-201; Reineke, Dokumente, S. 7; Bolland, Vorwort zu: 

Reineke, Dokumente, S. X. 



10 Von der Wahl zu Ripen bis 1465 

der Stadt, in Schleswig-Holstein Korn, Vieh und andere Waren nach 
Belieben zu kaufen sowie gegen Erlegung des üblichen Zolls unbe­
hindert auszuführen und verbot, den Hamburger Zoll zu umgehen 17• 

Da, entgegen den ursprünglichen Befürchtungen der beiden Städte, von 
seiten des Königs keine Gefahr zu drohen schien und Lübeck sich ohne­
hin schon sehr schnell mit ihm geeinigt hatte, wurden die Bündnis­

verhandlungen eingestellt, vermutlich schon im Herbst 1460 18• 

Obwohl Christian I. sich zunächst gefällig gezeigt hatte 19, war doch 
bald zu erkennen, daß beide Städte seiner nicht sicher sein durften. 
Das zeigte sich schon gegen Ende des Jahres 1461, als er den Kauf­
leuten Amsterdams ein Privileg erteilte, das den holländischen Handel 
im Bereich des Herzogtums Schleswig in einer für Lübeck und Ham­
burg beunruhigenden Form begünstigte. Den Holländern wurde ge­
stattet, gegen einen vereinbarten Zoll den Landweg über Husum nach 
Flensburg zu benutzen sowie in Husum, Schleswig und Flensburg 
Handel zu treiben20• Vermutlich lag hier wohl weniger eine feindselige 
Absicht des Königs vor, es darf vielmehr angenommen werden, daß 
dieser nur eine willkommene Gelegenheit zur Ergänzung seiner finan­
ziellen Mittel gesucht hatte. Mit unübersehbarem Mißtrauen begegnete 
Lübeck jedoch Christian I. im Frühjahr 1462, als er seine Reise zu 
einem Fürstentag in Wilsnack mit einem kurzen Aufenthalt in der 
Travestadt unterbrechen wollte. Der Rat beschränkte das Geleit für 
das königliche Gefolge unnachgiebig auf eine begrenzte Zahl von 
Reitern und traf eine Reihe von Vorkehrungen zur Sicherung der 
Stadt, wie sie bei ähnlichen Anlässen sonst nicht üblich waren: Be­
waffnete wurden in Bereitschaft gehalten und wichtige Punkte der 
Stadtbefestigung unter den Befehl von Ratsmitgliedern gestellt. Als 
der König auf dem Heimwege wiederum in Lübeck weilte, folgten der 
Einladung in sein Quartier nur einige Bürgermeister und Ratsherren. 
Anscheinend rechnete man mit der Möglichkeit eines Handstreiches 

17  HUB 8, n. 918, S. 558, A. 3; LChr. 4, S. 288; HUB 8, n. 992 1461 Januar 15 

Handelsprivileg Christian I. f. Hamburg; Reineke, Dokumente, S. 7-17; Kopp­
mann, KR 2, S. 103; Reineke, Hamburgische Territorialpolitik, S. 32. Erst 
im August 1480, als König Christian die Hilfe Hamburgs und Lübecks gegen 
die schleswig-holsteinische Ritterschaft benötigte, gelang es Hamburg, das 
Getreidestapelprivileg zu erlangen: Hille, Registrum, n. 171, S. 105 f. - HUB 
10, S. 601, A. 4; vgl. Seite 58 f. dieser Arbeit.

18 

19 

HUB 8, n. 882 (Stückbeschreibung).
LChr. 4, S. 288, 289, A. 1; HR II, 5, S. 20, A. 1; HUB 8, n. 951 1460 August 1

Privileg f. Rostock; Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4147. 
20 HUB 8, n. 1093-1094. 
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gegen die Stadt 21. Obwohl die Wilsnacker Verhandlungen vom März 
1462 keineswegs gegen die Städte gerichtet waren, so ist doch die 
Haltung Lübecks charakteristisch für den Argwohn, mit dem fast alle 
Unternehmungen der Fürsten beobachtet wurden. Unter Umständen 
hatte im Falle des Dänenkönigs dazu auch seine Parteinahme für Her­
zog Heinrich IV. von Mecklenburg beigetragen, der zu dieser Zeit in 
Auseinandersetzungen mit Wismar stand 22• 

Christian I. jedoch war zu dieser Zeit durchaus daran interessiert, 
seine Beziehungen zu den wendischen Städten, insbesondere aber zu 
Lübeck und Hamburg, möglichst frei von Spannungen zu erhalten, 
weil er wegen ständiger Kämpfe um die Erhaltung bzw. Rückgewin­
nung der Herrschaft über Schweden sowie wegen der finanziellen Aus­
einandersetzungen mit seinen Brüdern, den Grafen Gerd und Moritz 
von Oldenburg, sehr auf Kredite und andere Hilfeleistungen ange­
wiesen war. Beide Grafen hatten 1460 zugunsten Christians I. auf ihre 
Ansprüche an Schleswig-Holsteins verzichtet. Dafür hatte dieser ihnen 
seinen Anteil an den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst über­
tragen und versprochen, jedem 40 000 Rh.G. als Entschädigung zu 
zahlen 23

• Mit den 43 000 Rh.G., die an die Schauertburger zu entrich­
ten waren, hatte der König somit sehr hohe Zahlungsverpflichtungen 
auf sich genommen, die nicht ohne Einfluß auf seine politische Hand­
lungsfreiheit bleiben konnten. Er war nicht nur an die schleswig-hol­
steinische Ritterschaft und Mannschaft verschuldet, sondern mußte 
ebenfalls in Lübeck und Hamburg ständig um neue Anleihen nach­
suchen 24

• 

Zur besonderen Problematik der Situation Christians I. trug ferner 
der Umstand bei, daß das Treiben seines Bruders Gerd ihn zwang, 
zeitweilig die an sich ungetrübten Beziehungen zu den genannten 
Städten aufs Spiel zu setzen. Graf Gerd von Oldenburg hatte bereits 
seit der Mitte der fünfziger Jahre die Kaufleute der norddeutschen 
Hansestädte ständig durch zahlreiche Straßenräubereien geschädigt. 

21 LUB 10, n. 155 1462 (nach März 24) Bericht über die vom Lübecker Rate bei der 
Anwesenheit König Christians I. getroffenen Maßnahmen; LChr. 4, S.1 301; Hage­
dorn, Johann Arndes Berichte, S. 283 ff. über den Anlaß des Fürstentages: Bach­
mann, Briefe und Acten, n. 358, 369; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische 
Union, S. 238 f. 
22 Vgl. Seite 75 ff. dieser Arbeit. 
23 Hille, Registrum, n. 1-4; Reg. dipi'. hist. Dan., I, 1, n. 4085-4087, 4106; Hen­
nings, S. 82 f. 
24 Carstens, • Die Wahl König Christian I., S. 257; Hennings, S. 72 ff. - Hille, 
Registrum, n. 87, 89', 91-94; LUB 10, n. 102, 156. 
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Im Juni 1461 hatten die Grafen Gerd und Moritz Schiffe auf der Elbe 
beschlagnahmt, so daß Lübeck und Hamburg gezwungen waren, ener­
gische Vorkehrungen zur Sicherung ihrer Schiffahrt zu treffen 25• Im 
folgenden Jahre war es dann zwischen beiden Brüdern zu einer Ent­
zweiung gekommen, in deren Verlauf Graf Moritz sich mit Bremen 
verbündete 26, während König Christian den Grafen Gerd unter­
stützte 27• Abgesehen von einer kurzen Unterbrechung im Januar 
1463 28, erstreckten sich diese Kämpfe bis zum Beginn des Jahres 1465. 
Lübeck und Hamburg wurden insofern in Mitleidenschaft gezogen, als 
Bremen ihnen wiederholt Repressalien androhte, falls sie Handels­
verkehr mit Untertanen des Königs von Dänemark treiben 29 oder 
Bremens Forderungen nicht mit dem notwendigen Nachdruck unter­
stützen sollten 30• 

Graf Gerd war nach dem Tode seines Bruders Moritz im August 
1464 in den Gesamtbesitz der Grafschaften Oldenburg und Delmen­
horst gelangt. Er setzte seine Feindseligkeiten gegen die Städte bis 
zum Beginn des folgenden Jahres fort 31

. Im Februar 1465 verbündete 
sich Bremen mit Bischof Heinrich von Münster, dem Administrator 
des Erzstifts Bremen, der im Namen der bremischen Kirche Anspruch 
auf Delmenhorst erhob 32• Angesichts dieser übermacht, sah sich end­
lich der Graf zum Friedensschluß genötigt und beendete den Kampf 
mit seinen bisherigen Gegnern. Da er sich nunmehr anschickte, seinem 
Bruder Christian die Herrschaft über Schleswig-Holstein streitig zu 
machen, begann damit zugleich auch ein neuer Abschnitt in den Bezie­
hungen der wendischen Städte zum Hause Oldenburg. 

Rückblickend auf die fünf ersten Jahre der Landesherrschaft Chri­
stians I. in Schleswig-Holstein kann festgestellt werden, daß sich die 
Besorgnisse Lübecks und Hamburgs vorerst nicht bewahrheitet hatten. 
So erwies sich ein Bündnis als überflüssig, zumal einer der beiden 
Partner schon nach kurzer Zeit eine Einigung mit dem neuen 
Nachbarn erzielen konnte. Lübeck sah sich nicht an die Abmachung 
gebunden, keine Verhandlungen ohne Hamburg zu führen, das als 
holsteinische 
25 HR II, 5, n. 121 1461 Juni 15 Rezeß zu Lübeck, § 15; a. a. 0., n. 129-130. 
26 LUB 10, n. 166. 
27 Koppmann, Beziehungen Hamburgs, S. 222; HR II, 5, S. 198 f. 
28 LUB 10, n. 265 1462 Dezember 6 Bremen an Lübeck; Waitz, Streitigkeiten, S. 1. 
29 LUB 10, n. 452, 459. 
3
° Koppmann, a. a. 0., S. 223; LUB 10, n. 474, 477, 479, 483. 

31 LUB 10, n. 535, 547; Rüthning, Oldenburgische Geschichte, S. 159. 
32 LUB 10, n. 550-551, 558. 
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Stadt gegenüber dem König in einer wesentlich ungünstigeren 
Situation war als die Reichsstadt Lübeck. Für Hamburg bedurfte es 
längerer, geduldiger Verhandlungen und einiger finanzieller 
Aufwendungen, um eine für beide Seiten tragbare Form der 
Anerkennung des neuen Landesherrn zu finden. Nicht nur die 
unterschiedliche staatsrechtliche Stellung beider Städte erwies sich als 
Hindernis für ein gemeinsames Vorgehen gegenüber König Christian, 
sondern auch die wirtschaftlichen Sonderinteressen, die insbesondere 
bei den Bündnisverhandlungen hervortraten. Hier wäre vor allem 
die hamburgische Getreidehandelspolitik zu nennen, die häufige 
Spannungen zu Dithmarschen zur Folge hatte, während Lübeck in 
den Bauern die potentiellen Verbündeten gegen die Oldenburger 
Fürsten zu sehen meinte. Das sollte sich sehr bald noch deutlicher 
zeigen. Für die Haltung des Dänenkönigs war der Umstand 
ausschlaggebend, daß er wegen seiner schwedischen Interessen und 
seiner finanziellen Situation auf möglichst ungestörte Beziehungen zu 
Lübeck und Hamburg bedacht sein mußte. Daß es nicht immer leicht 
für ihn war, diese verschiedenen Gesichtspunkte zu koordinieren, war 
auf die Dauer nicht zu übersehen. 



Kapitel 2 

DIE POLITIK LÜBECKS UND HAMBURGS 
WÄHREND DER AUSEINANDERSETZUNGEN 

UM SCHLESWIG-HOLSTEIN 
(1465-1472) 

Die finanziellen Verpflichtungen, die König Christian anläßlich sei­
ner Wahl zu Ripen auf sich genommen hatte, sollten sich schon bald 
als eine schwere Bürde erweisen und seine Handlungsfreiheit in mehr 
als einer Richtung beträchtlich einengen. Während die Schauenburger 
Grafen die ihnen zugesagte Entschädigung von 43 000 Rh.G. im Sep­

tember 1463 quittieren konnten 33, waren an die Brüder Christians I. 
zum gleichen Zeitpunkt erst etwa 22 000 Rh.G. gezahlt worden 34• 

Diese umfangreichen Aufwendungen waren aber nur möglich gewor­
den, weil der Adel des Landes dem König große Summen vorgestreckt 
bzw. sich für den Rest der Zahlungen verbürgt hatte. Allmählich aber 
begann diese Geldquelle zu viersiegen; die Folge war, daß Graf Gerd 
von Oldenburg schließlich ungeduldig wurde und zu Beginn des Jahres 
1465 in Holstein erschien. Er forderte von den Rittern, die sich s. Zt. 
für den König verbürgt hatten, ihm und den Kindern seines verstor­
benen Bruders Moritz die noch ausstehenden rund 60 000 Rh.G. unver­
züglich auszuzahlen. Andernfalls werde er sich als rechtmäßiger Erbe 
betrachten und das Land in Besitz nehmen. Graf Gerd versuchte außer­
dem, unter den Adligen des Landes Anhänger zu gewinnen, indem er 
ihnen Vergünstigungen in Aussicht stellte� falls er die Landesherrschaft 
übernähme 35

. 

Den König versetzte das Erscheinen seines Bruders in nicht geringe 
Verlegenheit, da er gerade vollauf mit dem Kampf um die schwedische 
Krone beschäftigt und durchaus nicht in der Lage war, die Forderungen 
des Grafen zu erfüllen 36

• Die bedrängten Bürgen ersuchten nun Chri­
stian I., sie aus der Bürgschaft zu entlassen und Gerd von Oldenburg 

33 

34 

35 

36 

Waitz, Geschichte, S. 17. 
Rüthning, a. a. 0., S. 
159. LChr. 4, S. 370 f. 
HR II, 6, S. 13. 
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zufriedenzustellen. Dieser zögerte nicht lange, seine Ankündigung in 
die Tat umzusetzen und berief zum 8. Mai 1465 die Stände des Landes 
an die Levensau, um vor ihnen seine Ansprüche geltend zu machen. 
Der König sah jetzt keine andere Möglichkeit, als dem Bruder zuvor­
zukommen: er entbot die Stände zum 6. Mai nach Kiel 37 und richtete 
die dringlich gehaltene Bitte an Lübeck und Hamburg, diese Stände­
versammlung doch auf jeden Fall zu beschicken, um ihm gegen den 
Grafen beizustehen 38• Die Mehrheit der in Kiel Zusammengekom­
menen, darunter vor allem die Gläubiger und Bürgen des Königs sowie 
die Ratssendeboten der beiden Städte, wandte sich gegen die Absicht 
des Grafen, der nur einen geringen Teil des Adels hinter sich zu scharen 
vermochte. Gerd von Oldenburg mußte sich daher mit der Zusicherung 
begnügen, daß er sein Geld zu einem späteren Zeitpunkt erhalten 
werde. Zur Erleichterung des Königs verließ er dann bald wieder das 
Land 39• 

Christian I. hatte nun erkannt, welches Gewicht die Unterstützung 
durch Lübeck und Hamburg für ihn gewinnen könnte und entschied 
sich dafür, die Beziehungen zu beiden Städten möglichst eng zu gestal­
ten. Er schloß im Mai 1465 Frieden mit Bremen 40 und legte einen 
Monat später den Entwurf eines Vertrages mit Lübeck, Hamburg und 
Lüneburg vor, einander bei Streitigkeiten mit Dritten als Rechtsver­
mittler zur Seite zu stehen 41 und dabei keine Entscheidungen gegenein­
ander zu treffen 42• Das Abkommen sollte die Städte jedoch nur zur 
Beschickung von Tagfahrten in Schleswig-Holstein verpflichten, nicht 
aber in den drei nordischen Reichen. Es richtete sich also vor allem 
gegen den Grafen von Oldenburg. Obwohl sich die Städte am Zu­
standekommen des Vertrages interessiert zeigten 43, führten die Ver­
handlungen jedoch nicht zu einem Abschluß. Offenbar waren einfluß­
reiche Kreise der Ritterschaft Schleswig-Holsteins Gegner dieses Ver­
trages, vermutlich im Bemühen, Lübeck und Hamburg von den inneren 
Angelegenheiten des Landes fernzuhalten und damit zugleich auch eine 
Stärkung der Stellung des Landesherrn zu verhindern 44• 

37 LChr. 4, S. 371. 
38 Koppmann, a. a. 0., S. 225; LUB 10, n. 585. 
39 LChr. 4, S. 371; Oncken, S. 34. 

40  HUB 9, n. 168 1465 Mai 22; LUB 10, n. 609. 

41 HR II, 5, S. 456, A. 1; HUB 9; n. 205 1465 Oktober 13, § 2; s. a. Exkurs, S. 
195 f.
42 

43 

44 

HUB 9,_n. 205, §§ 3-4.

a. a. 0., n. 208, 217, 227, 232, 265. a.
a. 0., n. 232; vgl. Daenell, S. 213.
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Gegen den Grafen von Oldenburg richtete sich augenscheinlich auch 
der Entwurf der Tohopesate, über die die genannten Städte etwa zur 
gleichen Zeit untereinander verhandelten. Ihr Bündnis sollte der Ab­
wehr widerrechtlicher Gewalt sowie dem Schutze städtischer Privile­

gien gegen Fürsten, Herren, Ritter und andere dienen und sah nach 
dem Scheitern gütlicher Verhandlungen 45 bewaffnete Hilfe zu Wasser 
und zu Lande vor 46

• Lüneburgs Bedenken wegen zu hoher finanzieller 
Lasten durch kriegerische Unternehmungen zur See 47 und seines zu 
großen Kontingents an Bewaffneten 48 verhinderten schließlich den 
Beitritt dieser Stadt, so daß sich im Februar 1466 nur Lübeck und 

Hamburg verbündeten 49
• Die Tohopesate war zugleich auch eine War­

nung an Herzog Heinriich IV. von Mecklenburg, der wegen der Aus­
einandersetzungen um den Wismarer Bürgermeister Peter Langejohann 
in einem gespannten Verhältnis zu Lübeck stand 50

• In dieser Frage 
konnte Lübeck durchaus auf die Unterstützung König Christians 
zählen, der dem Herzog gelegentlich sogar mit Entschiedenheit und 
Schärfe entgegentrat 51

. 

Es lag unbedingt im Interesse des Königs, den Wünschen Lübecks 
und Hamburgs so weit wie möglich entgegenzukommen, denn die 
Kontroversen mit seinem Bruder waren nur aufgeschoben, außerdem 
befand er sich in Geldnot. So räumte er beiden Städten die Pfand­
herrschaft über einige wichtige Plätze des Landes ein, da für größere 
Kredite auch entsprechende Sicherheiten gefordert wurden: Lübeck 
erhielt im November 1465 für vier Jahre die Verfügung über den 

Hafen Neustadt 52 sowie die Zusicherung, daß die Bewohner Fehmarns 
für die Dauer der lübischen Pfandherrschaft über Schloß und Insel der 
Stadt die Pfandhuldigung leisten sollten 53

. Hamburg wurde etwa zur 
gleichen Zeit das Amt Steinburg mit den Städten Wilster und Krempe 

verpfändet 54
• Außerdem sah sich Christian I. häufig gezwungen, Zu-

45 

46 

47 

48 

49 

HUB 9, n. 207 1465 (vor Oktober 18), § 1; s. a. Exkurs, S. 184 ff. 
HUB 9, n. 207, §§ 2-3. 
a. a. 0., n. 185.
a. a. 0., n. 219, §§ 1-3; n. 215, 217, 221.
a. a. 0., n. 237 1466 Januar 13; n. 235; s. a. Exkurs, S. 184 f.; Verlängerung:

1472 = HUB 10, n. 110; Beitritt Lüneburgs: 1474 = HUB 10, n. 343; weitere 
Verlängerungen: 1480 und 1490 = HUB 10, n. 843, HUB 11, n. 402. 
50 Vgl. Seite 75 ff. dieser Arbeit.
51 Ebenda. 
52 Hille, Registrum, n. 50 146.S  November 1; Schröder, S. 185 ff. 
53 Hille, Registrum, n. 51 1465 November 1; n. 100 1465 Dezember 10. 
54 a. a. 0., n. 99 1465 November 11 (Pfandsumme 10 000Mk.lüb.). - Vgl. a. n.
104, 108, 166, 170 (Umhauten am Schloß Steinburg). 
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flucht zu kleineren Anleihen zu nehmen und königliche Kleinodien 
oder gar den Schmuck seiner Gemahlin zu verpfänden 55

• Seinem Bru­
der vermochte er nicht mit Entschiedenheit zu begegnen, da er seine 
Schuld nicht begleichen konnte. Das zeigte sich immer deutlicher. Im 
Sommer 1466 erschien Graf Gerd wieder in Holstein und besetzte 
unter einem nichtigen Vorwand die Stadt und das Schloß Rendsburg, 
die der Witwe des 1459 verstorbenen Herzogs Adolf VIII. als Leib­

gedinge übertragen worden waren 56
• Der König, außerstande zu zah­

len, räumte dem Bruder eine Reihe von Rechten ein, die diesem be­
trächtlichen Einfluß im Lande sichern mußten: ihm wurde das Erbrecht 
zuerkannt, er durfte einige vom König verpfändete Schlösser einlösen 

sowie über die geistlichen und weltlichen Lehen des Landes verfügen. 
Schließlich ernannte ihn Christian zu seinem Statthalter mit umfang­
reichen Vollmachten für die Zeit seiner Abwesenheit 57

. Graf Gerd 
begann sofort, von den neu eröffneten Möglichkeiten in seiner Weise 
Gebrauch zu machen. Er besetzte die ihm zugewiesenen Schlösser und 
vertrieb kurzerhand die derzeitigen Pfandinhaber. Die Nachricht vom 
Treiben des Grafen verbreitete sich mit Windeseile im Lande und ver­
anlaßte die Ritterschaft, nach Verbündeten Ausschau zu halten. In 
ihrer Notlage führten die Betroffenen jetzt Klage in Lübeck und Ham­
burg und erbaten dort Hilfe und Unterstützung 58

• So wirkte sich das 
Vorgehen des Grafen auch positiv für die Städte aus, da der Adel 
nunmehr seine bisherige Haltung gegenüber Lübeck und Hamburg zu 
revidieren begann. 

Dithmarschen zeigte sich ebenfalls besorgt über die Entwicklung im 

Lande und nahm Verbindung mit Lübeck auf. Schon im November 
1468 schlossen beide für die Dauer von 10 Jahren ein Bündnis, dessen 

55  Wehrmann, Verpfändung Kiels, S. 38 ff. - LChr. 5, 1, S. 18. 
56 LChr. 5, 1, S. 12 f. - Waitz, König Christian, in: Nordalb. Stud. 5, 1, S. 64, 
68 f., 70. 
57 Christensen, Rep. dipl. reg. Dan. II, 1, n. 2170, 2180 1466 November 1 u. De­
zember 2; Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4295 1466 Dezember 18 König Christian 
überträgt dem Grafen Gerd Schleswig sowie Holstein und Stormarn als Statthalter 
mit weitgehenden Vollmachten; Waitz, König Christian, S. 67 1467 Mai 1: König 
Christian erteilt seinem Bruder Vollmacht, alle geistlichen Lehen zu vergeben und 
über alle "'.eltlichen Lehen zu verfügen; ferner: Christensen, Rep. dipl. reg. Dan. II, 2, 
n. 2326-2328; Oncken, S. 35. 
58 LChr. 5, 1, S. 30; Waitz, König Christian, S. 68; vgl. Haltung der Ritterschaft 
1460 und 1465, Seiten 7 und 15 dieser Arbeit. Als eine erste Vorsichtsmaßregel d. 
schl.-holst. Adels darf gewiß auch der am 20. Mai 1466 in Kolding zwischen schl.­
holst. und dänischen Räten geschlossene Unionsvertrag angesehen werden. Dazu: 
Scharff, Die Wahl von Ripen, S. 61; ders., Ripen 1460, S. 25 f. 
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Wortlaut in vielen Punkten den Tohopesaten der Hansestädte ent­
sprach. In zusätzlichen Erklärungen wurde der Umfang der Verpflich­
tungen genauer umrissen: Lübeck und Dithmarschen halfen einander 
im Falle eines Konflikts mit dem König von Dänemark und seinem 
Bruder, dem derzeitigen Regenten Schleswig-Holsteins. Bei weiteren 
.Auseinandersetzungen sollte eine Hilfe nur dann erfolgen, wenn die 
Oldenburger Fürsten mit den betreffenden Gegnern verbündet wären. 
Dithmarschen war nicht verpflichtet, Unternehmungen Lübecks zur 
See zu unterstützen 59

• So traf Lübeck umfangreiche Vorkehrungen für 
seine Sicherheit. Wie das Bündnis mit Dithmarschen erkennen läßt, 
betrachtete man in der Travestadt die Zugeständnisse des Königs an 
seinen Bruder als Alarmzeichen und war auf eine grundsätzliche Wen­
dung seiner Haltung gefaßt. Gleichzeitig wurden in Lübeck die Ver­
handlungen mit der Ritterschaft weitergeführt. 

Die Lage König Christians erwies sich am Ausgang der sechziger 
Jahre als recht verwickelt: die Rücksicht auf den Bruder hatte ihn zu 
Konzessionen gezwungen, die nicht nur seine Stellung als Landesherr 
in mehrfacher Hinsicht gefährdeten, sondern auch Lübeck und Dith­
marschen zu einem gegen ihn selbst gerichteten Bündnis veranlaßten. 
Darüber hinaus war er zu dieser Zeit noch in zwei weiteren 
Richtungen stärker gebunden: gegenüber England und Schweden. 
Da in diesen Fällen auch die Handelsinteressen der wendischen Städte 
berührt wurden, müssen beide Konflikte wenigstens gestreift 
werden. Entgegen dem Friedensvertrag zwischen England und 
Dänemark vom 3. Oktober 1465 waren im Sommer 1467 englische 
Fischer aus Lynn nach Island gesegelt und hatten dort schwere 
Gewalttaten und Plünderungen verübt. Unter anderem war der 
Vogt des dänischen Königs er­schlagen worden. Christians 
Forderung nach Genugtuung blieb ohne Antwort, daher wurden auf 
seinen Befehl vier große englische Schiffe, die sich auf dem Wege nach 
Preußen befanden, im Sund aufgebracht 60. Die geschädigten Engländer 
hatten nun behauptet, daß ihnen Danziger Auslieger, unterstützt von 
Schiffen der wendischen Städte Schiff und Ladung genommen hätten 
und daß dieser übergriff auf Anstiften der deutschen Kaufleute in 
England erfolgt sei. Darauf hatte der englische König schwere 
Repressalien gegen die Hanseniederlassungen in seinem 

59 Ober die Beziehungen Dithmarschens zu König Christian: s. Teil I dieser Arbeit, 
Seite 39 f. 1462 Mai 23 hatte sich Dithmarschen bereits wegen drohender 

Rüstungen d. Königs an Lübeck gewandt = LUB 10, n. 174. Ober das Bündnis 
von 1468: LChr. 5, 1, S. 51; LUB 11, n. 387, 388 1468 November 23. 
00 HR II, 6, S. VI u. 69; LChr. 5, 1, S. 40; Daenell, S. 43 erwähnt sechs engl. Schiffe. 
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Lande angewandt. Die deutschen Kaufleute wurden gefangengesetzt 

und ihr Besitz beschlagnahmt. Binnen zwei Monaten sollten sie ent­
weder ihre Unschuld nachweisen oder aber den auf 20 000 Pfund ge­
schätzten Schaden ersetzen 61

. Die Auseinandersetzungen mit England 
zogen sich über annähernd sechs Jahre hin und beschäftigten die Städte 
besonders auch im Hinblick auf den damit verbundenen Konflikt mit 
Köln. Diese Stadt hatte sich schon seit der Mitte des Jahrhunderts 
gegen die Zahlungen zugunsten des Kontors in Brügge gewandt. Wäh­
rend des hansisch-englischen Krieges ging Köln vollends eigene Wege. 
Es beteiligte sich nicht an den Aktionen der Städte gegen England, 
sondern sicherte s,ich eigene Privilegien in diesem Lande und klagte 
schließlich sogar vor dem Hofgericht Herzog Karls des Kühnen von 
Burgund gegen das Brügger Kontor. Im April 1471 wurde Köln daher 
aus der Hanse ausgeschlossen und konnte erst fünf Jahre später unter 
beträchtlichen Schwierigkeiten seine Wiederaufnahme erlangen 62• 

Die Kämpfe König Chr,istians um die schwedische Krone berührten 
die Handelsinteressen der wendischen Städte ebenfalls unmittelbar. 
Nachdem er 1448 König von Dänemark geworden war, wurde Chri­
stian I. 1450 zum König von Norwegen und 1457, nach dem Sturz 

Karl Knutsons, auch zum König von Schweden gewählt 63
• 1464 hatte 

der nach Danzig geflüchtete Karl Knutson sein Exil verlassen, um den 
schwedischen Thron ein zweites Mal zu besteigen. Er wurde im Januar 
1465 wieder vertrieben, dann schließlich im September 1467 abermals 
zur Rückkehr nach Schweden aufgefordert 64 .Das bedeutete für König 
Christian, daß er in der erwähnten Zeit nicht nur erhebliche Geldmittel 
für diese Kämpfe aufwenden mußte, sondern auch gezwungen war, 
häufig außerhalb Schleswig-Holsteins zu weilen. Für die Städte brach­
ten diese jahrelangen Wirren Unsicherheit zu Wasser und zu Lande 
und damit Störungen des Handels mit sich. Die Verhandlungen mit 
den um Schweden kämpfenden Parteien erforderten großes diploma­
tisches Geschick und umfangreiche Aufwendungen für Gesandtschafl:s­ 
reisen, die zuweilen mit beträchtlichen Gefahren verbunden sein konn­
ten 65

• 

61 HR II, 6, S. 69.
62  HR II, 5, S. V f., VII; n. 779, 800; Dollinger, S. 394 ff. 
63 Rüthning, Oldenburgische Geschichte, S. 147. 
64 HR II, 6, S. 13; n. 24, 75. 
65 a. a. 0.1 n. 26, 76, 78, S. 52, 60, n. 85, S. 97 f., 103, 105; Reg. dipl. hist. Dan. I,

1, n. 4309 1467 August 1 König Christian an Rostock: bittet dafür zu sorgen, daß 
Rostocker Kaufleute sobald wie möglich 01, Malz, Hafer, Mehl und andere Waren 
nach Dänemark liefern; a. a. 0., n. 4333, 4347; Daenell, S. 216 f. 
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Graf Gerd von Oldenburg benutzte nun die Abwesenheit des Bru­
ders, um seine eigene Stellung in Schleswig-Holstein zu festigen. Er 
gab vor, die Bauern gegen ihre Grundherren, die Ritter und Prälaten, 
unterstützen zu wollen und verbreitete öffentlich vertrauliche Einzel­
heiten über die finanziellen Hintergründe und Transaktionen der 
Wahl von Ripen im Jahre 1460, um nicht nur die beteiligten 
Angehörigen des Adels, sondern auch seinen Bruder zu 
diskreditieren 66

• Im März 1469 sandte die holsteinische Ritterschaft 
acht ihrer Mitglieder nach Lübeck, um abermals über die 
Belastungen durch den Statthalter des Landesherrn zu klagen und 
gegen ihn um Hilfe zu bitten. Der Lübecker Rat hielt sich indessen 
zurück, solange die Haltung des Adels nicht eindeutig zu erkennen 
war 67

• Die Lage verschärfte sich im folgenden Monat, als Christian 
I. die Vollmachten des Grafen noch erweiterte und ihm das 
Herzogtum Schleswig sowie die Grafschaften Holstein und Stormarn 
verpfändete 68

• Jetzt schritt die Ritterschaft zu nachdrücklichen 
Gegenmaßnahmen. Am 2. Mai 1469 verbanden sich 140 ihrer 
Mitglieder zur Abwehr von Unrecht und Gewalt gegen jeden, wer es 
auch sei 69

• Nachdem sich der Adel des Landes offen für den 
Kampf, notfalls auch gegen den Landesherrn selbst, entschieden hatte, 
gab Lübeck seine Reserve auf und vermittelte ein Bündnis der Ritter­
schaft mit Dithmarschen für die Dauer von drei Jahren. Beide ver­
pflichteten sich zu gegenseitiger Hilfe. Der Lübecker Rat sollte im 
Falle eines Angriffs gegen die Verbündeten Art und Maß der Hilfe­
leistung festsetzen sowie bei etwaigen Differenzen zwischen ihnen 
oberster Schiedsrichter sein 70

. Zur gleichen Zeit war Lübeck ferner be­
müht, auch das Erzstift Bremen als Verbündeten gegen den Grafen 
von Oldenburg zu gewinnen 71. Dieser mußte jetzt erkennen, daß sich 
offener Widerstand gegen ihn vorbereitete. Nun suchte er Hilfe bei 
König Christian und bat ihn dringend, ins Land zu kommen und den 
Adel zum Gehorsam zu veranlassen. Da der König zur Zeit nicht in 
der Lage war, Schweden den Rücken zu wenden, entsandte er seine 
Gemahlin mit einigen Reichsräten nach Holstein. Die Königin lud 
den Grafen, Vertreter der Ritterschaft und Mannschaft sowie Rats-

66 LChr. 5, 1, S. 48; Carstens, Die Wahl König Christians I., S. 244. 
67 LChr. 5, 1, S. 52; LUB 11, n. 414. 
68 Hille, Registrum, n. 101 1469 April 24; Wegener, Diplomatarium, n. 149. 
69 LChr. 5, 1, S. 58; Hille, Registrum, n. 193. 
70 LChr. 5, 1, S. 55; LUB 11, n. 465 1469 Juli 8; Stoob, Geschichte Dithmarschens,
S.59; LUB 11, S. 507 (Anmerkung).
71 LUB 11, n. 483-484.
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sendeboten Lübecks und Hamburgs zum 22. Juli nach Segeberg 72• Alle 
Vergleichsverhandlungen blieben jedoch ohne Ergebnis, da die Ritter­
schaft bedingungslos die Entfernung des Statthalters aus dem Lande 
forderte. Die Vertreter der beiden Städte äußerten sich nicht so ent­
schieden, sondern gaben nur dem Wunsche Ausdruck, recht bald in 
Schleswig-Holstein wieder Frieden und Eintracht herzustellen, denn 
die Einwohner Holsteins seien - wie auch die Lübecker und 
Hambur­ger - aufeinander angewiesen 73• Man einigte sich 
schließlich darauf, im August des gleichen Jahres in Kopenhagen 
mit König Christian zusammenzutreffen 74• Diesem mußte nun 
deutlich geworden sein, daß seine Stellung als Landesherr auf dem 
Spiel stand, wenn er den Grafen weiterhin frei gewähren ließ. Die 
Bündnisse der Ritterschaft und Mannschaft untereinander sowie 
mit Dithmarschen ließen keinen Zweifel über den Ernst der Lage. 
Auch die beiden Städte konnten aus ihrer bisher beobachteten 
Zurückhaltung heraustreten, wenn sie ihre Interessen bedroht sahen. 

Graf Gerd versuchte in der Zeit bis zur Tagfahrt in Kopenhagen, 
Mißtrauen und Zwist in die Reihen seiner Gegner zu tragen. So ver­
sandte er Schreiben an den Rat, die 1\lterleute des Kaufmanns und die 
Gemeinde zu Lübeck, an den Rat, die vier Kirchspiele und die Ge­
meinde zu Hamburg sowie an die holsteinischen Prälaten, Städte und 
Bauern. Bei Lübeck und Hamburg wie auch bei der Ritterschaft stieß 
er allerdings auf eine geschlossene Abwehrfront 75• Alle früheren Diffe­
renzen schienen jetzt vergessen. Mit Genugtuung nahm Claus Rant­
zow, als Wortführer der Ritterschaft, die geharnischte Antwort Lü­
becks an den Grafen zur Kenntnis und gab seiner Überzeugung Aus­
druck, daß dieser seine Bemühungen nun wohl einstellen werde. Rant­
zow teilte mit, daß der Bischof Heinrich von Münster mit Dithmar­
schen und der Ritterschaft bereitstünde 76• 

In Kopenhagen erschienen außer den Ratssendeboten Lübecks und 
Hamburgs auch Ratsmitglieder Rostocks, Wismars und Stralsunds, 
ferner der Graf von Oldenburg, die Bischöfe von Schleswig und Lü­
beck, Vertreter der Ritterschaft sowie dänische Räte des Königs. Außer 
Fragen, die die Stellung der hansischen Kaufleute in den nordischen 
Reichen betrafen, bedurften vor allem folgende Probleme der Klärung: 

72 

73 

74 

LChr. 5, 1, S. 56; Waitz, König Christian, S. 74; Waitz, Streitigkeiten, S. 2. 
LChr. 5, 1, S. 57. 

a. a. 'o., S. 58.
75 Ebenda; LUB 11, n. 483-484; Koppmann, Beziehungen Hamburgs, S. 225. 
76 LUB 11, n. 483 1469 August 12. 
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die künftige Haltung der Städte zu den Kämpfen in Schweden, die 
Lage in Schleswig-Holstein, Regulierung bestimmter Ansprüche Lü­
becks an König Christian. Wie der Bericht der Rostocker Ratssende­
boten erkennen läßt, entschied sich der König dafür, vor allem Lübeck 
und Hamburg zufriedenzustellen. So wurde am 31. August zum Ver­
druß der Abgesandten Rostocks, Wismars und Stralsunds in ihrer Ab­
wesenheit zwischen dem König, seinen Räten, den Ratssendeboten 
Lübecks und Hamburgs sowie den Vertretern der Ritterschaft geson­
dert verhandelt 77• Am folgenden Tage wurde den Vertretern der drei 
Städte nur mitgeteilt: man habe über die Situation in Schleswig-Hol­
stein beraten und sich dahingehend geeinigt, die zu klärenden Fragen 
zu einem späteren Zeitpunkt an Ort und Stelle zu verhandeln und 
werde dazu vielleicht auch Ratsmitglieder der anderen Städte ein­
laden 78• Gewiß traf das zu, nur wurde nicht berichtet, daß Lübeck 
außerdem einen seiner bedeutendsten territorialpolitischen Erfolge 
erzielt hatte: Christian I. hatte sich nämlich verpflichtet, Forderungen 
Lübecks in Höhe von 17 635 Mk.Lüb., die die Stadt wegen der Be­
schlagnahme einiger Schiffe geltend machte, anzuerkennen und als 
Sicherheit, zugleich auch für andere Schulden, die Stadt und das Schloß 
Kiel an Lübeck zu verpfänden 79• Als Gegenleistung hatte Lübeck dem 
König versprochen, gemeinsam mit den anderen wendischen Städten 
zur Beilegung des Konflikts zwischen Dänemark und Schweden beizu­
tragen 80• Auch Hamburg konnte in Kopenhagen einen Erfolg ver­
zeichnen: es erhielt die Bestätigung seiner Zollprivilegien für Schles­
wig-Holstein mit einem entsprechenden Gebot an die Amtleute und 
Untertanen des Königs 81. Die Vertreter der Ritterschaft kehrten heim 
mit der schriftlichen Versicherung des Königs, daß er sobald wie mög­
lich ins Land kommen, seine Gläubiger und Bürgen von Schulden und 

Schaden befreien sowie seinen Bruder aus dem Lande entfernen und 
selbst wieder die Regierung übernehmen werde 82• 

Im Oktober 1469 kam der König nach Lübeck, wo unter Vermitt­
lung der wendisc�en Städte Verhandlungen zwischen Schweden und 

77 HR II, 6, n. 249 1469 August 24 Rostock.er Bericht über die Verhandlungen 

zu Kopenhagen, § 8. 
78 

79 

a. a. 0., § 9.
LUB 11, n. 489, 501; Wehrmann, Verpfändung Kiels, S. 46 f.

80 LUB 11, n. 489 1469 August 31.
81 HUB 9, n. 646 1469 September 5. Am gleichen Tage bestätigte der König auch die 
Privilegien Rostocks für dessen Handel in Norwegen (a. a. 0., n. 647). 
82 Hille, Registrum, n. 184 1469 August 31; LUB 11, n. 488. 
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Dänemark stattfinden sollten. Bei dieser Gelegenheit erfüllte Chri­
stian I. auch seine Zusage 83 und verpfändete Schloß und Stadt Kiel 
an Lübeck für insgesamt 26 685 Mk.Lüb. mit der Bestimmung, 
daß bei einer Wiedereinlösung der Gesamtbetrag zu erlegen sei 84

• 

Auch in hansischen Angelegenheiten zeigte sich der König sehr 
entgegenkom­mend: so wurde der Zwist mit Norwegen (wegen der 
übergriffe von Mitgliedern des Bergener Kontors im Jahre 1455) 
beigelegt und der Handel der Holländer und anderer Nichthansen 
eingeschränkt 85

• Am 
83 Die Abtretung Kiels erfolgte noch vor dem Beginn der dänisch-schwedischen Ver­
handlungen (16.-24. Oktober 1469), die jedoch ergebnislos blieben. (HR II, 6, n. 
270-
84 

276). Vgl. LChr. 5, 1, S. 62 ff. - Wehrmann, a. a. 0., S. 46 f.
Die Urkunden über die Verpfändung Kiels: LUB 11, n. 501 1469 Oktober 2,

n.502 1469 Oktober 5, n. 508 1469 Oktober 11, n. 513 1469 Oktober 8 (nicht
Oktober 13); Hille, Registrum, n. 103 1469 Oktober 14; LChr. 5, 1, S. 62 ff. Wetzel, 
Lübecker Briefe, S. XVI f., n. 46, 49, 53, 60, 72. -Die politischen Hintergründe der 
Abtretung Kiels an Lübeck bedürfen sicherlich noch weiterer Klärung. Daneben zeigt
der Wortlaut der aus diesem Anlaß ausgefertigten Urkunden einige Besonderheiten, 
die vor allem bei einem Vergleich mit den Urkunden hervortreten, die Christian I. 
1465 bei der Verpfändung des Amtes Steinburg an Hamburg ausgestellt hatte. 
Dort heißt es (Hille, Registrum, n. 99): hebbe wii ... vorpandet unde vorsettet, 
ähnlich Wegener, Diplomatarium, n. 223, 228. Auch hinsichtlich der Verpfändung 
Fehmarns (Hille, Registrum, n. 100): van uns in pande hebben. In den Urkunden, 
welche die Übergabe Kiels 1469 betreffen, werden derartige Formulierungen nicht 
verwendet. So versichert der König am 31. August 1469 (LUB 11, n. 489): wij willen 
unde schalen ... unnse stat unde slot tom Kijle mit eren tobehoringen, alse Hans 
Rantzouwen dat van uns heffi in pandeswijse, setten ... vor eren unde erer borger 
schaden . .. Auch bei der Fixierung der lübischen Forderungen (a. a. 0., n. 501) 
wird nur davon gesprochen, der König wolle Kiel an Lübeck overantworden. Bei 
der eigentlichen Bekräftigung des Rechtsaktes am 8. Oktober 1469 (Wegener, Diplo­
matarium, n. 155) heißt es dann, Christian I. habe Stadt und Schloß Kiel vorkoffi 
uppegelaten unde vorlaten. Ferner werden die Kieler an den Rat von Lübeck ver­
wiesen alle de wile de van Lubeke den Kyll kopeswisze hebben und die daher Stadt 
und Schloß kopeswisze bruken unde neten mogen unde schalen na ereme willen. 
Noch deutlicher dann LUB 11, n. 513: stadt unde slot Kyl uppe eynen wedderkop 
vorkoffi unde vorsegelt hebben. - Das anscheinend Ungewöhnliche dieses Verfah­
rens, das die zuletzt zitierte Urkunde am deutlichsten umreißt, hatte bereits Albert 
Krantz, Daniae chronica, VIII, 35 zu folgender Bemerkung veranlaßt: Pignus 
vocant et pignoratitium contractum. Ego ex intentione contrahentium, veram 
arbitror emptionem, cum pacto tarnen redemptionis: quod fas et iura sinunt. Alio­
qui in sortem computaretur, si pignus esset, quicquid eo nomine proveniret. Nunc 
autem contrahentium ea mens est, ut fructibus accipiens utatur pro suis, sorte 
manente integra: quod est pactum emptionis. Vulgatus error multos dece?it. T�r:7- 
venere qui in oppido memorato rem gererent: et praesente rege, Lubecenst conctlto 
sacramenta dedere. Id tum ea mente gerebatur in oppidi illius portu, ut Lubecenses

ex suo commodo uterentur.

85 Über die Vorgänge in Bergen 1455: HR II, 4, n. 349-350; LUB 11, n. 51�-515

1469 Oktober 15. über die Vermittlung der Städte in den dänisch-schwedischen 

Streitigkeiten: HR II, 6, S. 240-241, n. 270-276. 
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7. November schließlich versprachen der König und sein Bruder dem 
Hamburger Rat, die an der Steinburg aufgewandten Baukosten zu 
ersetzen 86

. Nur die Ritterschaft mußte sich jetzt weiter vertrösten las­
sen: die Entscheidung ihres Streits mit dem Grafen Gerd wurde wegen 
einer dringenden Reise des Königs vertagt, sollte aber binnen eines 
Jahres gefällt werden 87

• 

Rückblickend auf die Ereignisse des Jahres 1469, läßt sich feststellen, 
daß Christian I. die unangenehme Auseinandersetzung mit dem Bruder 
abermals auf geschoben hatte. Es war ihm dadurch möglich geworden, 
daß er den Forderungen der beiden Seestädte weitgehend nachgegeben 
und dadurch - wenigstens im Augenblick - die auch gegen ihn selbst 
gerichtete Front aufgelockert hatte. Christians Politik konnte aller­
dings zu keiner dauerhaften Lösung führen, zumal er dem Grafen Gerd 
am 13. November 1469 die schriftliche Zusicherung gab, ihn solange 
als Statthalter in Schleswig-Holstein zu belassen, bis alle seine Forde­
rungen erfüllt seien 88

• Der Ritterschaft hatte der König bekanntlich 
völlig entgegengesetzte Zusagen gemacht. Für Lübeck und Hamburg 
hatten sich beachtliche Erfolge ergeben. Insbesondere Lübeck konnte 
sich nicht nur eine ausreichende Sicherheit für seine Forderungen an 
Christian I., sondern auch weitgehenden Einfluß in Holstein verschaf­
fen. Andererseits waren beide Städte jetzt aber auch gezwungen, bei 
weiteren Auseinandersetzungen mit dem Grafen Gerd, die nach Lage 
der Dinge nicht ausbleiben konnten, aktiv in das Geschehen einzu­
greifen. Auch der Vermittlertätigkeit in Schweden mußten sich Lübeck 
und Hamburg künftig zuwenden. 

Schon der Beginn des folgenden Jahres brachte neue beunruhigende 
Nachrichten aus Holstein: Graf Gerd forderte von den Eiderfriesen, 
der Ritterschaft und Mannschaft sowie von den Einwohnern des Lan­
des, ihm den Treueid zu leisten. Während ein Teil der Friesen und der 
Kremper Bauern dem Ersuchen folgte, widersetzte sich die Ritterschaft 
nachdrücklich. Ihre Sprecher erbaten Hilfe von Lübeck und Hamburg 
und forderten den König auf, umgehend ins Land zu kommen 89

• Der 
Versuch der Königin, den Frieden wiederherzustellen, blieb diesmal 
ohne Erfolg. Daher mußte der König selbst nach Segeberg eilen, wo 

86 Hille, Registrum, n. 104 1469 November 7; Koppmann, KR 2, S. 403 f., 422. 87 

Hille, Registrum, n. 185 1469 November 8; vgl. Carstens, Christian I. und 
Henning Poggwisch, S. 148 f. 
88 Waitz, König Christian, S. 77 f. - Christensen, Rep. dipl. reg. Dan. II, 2, n. 
2660-2661 1469 November 13. 
89 LChr. 5, 1, S. 69; Koppmann, KR 2, S. 440. 
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er Mitte Juni 1470 mit Vertretern der Ritterschaft, dem Bischof 
von Lübeck sowie mit Ratssendeboten der beiden Seestädte 
zusammentraf. 
Angesichts der Haltung des Adels 90 war die Entfernung des Bruders 
aus dem Lande nun nicht länger hinauszuschieben. Zuvor aber ver­
sicherte sich Christian I. vor allem der Hilfe Lübecks und Hamburgs, 
deren Ratssendeboten ihn in den nächsten Wochen fast ständig be­
gleiteten 91• Einige Versuche des Königs, mit dem Grafen Gerd in Güte 
zu verhandeln, blieben ohne jedes Ergebnis. Dann setzte er den Bruder 
Mitte Juli 1470 in Segeberg gefangen 92• Nach drei Wochen Haft er­
klärte dieser sich endlich bereit, allen Forderungen Christians nachzu­
kommen: er verzichtete auf die Pfandherrschaft, legte das Amt des 
Statthalters nieder und versprach, für die Zeit seiner Regentschaft 
Rechenschaft zu legen. Dafür wurde ihm die Begleichung seiner An­
sprüche zugesichert. Er wurde entlassen, nachdem er Urfehde geschwo­
ren 93 und versprochen hatte, ein beschlagnahmtes Lübecker Schiff un­
verzüglich herauszugehen 94• 

Nach diesen Erfahrungen zögerte Christian I. nicht länger, sich mit 
den Städten in aller Form zu verbünden, zumal jetzt auch der Adel 
diesen Schritt billigen würde. Am 9. Oktober 1470 beurkundete er, 
als Herzog von Schleswig und Graf von Holstein-Stormarn mit Lü­
beck und Hamburg zu gegenseitigem Beistand gegen Gewalt und über­
fall ein Bündnis geschlossen zu haben, das ihn nicht verpflichtete, gegen 
England, Schottland oder Burgund zu ziehen sowie Tagfahrten der 
Städte in diesen Ländern zu beenden. Andererseits waren die Städte 
nicht gezwungen, ihm nach Dänemark, Schweden oder Norwegen zu 
folgen, bzw. Gesandtschaften dorthin zu richten 95• Wichtig erscheint 
hier, daß Lübeck und Hamburg sich gegen jede Einmischung in inner­
skandinavische Angelegenheiten ausgesprochen hatten, daß sich das 

9
° Christensen, Rep. dipl. reg. Dan., II, 2, n. 2884 o. D. - LChr. 5, 1, S. 69; 

Waitz, König Christian, S. 81 f. 
91  LChr. 5, 1, S. 70; Koppmann, KR 2, S. 441; Nirrnheim, Sieben Schriftstücke, 
S. 362; LUB 11, n. 595 1470 Juli 5 Lübeck an Kiel.
92  Nirrnheim, a. a. 0., S. 363; Einzelheiten über die Auseinandersetzungen zwischen 
den Brüdern: Waitz, König Christian, S. 81 f. LChr. 5, 1, S. 71, 73; Koppmann, 
Beziehungen Hamburgs, S. 226; HR II, 6, n. 354 1470 Juli 17 König Christian an 
Lüneburg. 
93  Hille; Registrum, n. 6, 402, 454, 7, 462, 475, 463, 8, 464, 455; Reg. dipl. hist. 
Dan. I, 1, n. 4376, 4380, 4382-4384; Nirrnheim, Sieben Schriftstücke, S. 365; Waitz, 
König Christian, S. 84-88; Oncken, S. 37. 
114 HR II, 6, n. 395 1470 September 7 Graf Gerd an die Gräfin von Oldenburg,
n. 396-399, 401.
95 Hille, Registrum, n. 194 1470 Oktober 9; HR II, 6, n. 400. 
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Bündnis nur auf Schleswig-Holstein bezog. Am folgenden Tage über­
gab Christian I. Stadt und Schloß Flensburg an die beiden Städte als 
Sicherheit für 56 500 Mk.Lüb., die er noch seinen Gläubigern und 
Bürgen schuldig war. Das Pfand sollte am 6. Januar 1472 an die be­
treffenden Angehörigen der Ritterschaft ausgehändigt werden, falls 
bis dahin die genannte Summe nicht bezahlt wäre 96• 

Mit dieser Verpfändung waren anscheinend die letzten Hindernisse 
beseitigt, die einer Beteiligung der Stände Schleswig-Holsteins an 
einem Bündnis mit dem König und den beiden Seestädten bisher noch 
im Wege standen. Der Vertrag vom 11. Oktober 1470 verpflichtete 
Lübeck und Hamburg, dem König bei der Wahrung seiner Rechte als 
Landesherr Hilfe zu leisten und sicherte ihnen die Erhaltung ihrer 
Privilegien und Freiheiten zu. Hervorgehoben werden muß die Be­
stimmung, die den Bauern, Bürgern und sonstigen Einwohnern Schles­
wig-Holsteins untersagte, sich gegen die Verbündeten zu verschwören 
und zu erheben. Diese versprachen, einander gegen derartige Bewe­
gungen beizustehen und sie zu bestrafen 97

• So war der Vertrag nicht 
nur gegen den Grafen von Oldenburg gerichtet, sondern auch gegen 
die von ihm geschürten Unruhen, die z. T. noch unter der Bauern­
schaft herrschten und in der Kremper Marsch zu offenem Aufruhr 
gegen den König und die Hamburger Pfandherrschaft geführt hatten. 
Die Bauern traten für das Verbleiben des Grafen ein, weil sie von ihm 
eine Verbesserung ihrer Lage erhofften 98• 

Als Christian I. wenige Tage nach dem Abschluß der genannten 
Verträge das Land verlassen wollte 99, erreichte ihn die Nachricht, daß 
der Aufstand in den Elbmarschen bedrohliche Formen anzunehmen 
begann. Auf seine dringliche Bitte entsandten Lübeck und Hamburg 
Bewaffnete, die in wenigen Tagen Herr der Lage wurden 100

• Der Lü-

96 Koppmann, Beziehungen Hamburgs, S. 226 1470 Oktober 10. Der bei Hille, 
Registrum, n. 186 abgedruckte Rezeß o. D. zwischen dem König und der Ritter­
schaft, der die Ansprüche der einzelnen Gläubiger fixiert, muß dieser Verschreibung 
vorausgegangen sein. Die Durchrechnung ergibt 56 500 Mk.lüb. 
97 Hille, Registrum, n. 195 1470 Oktober 11. Beteiligt waren die Hischöfe von 
Schleswig und Lübeck, die Ritterschaft und Mannschaft des Herzogtums Schleswig 
und der Grafschaften Holstein und Stormarn, die Städte Hamburg und Lübeck 
sowie wii gemenen stede wickbelde unde stallere der vorscreven lande . . - S. hierzu: 
Carstens, Christian I. und Henning Poggwisch, S. 149. 
98 Vgl. Anm. 66. 
99 Waitz, König Christian, S. 91: 1470 Oktober 16 Lübeck an Kiel. 
100 Nirrnheim, Sieben Schriftstücke, S. 367; Lappenberg, Hamburgische Chroniken, 
S. 40, 410. - In dieser Situation war Christian I. bereit, den Dithmarschern alle 
Privilegien zu bestätigen (Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4393 1470 Oktober 20) und
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becker Chronist beschloß seinen Bericht über diese Vorgänge mit der 
Bemerkung, daß der König, aber auch der Adel Lübeck und Hamburg 
eigentlich zu Dank verpflichtet gewesen wären: men der woldad ward 
dana gedacht, alße de struß denkt syner eyer 101. Es gibt Anzeichen 
dafür, daß der Lübecker Rat schon im Oktober 1470 das Verhältnis 
zu Christian I. sehr nüchtern einschätzte und keine übertriebenen 
Erwartungen auf seine Zuverlässigkeit als Bundesgenosse setzte. Am 
16. Oktober schrieb Lübeck an Kiel: soweit bekannt sei, werde der 
dänische König in Kürze nach Kiel kommen, um sich dort einzuschiffen. 
Man solle ihn mit allen Ehren empfangen und die Stadt gut be­
wachen 102• Als Christian I. dann nach Bekanntwerden des Aufstands 
in den Marschgebieten auch Kiel um Waffenhilfe ersucht hatte, erhielt 
es die Weisung aus Lübeck: angesichts der von dort entsandten Söldner 
könne der König auf einen Beitrag Kiels verzichten 103. In Lübeck 
wußte man vermutlich sehr genau, daß nur die Bedrängnis des Königs 
die Ursache seiner derzeitigen Nachgiebigkeit gewesen war und jede 
Veränderung der Gesamtsituation plötzliche Wendungen in seiner 
Haltung zur Folge haben konnte. Doch dazu kam es vorläufig noch 
nicht.

Graf Gerd hatte bald nach seiner Freilassung seine eidliche Versiche­
rung vergessen und die Feindseligkeiten gegen den Bruder und die mit 
ihm verbündeten Städte weiter fortgesetzt. Er verweigerte die Heraus­
gabe des festgehaltenen Lübecker Schiffes, bereitete neue Raubzüge 
zu Wasser und zu Lande vor und erhob schwere Beschuldigungen gegen 
Christian I. sowie Lübeck und Hamburg 104• Am 28. November 1470 
schrieb er unter Umgehung des Rates an die Kirchgeschworenen, Ämter 
und erbeingesessenen Bürger von Hamburg: sie sollten ihren Rat ver­
anlassen, s.i ch von seiner Schuldlosigkeit zu überzeugen und auch selbst 
Bevollmächtigte zu Verhandlungen entsenden 105. Der Versuch, Miß­
trauen zwischen Rat und Bürgerschaft zu säen, schlug jedoch fehl. Sie 
hätten, schrieben die Hamburger, in ihrer Stadt einen ehrlichen und 

ihr Bündnis mit der Ritterschaft anzuerkennen (LUB 11, n. 465 1469 Juli 8); 
Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4394 1470 Oktober 20; Ausgaben Hamburgs für diese 
Strafexpedition: 446 Mk.lüb., 16 ß 9 d; Ausgaben Lübecks: 88 Mk.lüb. 6 ß 
Koppmann, KR 2, S. 462; LChr. 5, 1, S. 74 u. ebenda A. 3. 
101 LChr. 5, 1, S. 75. 

102  Vgl. Anm. 99; Wetzel, Lübecker Briefe, n. 77 1472 April 18 Lübeck an Kiel. 
103 

104 

105 

LChr. 5, 1, S. 74, A. 3. 
a. a. 0., S. 76; HR II, 6, n. 402-405, 408 (1470 Oktober-Dezember). 
HR II, 6, n. 406.
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vollmächtigen Rat, an den sowohl König Christian wie auch andere 
Könige, Fürsten, Prälaten, Grafen und Ritter ihre Botschaften zu 
richten pflegten. Das sei dem Grafen bekannt, und er habe es selbst 
wiederholt getan. Es sei nicht üblich und gebräuchlich, derartige 
Botschaften an sie als Bürger zu richten oder von ihnen zu fordern, 
irgendwelche Tagfahrten zu beschicken 106• 

Verhandlungen der Städte mit dem Grafen blieben ohne 
Ergebnis107. Als bekannt wurde, daß er sich mit den Westfriesen 
verbündet hatte, um Handelsschiffe kapern zu lassen, und die 
schleswig-holsteinischen Küsten zu plündern begann, kamen Lübeck 
und Hamburg am 10. März 1471 mit Christian I. überein, 
gemeinsam zwei Schiffe mit Bewaffneten auszurüsten. Die Kosten 
sollten geteilt, das auf den König entfallende Drittel von den Städten 
verauslagt und ihnen im November des gleichen Jahres zurückgezahlt 
werden 108• 

Der König überließ die weiteren Auseinandersetzungen mit seinem 
Bruder zunächst Lübeck und Hamburg allein und bereitete den Ent­
scheidungskampf um Schweden vor. Die wendischen Städte hatten in 
diesem nun schon seit 15 Jahren andauernden Ringen grundsätzlich 
Neutralität gewahrt, weil die Parteinahme für eine der beiden Seiten 
unübersehbare Risiken mit sich bringen konnte. Eine Änderung in 
dieser Haltung vollzog sich nun im März 1471. König Christian er­
reichte durch Verhandlungen mit Lübeck und Lüneburg, daß beide sich 

bereiterklärten, seinen Feldzug gegen Schweden zu unterstützen. In 
Lübeck wurden mehrere Schiffe ausgerüstet und etwa 200 Kriegs­
knechte angeworben 109• Lüneburg stellte Kriegsmaterial zur Verfü­
gung, und es darf angenommen werden, daß stillschweigend Lübecks 
Handel mit Schweden eingestellt wurde 110. 

Die Gegenleistung des Königs bestand vermutlich, in zwei bald 
darauf erlassenen Verboten. Am 27. März 1471 schränkte er den Han­
del nichthansischer Kaufleute und Schiffer, besonders der Holländer, 
in Norwegen ein und verbot ihnen unter Strafandrohung, andere 
Häfen außer Bergen anzulaufen. Zugleich wurden alle 

zuwiderlaufenden Privilegien für kraftlos erklärt 111. Ohne Zweifel 
versuchte Lübeck, 
106 a. a. 0., n. 407 1470 Dezember 12.
107 a. a. 0., S. 381 f., n. 411, 427-428.
108 a. a. 0., n. 429 1471 März 10.
109 a. a. 0., n. 430, S. 402, A. 1; LChr. 5, 1, S. 81 f. über die Situation in Schweden: 
Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 242 f.
110 HR II, 6, n. 430, S. 402, A. 1.
111 a. a. 0., n. 432.
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auf diese Weise gegen den holländischen Handel in Skandinavien vor­
zugehen, der die wendischen Städte seit dem Beginn des 15. Jahrhun­
derts in steigendem Maße beunruhigte 112• Da Ch_r istian I. zu dieser 
Zeit sehr auf die Unterstützung Lübecks angewiesen war, konnte es 
nicht schwer fallen, ihn zu dieser Verkehrsbeschränkung zu 
veranlassen. Am 21. April verbot der König zugunsten der an der 
Lüneburger Saline Beteiligten die Durchfuhr von Baiensalz und 
anderem Salz fremder Herkunft durch seine Gewässer und Länder für 
die Dauer von sechs Jahren. Er erhielt dafür von Lüneburg am 29. 
September 1471 3 000 Rh.G. Die gleiche Summe wurde ihm bei 
unverbrüchlicher Ein­haltung des Vertrages nach Ablauf der genannten 

Frist zugesagt 113• Die zuletzt erwähnte Bestimmung stellte praktisch 
eine Konventionalstrafe dar, die anzudrohen, der Lüneburger Rat für 
notwendig erachtete. Trotz der Gebotsbriefe an die wendischen und alle 

anderen Ostseestädte114 hatte Lüneburg jedoch Schwierigkeiten, die 

Einfuhr von Baiensalz wirksam zu unterbinden, da lübische Kaufleute 

und Schiffer offenbar nicht gesonnen waren, auf den damit 
verbundenen Gewinn zu verzichten. Noch im September 1471 bemühte 

sich Lüneburg - freilich ohne sehr großen Erfolg - die Einhaltung des 
Verbots wirk­lich durchzusetzen 115. Einige Städte, wie z. B. Thorn, 
wandten sich entschieden gegen die Begünstigung lüneburgischen Salzes, 
das wesentlich teurer war als das aus Westeuropa importierte 

116• So 
zeigte sich auch bei dieser Gelegenheit, daß der Zusammenhalt der 
Städte dort seine Grenze erreicht hatte, wo ihre wirtschaftlichen 

Interessen auseinandergingen. 
Die wendischen Städte hatten im April 1471 - vermutlich auf grund 

von Abmachungen mit König Christian - Ratssendeboten nach 
Schweden gesandt, um eine Tagfahrt zwischen den Streitenden vorzu­
bereiten. Die städtischen Gesandten wurden jedoch vor der schwedi­
schen Küste von Einwohnern Kalmars überfallen und ausgeplündert. 
Eine Genugtuung wurde ihnen verweigert, weil Lübeck Christian I. 
unterstützt hatte. Sie mußten heimkehren, ohne ihren Auftrag erfüllen 

zu köi;men, denn in der Zwischenzeit hatten bereits Verhandlungen 

zwischen Schweden und Dänemark stattgefunden. Die Städte zogen 

112 Dollinger, S. 255, 287; HUB 10, S. XII; Daenell, S. 223.
113  HR II, 6, n. 389; HUB 10, S. XII, n. 18 1471 April 21.
114 HUB 10, n. 20 1471 April 24.
115 

116 

a.a. 0., n. 55, 59, S. 27, A. 2.
HR II, 6, n. 445 1471 Mai 18 Thom an Danzig. 



30 Die Politik Lübecks und Hamburgs 1465-1472 

daraus die Lehre, sich fürs erste auch jeder Vermittlungstätigkeit zu 
enthalten 117. Nach dem Scheitern dieser Verhandlungen versuchte 
Christian I. dann im Sommer 1471, unter Einsatz beträchtlicher Mittel 
eine Entscheidung zu seinen Gunsten mit Waffengewalt zu erzwingen. 
Trotz seiner Siegeszuversicht 118 endeten die Kämpfe im Oktober dieses 
Jahres jedoch mit einer empfindlichen Niederlage in der Schlacht am 
Brunkeberge. Damit war der Versuch, Schweden zu unterwerfen, ge­
scheitert. Dieses Ergebnis erwies sich in der Folgezeit auch für die Stel­
lung der Hansekaufleute und des deutschen Bevölkerungselements in 
Schweden als sehr entscheidend. Das Stadtrecht dieses Landes erfuhr 
schon am 14. Oktober des gleichen Jahres eine bedeutsame Verände­
rung, die den Einfluß der Deutschen beseitigte 119. Die Machthaber in 
Schweden begannen außerdem, den holländischen Handel in ihrem 
Lande merklich zu begünstigen 120. So zeigte sich, daß die Städte ihre 
Parteinahme für Christian I. teuer zu bezahlen hatten. Schweden be­
gann, sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Hanse zu 
lösen. Obwohl der König schon Anfang 1472 einen neuen Feldzug 
vorbereitete, blieben alle weiteren Bemühungen ohne Erfolg. Schwe­
den war bis zum Ende des Jahrhunderts für die Nordische Union ver­
loren 121. 

Währenddessen hatten die Auseinandersetzungen der Städte mit 
dem Grafen von Oldenburg ihren Fortgang genommen 122. Im Juli 
1471 hatte auch Bischof Heinrich von Münster den Kampf gegen ihn 
eröffnet und das Schloß Delmenhorst belagert. Seinem Vorschlag, sich 
gegen den Grafen zu verbünden, standen die Städte zunächst noch 
abwartend gegenüber 123. Neue Rüstungen des Gegners im Frühjahr 
14 72 gaben König Christian wiederum zur Sorge um Schleswig-Hol­
stein Anlaß. Während er in Schweden weilte, verhandelte seine Ge­
mahlin mit Lübeck und Hamburg. Am 24. März wurde das Abkom­
men des vorhergehenden Jahres erneuert. In Lübeck wie auch in Dith-

117 a. a. 0., n. 450, S. 424, n. 451-452. 
118 a. a. 0., n. 453 1471 Juni 28 König Christian an Rostock; Niitemaa, Der Kaiser und

 

die Nordische Union, S. 250 ff. 

119 HUB 10, n. 62 1471 Oktober 14 Der Erzbischof von Upsala und vier weitere 
Bischöfe bekunden, daß künftig nur Schweden Bürgermeister, Ratsherren oder In­
haber wichtiger Ämter sein sollen. Vgl. v. Brandt, Geist und Politik, S. 111; Daenell, S. 
224. 
120 v. Brandt, a. a. 0. 
121 Waitz, Correspondenz, S. 18; HR II, 6, n. 501-502, S. 465 ff., 529 f. 
122 HR II, 6, n. 431, 503. 

123 LChr. 5, 1, S. 85 f.; Oncken, S. 39. 
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marschen rechnete man mit der Möglichkeit eines Angriffs 124• In 

der Tat unternahm Gerd von Oldenburg im September 1472 einen 
neuen Versuch, sich im Lande festzusetzen 125• Er landete mit über 100 
Mann und umfangreichem Kriegsmaterial bei Husum und 
verschanzte sich dort in der Hoffnung, mit Hilfe der Friesen und 
anderer Teile der Bevölkerung Schleswig-Holstein zu erobern. Der 
König erhielt auf sein Hilfeersuchen sofort eine Zusage von 
Hamburg, das sich umgehend auch an Lübeck wandte und es 
aufforderte, gleichfalls militärische Hilfe zu leisten. In Lübeck 
gewann man den Eindruck, daß die Hilfsbereitschaft Hamburgs 
wohl besondere Ursachen haben müsse: man habe gehört, schrieb 
der Lübecker Chronist, Hamburg habe sich beim König beklagt, daß 
dat wicbelde Husem der stat Hamborch were to grotem vorfange, 
unde begerden van em, dat he wolde dat wicbelde breken 126. Man 
vermutete wohl mit Recht, daß Hamburg wegen seiner Bestrebungen, 
möglichst die gesamte Kornausfuhr Schleswig-Holsteins an sich zu 
ziehen, an einer Beseitigung des Husumer Hafens außerordentlich 
interessiert war 127• Da außer Lübeck auch Herzog Heinrich von 
Mecklenburg 128 dem König auf seine Bitten Truppen zur Unter-
stützung sandte, endete das Unternehmen des Grafen von Oldenburg 
wenig erfolgreich. Die Friesen wurden unterworfen, und er selbst 
mußte heimlich aus dem Lande entfliehen. Alse en vorvlogene guß, 
bemerkte schadenfroh der Chronist in Lübeck 129• Mit dieser Nieder­
lage des Grafen von Oldenburg fand zugleich auch ein Abschnitt in 
den Beziehungen der wendischen Städte zu König Christian I. seinen 
Abschluß. Dessen Haltung in den Jahren 1465-1472 war vor allem 
durch zwei Ziele bestimmt gewesen: die Kalmarer Union wiederherzu­
stellen und seine Herrschaft in Schleswig-Holstein zu erhalten. Da­
durch war er gezwungen, ständig Anlehnung an Lübeck und Hamburg 
zu suchen 130. Der Mißerfolg des Königs in Schweden hatte aber auch 
eine erhebliche Erschütterung der hansischen Position in diesem Lande 
zur Folge. Obwohl die Städte nach dem Wortlaut des Bündnisses vom 

124 

HR II, 6, S. 465 f., n. 503; HUB 10, n. 108 1472 März 24; Koppmann, 
Beziehungen Hamburgs, S. 229, 231. 
125 Koppmann, a. a. 0., S. 232. 
126 

LChr. 5, 1, S. 106; HR II, 6, n. 616-617. Lübeck bestand gegenüber Kiels Wei­
gerung darauf, daß es die vom König geforderten 50 Bewaffneten stellen müsse. 
Wetzel, Lübecker Briefe, S. XX, n. 80-81. 
127 Vgl. Exkurs, S. 197 f. 
128 LChr. 5, 1, S. 105, A. 4. 
129 

130 

a. a. 0., S. 106.
Vgl. Arup, S. 359, 370. 
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9. Oktober 1470 nicht verpflichtet gewesen wären, Christians Schwe­
denpolitik zu unterstützen - sie hatten sich mit ihm nur in seiner 
Eigenschaft als Landesherr Schleswig-Holsteins verbunden 131 

- hatte 
Lübeck die Anwerbung von Kriegsknechten sowie die Lieferung von 
Ausrüstungsgegenständen für den Feldzug gestattet. Lübecks Entschei­
dung war möglicherweise durch den Wunsch bestimmt gewesen, mit 
dänischer Hilfe dem holländischen Handel den Weg zu verlegen. Diese 
Erwartung erfüllte sich nicht. Ähnlich erging es Lüneburg, das 3 000 
Rh.G. zur Belebung seines Salzhandels verg�blich investiert hatte 132• 

Die Auseinandersetzung um Schleswig-Holstein war dagegen zu­
gunsten des Königs entschieden worden. In ihrem Verlauf war es Lü­
beck und Hamburg gelungen, eine Anzahl wichtiger Punkte des Lan­
des in ihren Besitz zu bringen und damit erheblichen Einfluß auf dessen 
innere Verhältnisse zu gewinnen. Es war nun die Frage, wie sich die 
künftigen Beziehungen Christians I. zu seinen bisherigen Verbündeten 
gestalten würden, wenn er ihre Hilfe weder in Schweden noch in 
Schleswig-Holstein benötigte. Falls sich der König für eine Intensivie­
rung seiner Landespolitik entscheiden sollte, mußte es fraglich sein, 
ob Lübeck und Hamburg ihre bisherige Stellung unangefochten halten 
konnten. Ein Bündnis des Königs mit dem Bischof von Münster im 
November 1472 mochte der erste Schritt sein, um sich aus der Ab­
hängigkeit von den Städten zu lösen 133• 

131 

132 

133 

Vgl. Seite 25 dieser Arbeit. 
Vgl. Seite 29 dieser Arbeit. 
Waitz, Streitigkeiten, S. 9 1472 November 11. 



Kapitel 3 

KÖNIG CHRISTIANS BEMÜHUNGEN 
UM EINEN FÜRSTENBUND IN 

NORDDEUTSCHLAND (1472-1475) 

a) S t ä d t e  u n d  F ü r s t e n  w ä h r e n d  - d e s
L ü n e b u r g e r  Z o l l s t r e i t s

Wichtiger als die Beziehungen zu König Christian I. erschien Lü­
beck und Hamburg allerdings zunächst eine andere Frage, die das 
Verhältnis der wendischen Städte zueinander eine Zeitlang stark be­
lastete. Lüneburg hatte schon zu Beginn des Jahres 1471 den Kurfür­
sten Albrecht von Brandenburg gebeten, ein kaiserliches Privileg zu 
vermitteln, um von allen Waren, die die Stadt passierten, künftig 
einen Zoll erheben zu dürfen 134. Die Einnahmen daraus sollten sicher­
lich zur Begleichung der Schulden dienen, die Lüneburg als Folge des 
sog. ,,Prälatenkrieges" zu tragen hatte 135• Wie bereit erwähnt, hatte 
sich die Stadt auch bemüht, das Verbot des Baiensalzes in den Ländern 
und Gewässern durchzusetzen, die der Herrschaft des Dänenkönigs 
unterstanden, um den Absatz lüneburgischen Salzes zu steigern 136• 

Durch Vermittlung des Kurfürsten Albrecht wurde das gewünschte 
Privileg im Juli 1471 erteilt, zur gleichen Zeit, da auch die mecklenbur­
gischen Herzöge das Recht erlangt hatten, bei Ribnitz und Greves­
mühlen neue Zollstellen zu errichten 137. 

Bald nach seinem Bekanntwerden wurde der Lüneburger Zoll zum 
Gegenstand heftiger Kritik. Die sächsischen wie die wendischen Städte 

134  LChr. 5, 1, S. 97, 108; Abdruck des Privilegs: Chmel, Regesta Friderici, n. 6285 
1471 Juli 15; HUB 10 n. 43 1471 Juli 26(!); Riedel, Codex III, 2, n. 59 1472 
Januar 20: Lüneburg bestätigt den Empfang einiger kaiserlicher Urkunden, darunter 
das Zollprivileg sowie die Genehmigung, dat wy und unse nakomelinge twee efle 

dree doctores moghen hebben, de in unser stad lesen, resumeren und promo­

veren ... ; HR II, 6, S. 466, A. 3, 567; Reinecke, S. 277. 
135  PC I, n. 115, 119, 120, 122, 156; Riede!, Codex III, 1, n. 390, III, 2, n. 59. 
136 Vgl. Seite 29 dieser Arbeit.
137 Vgl. Teil II dieser Arbeit, Seite 83 ff. 
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forderten unverzüglich, von dieser Abgabe befreit zu werden. Da Lü­
neburg aber auf seinem Recht bestand, kam es während der Jahre 
1472/73 deswegen zu einer harten Kontroverse 138• Besonders ver­
stimmt über die neuen Zollerhebungen zeigte sich Lübeck. Dort war 
man der Auffassung, daß die Lüneburger den Herzögen von Mecklen­
burg mit einem schlechten Beispiel vorangegangen seien 139. Lübeck 
beteiligte sich zwar an den Verhandlungen der anderen Städte mit 
Lüneburg, gab dann aber im Juli 1472 seinem Geschäftsträger am 
Kaiserhofe, Dr. Günter Milwitz, den Auftrag, die Befreiung Lübecks 
von den Zöllen in Lüneburg und Mecklenburg zu erwirken und in 
Erfahrung zu bringen, wie teuer ein Exemtionsprivileg sein würde, 
um Lübeck künftig von allen Zöllen in einem bestimmten Umkreis um 
die Stadt zu befreien. Milwitz wurde aufgefordert, sehr behutsam vor­
zugehen und eine Kopie des Lüneburger Privilegs sowie einen aus­
führlichen Bericht über die Verleihung der mecklenburgischen Zölle 
nach Lübeck zu senden 140. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusam­
menhang auch die Haltung Lübecks und Hamburgs auf dem Fürsten­
tag zu Wilsnack im Dezember 1472, über den noch in anderem Zusam­
menhang ausführlicher zu berichten sein wird 141• Die Ratssendeboten 
beider Städte wandten sich dort mit der Bitte an den Kurfürsten von 
Brandenburg, ihnen gegen Lüneburg beizustehen. Dieser erklärte je­
doch, dazu nicht in der Lage zu sein, da er ja von Lüneburg 5000 
Rh.G. für die Beschaffung des umstrittenen Privilegs erhalten werde. 

Nachdem dieser Versuch, Hilfe von fürstlicher Seite zu erlangen, 
gescheitert war, gelang es Lübeck und Hamburg dann jedoch, sich der 
Unterstützung des Königs Christian zu versichern. Sie erwirkten von 
ihm im März 1473 das Verbot lüneburgischen Salzes in seinem 
Macht­bereich und erließen selbst entsprechende Anordnungen für 
den Han­del ihrer Kaufleute und Schiffer 142. Durch diese drastische 
Maßnahme wurde Lüneburg empfindlich getroffen: in Mölln 
stauten sich die Schiffe und Wagen, die der dortige Lübecker Vogt an 
der Weiterfahrt hinderte. Jeder Versuch, die üblichen Handelswege zu 
umgehen, wurde 

138 HR II, 6, n. 505, 514, 609, 614, § 15, S. 562, 567; HUB 10, n. 98, 105, 116, 
136, 139-140, 143, 170, 196, 207. 
139 LChr. 5, 1, S. 97, 101 u. A. 2. 
140 HUB 10, n. -127 1472 Juli 8, n. 147 1472 September 10. 
141 LChr. 5, 1, S. 108; s. a. Beginn des folgenden Abschnitts. 
142 Die Spannungen zwischen Lüneburg und den beiden Seestädten waren durch die 
Senkung gewisser Zinssätze von 5 auf 4 % seitens Lüneburgs erheblich verschärft 
worden. = LChr. 5, 1, S. 109; HR II, 6, n. 658-659; HUB 10, n. 198. 
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empfindlich bestraft 143• Vergeblich versuchte Lüneburg, Albrecht von 
Brandenburg zum Einschreiten zu veranlassen, indem es erklärte, die 
restlichen 4 000 Rh.G. für das Privileg erst dann bezahlen zu können, 
wenn es nach Aufhebung der Handelssperre über die genannte Summe 
verfüge 144. Die Zwangsmaßnahme wurde erst aufgehoben, nachdem 
sich die Stadt bereiterklärt hatte, die Untertanen König Christians 
wie auch Lübeck und Hamburg von dem neuen Zoll zu befreien und 
auch anderen Forderungen beider Städte nachzukommen 145. 

Daß am 14. April 1473 nur eine Befreiung Lübecks und Hamburgs 
erfolgt war, ohne Rücksicht auf alle anderen, ebenfalls betroffenen 
Städte, gab dort Anlaß zu mancherlei bitteren Außerungen, vor allem 

gegenüber Lübeck 146• Obwohl diese Stadt von dem Lüneburger Zoll 
frei war, betrieb sie ihre Bemühungen um ein Exemtionsprivileg weiter, 
zumal die Herzöge von Mecklenburg nicht bereit waren, Lübeck die 
neuen Zölle zu erlassen. Im Mai 1473 wurde die erwünschte kaiserliche 
Urkunde ausgestellt 147. Der Lüneburger Zollstreit belastete zwar nicht 
die Beziehungen zwischen Fürsten und Städten, denn die Auseinander­
setzungen wurden ausschließlich zwischen den letzteren ausgetragen. 
Er zeigte aber sehr deutlich, wie stark dort der Zusammenhalt gefähr­
det war, wenn die wirtschaftlichen Interessen einzelner Städte erheblich 
differierten. König Christian hatte in gewohnter Weise Lübeck und 
Hamburg unterstützt, während Albrecht von Brandenburg als Ver­
mittler des Privilegs und Sachwalter anderer Angelegenheiten Lüne­
burgs 148 jegliche Einmischung abgelehnt hatte. So mußte diese Stadt 
sich den Forderungen Lübecks und Hamburgs schließlich fügen. Sie 
trat dann später deren Bündnis von 1466 bei, als sich im Laufe des 
Jahres 1474 im Zusammenhang mit dem Vordringen Burgunds auch 
ein deutlicher Kurswechsel in der Politik König Christians abzuzeich­
nen begann 149. 

143  LChr. 5, 1, S. 110; HUB 10, n. 199 Hamburg: König Christian an Hamburg. 

144  PC I, n. 550 1473 April 7 Albert Klitzing an Kurfürst Albrecht v. Branden­
burg; a. a. 0., n. 557, 608, 652, 674, 688; Riedel, Codex III, 2, n. 90 (S. 105).

145  HUB 10, n. 201 1473 April 14, n. 202; LChr. 5, 1, S. 111; HR II, 6, n. 662.
146  HUB 10, n. 207, 222. Zu einer Einigung mit den sächsischen Städten kam es 
erst am 15. Mai 1476 = HR II, 7, n. 321; s. a. Teil II dieser Arbeit, Seite 36. 

147  HUB 10, n. 198 1473 Anfang April Lübeck an Dr. Milwitz, a. a. 0., S. 124, A. 2, 
1473 Mai 26 Lübeck an dens. - Chmel, Regesta Friderici, n. 6705-6706; HUB 10, 
n. 211.
148  LChr. 5, 1, S. 108. 

149  Vgl. den nächsten und übernächsten Abschnitt dieser Arbeit; HUB 10, n. 343 
1474 September 27 tritt Lüneburg dem Bündnis Lübecks und Hamburgs bei (HUB 
9, n. 237). 
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b) D i e  A n n ä h e r u n g  K ö n i g  C h r i s t i a n s

a n  d e n  K u r f ü r s t e n
A l b r e c  h t  v o n  B r a n d e n b u r g

Für die weiteren Beziehungen zwischen König Christian und den 
wendischen Städten gewann der bereits erwähnte Fürstentag zu Wils­
nack im Dezember 1472 besondere Bedeutung. Dort trafen der Kur­
fürst von Brandenburg, Christian I. sowie Herzog Johann von Sach­
sen-Lauenburg mit Ratssendeboten Lübecks und Hamburgs zusammen 
und verhandelten über Probleme recht unterschiedlicher Art. Fürsten 
und Städte waren in gleicher Weise daran interessiert, Maßnahmen 
gegen die zahlreichen Raubüberfälle, besonders auf den Straßen der 
Mark, zu treffen. Albrecht von Brandenburg vereinbarte mit Lübeck, 
zu Beginn des nächsten Jahres gemeinsam mit dem Herzog von Meck­
lenburg eine weitere Tagfahrt durchzuführen, um Maßnahmen zur 
Sicherung der Straßen zu beschließen 150

. Auf anderen Gebieten traten 
dann die Gegensätze zwischen Städten und Fürsten um so deutlicher 
hervor. Der Versuch des Kurfürsten, im Auftrage des Herzogs von 
Sachsen-Lauenburg die Zustimmung Lübecks zur Wiedereinlösung von 
Mölln und Krummesse zu erreichen, stieß bei der Travestadt auf ent­

schiedene Ablehnung. So wurde diese Frage vertagt 151
. Wie 

erinner­lich, widersetzte sich der Kurfürst dem Versuch Lübecks 
und Ham­burgs, ihn zum Eingreifen in den Lüneburger Zollstreit zu 
bewegen 152• Eine von Lübeck vorgebrachte Klage betraf ihn dann 
selbst. Es han­delte sich um ältere Forderungen des Bürgermeisters 
Hinrich Castorp und anderer Kaufleute, die während des Stettiner 
Erbfolgestreits durch Beschlagnahme von Waren in der Mark 
geschädigt worden waren. König Christian trat dafür ein, den 
Lübeckern ihren Schaden zu ver­güten 153

. 

Die wichtigsten Verhandlungen dieser Tagfahrt fanden jedoch zwi­
schen dem Kurfürsten und dem Dänenkönig im Geheimen statt. Neben 

150 LChr. 5, 1, S. 108; Schultze, Brandenburg, S. 127; HR II, 6, S. 540 f., n. 
587-588, 653-655; PCI, n. 513, S. 473, n. 560; Riede!, Codex, II, 5, n. 1940 (S. 
208 f.). über den Wilsnack.er Landfrieden, der ohne Beteiligung der Städte erzielt 
w orden war: Riedel, Codex, II, 5, n. 2013, 2017; Hamann, Das staatliche 
Werden, S. 29.
151 LChr. 5, 1, S. 105, A. 4, S. 108, 111-112, S. 112, A. 1 u. 3; Schulze, Sachsen­
Lauenburg, S. 149. 
152 LChr. 5, 1, S. 108. 
153 PC I, S. 43, n. 543 1473 März 17. 
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gewissen Erbansprüchen der Königin Dorothea 154 betrafen sie 
vor allem Christians I. weitere Pläne. Wenn auch Einzelheiten dieser 
Wils­nacker Gespräche nicht überliefert sind, so kann ihr Inhalt 
aus dem nachfolgenden Schriftwechsel erschlossen werden. Das 
wichtigste Er­gebnis war jedenfalls die politische Annäherung des 
Königs an den Kurfürsten von Brandenburg. Die Verbindung 
zwischen beiden wurde in der folgenden Zeit durch den Sekretär 
Albrechts, Magister Albert Klitzing, aufrechterhalten, dessen Berichte 
an seinen Herrn wesentliche Einblicke in die Absichten beider 
Verhandlungspartner gestatten. 

Es muß angenommen werden, daß Christian I. in Wilsnack den 
Wunsch geäußert hatte, vom Kaiser eine Reihe von Privilegien zu 
erwerben, und der Kurfürst seine Vermittlung von der Zahlung einer 
bestimmten Summe abhängig gemacht hatte. Am 13. Januar 1473 
berichtete Klitzing an Albrecht von Brandenburg, daß er in Kopen­
hagen Verschreibungen in Höhe von 1 000 Rh.G. erhalten habe 155

. 

Nach einer zweiten Reise informierte er den Kurfürsten ausführlich 
über die Wünsche und Absichten des Unionskönigs. Dieser erbat ein 
kaiserliches Mandat an die Stände und alle Einwohner Schwedens, ihm 
als ihrem rechtmäßigen Herrn Gehorsam zu leisten. Der Kaiser sollte 
außerdem den wendischen Städten den Handel mit diesem Lande ver­
bieten 156

. Ferner wünschte Christian I., Dithmarschen seiner Herr­
schaft einzuverleiben. Er begründete seinen Rechtsanspruch mit der 
Behauptung, daß dieses Gebiet schon immer zu Holstein gehört, sich 
aber eigenmächtig abgewandt habe. Der König versäumte nicht, darauf 
hinzuweisen, daß der Kaiser aus diesem Ländchen mit einem Städt­

chen und 28 Dörfern keine Einnahmen erwarten dürfe 157
. Bemerkens­

wert muß aber auch erscheinen, daß Christian I. Wünsche seines Bru­
ders, des Grafen Gerd von Oldenburg, an den Kurfürsten übermittelte: 
der Kaiser solle dem Grafen Butjadingen und einige andere, namentlich 
bezeichnete Gebiete als Lehen übertragen 158

. So hatte also in aller 
Stille - vermutlich im Februar oder März 1473 - zwischen beiden 

154 

155 

156 

157 

158 

a. a. 0., S. 43; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 265. 
Riedel, Codex,, III, 2, n. 67.
a. a. 0., n. 90 1473 April 7 (Beilage 1, S. 108).
Ebenda.
a. a. 0., S. 110. Das bei Waitz, Streitigkeiten, S. 2-8 abgedruckte Schreiben

König Christian I. an andere Fürsten sowie auch an Lüneburg vom 17. Januar 1473 
zeugt davon, daß zu diesem Zeitpunkt der Gegensatz zwischen beiden Brüdern noch 
nicht beigelegt war. 
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Brüdern eine Versöhnung stattgefunden, deren Preis sicherlich 

die Verwendung des Königs beim Kaiser gewesen war 159• 

Als wichtigsten Punkt hatte Christian I. schließlich dem märkischen 
Unterhändler aufgetragen, dem Kurfürsten den Plan eines umfassen­
den Bündnisses norddeutscher Fürsten zu übermitteln. Diesem sollten 
außer dem König selbst der Kurfürst, die Herzöge von Braunschweig­
Lüneburg, Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg, die Herzöge von 
Mecklenburg sowie andere geistliche und weltliche Herren angehö­
ren160 . Die Notwendigkeit eines derartigen Vertrages wurde damit 
begründet, daß Lübeck mit der Ritterschaft und den Städten Schleswig­
Holsteins verbündet sei und die Genannten sich mit Dithmarschen ver­
eint hätten. Der König ließ durchblicken, daß die mecklenburgischen, 
braunschweig-lüneburgischen und andere Städte sowie Angehörige des 
Adels dieser Länder, aber auch Untertanen des Kurfürsten und Bi­
schöfe in Christians eigenen Landen, dieser Verbindung angehörten. 
Eines ihrer Mitglieder habe dem König mitgeteilt, daß Städte und 
Ritterschaft erblich zu behalten gedächten, was sie an Städten und 
Schlössern als Pfänder besäßen. Christian selbst sei ratlos: wenn er 
gegen einzelne Mitglieder des Bündnisses vorginge, müsse er mit der 
Gegnerschaft aller rechnen.Albrecht vonBrandenburg möge daher seine 

Antwort auf keinen Fall schriftlich übermitteln 161• Klitzing war dem 
Bündnisangebot - offensichtlich auf Weisung seines Herrn - beharr­
lich ausgewichen und hatte geantwortet, daß der Kurfürst zu Braun­
schweig-Lüneburg und Mecklenburg bereits sehr gute Beziehungen 
unterhalte und daß es gegenüber König Christian doch keiner vertrag­
lichen Bindung bedürfe 162. 

Zahlreiche Einzelzüge der Verhandlungen zwischen Dezember 1472 
und April 1473 müssen gewiß noch genauer erklärt werden. Doch darf 
dieses als gesichert gelten: Kurfürst Albrecht von Brandenburg kam 
nach Wilsnack mit der Absicht, sich mit Christian von Dänemark zu 
verbünden 163• Andererseits aber zeigte er sich, wie Klitzings Bericht 
erkennen läßt, an den Bündnisplänen des Dänenkönigs uninteres­
siert 164• Dieser scheinbare Widerspruch erhellt sich indessen, wenn man 

159 Riedel, Codex, III, 2, S. 110. 
160 a.
161 

a.

a. 0., S. 106.
a. 0., S. 109 f.

162 
a. a. 0., S. 106; PC I, S. 495; Riede!, Codex, III, 2, n. 95 1473 April 23 

Kurfürst Albrecht an Albert Klitzing. 
163 PC I, n. 503, 509. 
164 a. a. 0., S. 495; Riede!, Codex, III, 2, n. 90 (S. 106).
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die unterschiedlichen politischen Ziele beider Fürsten berücksichtigt. 
Der Kurfürst unterstützte bereits seit Jahren Kaiser Friedrich III. und 
war gerade zur Zeit der Wilsnacker Verhandlungen darauf bedacht, 
dem Vordringen des Herzogs Karl von Burgund in den Norden und 
Nordwesten des Reiches entgegenzuwirken 165• Daher versuchte er, 
Christian I. als Verbündeten des Kaisers zu gewinnen. 

Die Absichten des Königs wiesen dagegen in eine völlig andere 
Richtung. Er wollte Schweden zurückgewinnen und seine Herrschaft 
in Schleswig-Holstein ausbauen. Daher wünschte er, als Graf von Hol­
stein und Stormarn, diese Lehen nicht mehr, wie es bisher üblich war, 
vom Bischof von Lübeck, sondern unmittelbar vom Kaiser zu empfan­
gen 166. Vor allem aber sollte Dithmarschen seine Selbständigkeit ver­
lieren und Holstein eingegliedert werden 167• Damit nahm Christian I. 
Bestrebungen wieder auf, die von den Schauenburger Grafen begonnen 

und von Herzog Adolf VIII. fortgesetzt worden waren 168• Die Aus­
einandersetzungen mit Dithmarschen hatten im April 1456 einen vor­
läufigen Abschluß durch einen Vergleich gefunden, den als Zeuge auch 
König Christian besiegelt hatte 169. Einen Rechtsanspruch hatte Adolf 
VIII. damals nicht nachweisen können 170• Die Bewohner Dithmar­
schens behaupteten vielmehr, wie schon seit 1227, ihre Selbständigkeit 
und waren allenfalls bereit, dem Erzstift Bremen eine nominelle Ober­
herrschaft zuzugestehen 171. 

Bereits unmittelbar nach Christians I. Wahl zu Ripen hatten sich 
die Bauern aufs neue um ihre Freiheit besorgt gezeigt und Unterstüt­
zung bei Lübeck gesucht, zu dem sie fast immer freundschaftliche Be­
ziehungen unterhalten hatten 172. Als wenig später zwei Beamte des 
Königs von Dithmarschern erschlagen worden waren, schienen ernst­
hafte Auseinandersetzungen bereits unvermeidlich 173• Die Kämpfe 
um Schweden sowie vor allem der Konflikt mit dem Bruder hatten 
Christian daran gehindert, schon damals gegen Dithmarschen vorzu­
gehen. Wie erwähnt, hatten sich die Bauern 1468 für die Dauer von 
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Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 264.
Riedel, Codex, III, 2, S. 109.
a. a. 0., S. 108.
Stoob, Geschichte Dithmarschens, S. 21 ff., 38. 
a. a. 0., S. 38 f. 
Ebenda und A. 89. 
a. a. 0., S. 21, 23 ff.
a.a. 0., S. 26 f., 30, 56, A. 54.
LUB 10, n. 174 1462 Mai 23 Dithmarschen an Lübeck; Stoob, a. a. 0., S. 58 f.
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10 Jahren mit Lübeck verbündet 174 und im darauffolgenden Jahre 
unter Vermittlung dieser Stadt auch mit der Ritterschaft und Mann­
schaft Holsteins 175• Der König selbst hatte sich schließlich genötigt 
gesehen, den Verbindungen, die sich gegen seinen Bruder gebildet hat­
ten, im Oktober 1470 beizutreten und den Dithmarschern ihre Privi­
legien in aller Form zu bestätigen 176• 

Aus diesen Bindungen und Verpflichtungen trachtete Christian, sich 
nun zu lösen und die Hilfe des Kaisers und anderer Fürsten gegen 
Dithmarschen und Schweden zu gewinnen. Wenn er - entgegen den 
Tatsachen - die s. Zt. gegen den Grafen von Oldenburg geschlossenen 
Bündnisse als einen allgemeinen Bund der Städte und der Ritterschaft 
norddeutscher Territorien gegen die Fürsten bezeichnete 177, so stand 
dahinter vor allem die propagandistische Absicht, das Fürstenbündnis, 
das er anstrebte, auch für die Landesherren dieser Gebiete als 
unbedingt notwendig erscheinen zu lassen. Kurfürst Albrecht 
durchschaute vermutlich diese Pläne sehr schnell und wich Christians 
Bündnisangebot daher aus. 

Es scheint nicht ausgeschlossen, daß der König darüber hinaus auch 
beabsichtigte, sich der umfangreichen Zahlungsverpflichtungen an seine 
Gläubiger dadurch zu entledigen, daß er behauptete, die derzeitigen 
Pfandinhaber seien nicht bereit, einer Wiedereinlösung verpfändeter 
Objekte zuzustimmen 178• Wenn die Behauptung sicherlich auch als 
Motivierung des Vorgehens gegen die Städte gedacht war, so waren 
diese doch bestimmt wenig .geneigt, ihre Pfänd�r aus der Hand zu 
geben, wie sich gerade bei den Verhandlungen wegen Mölln und 
Krummesse gezeigt hatte 179. 

Seit dem Winter 1472/73 bereitete Christian I. eindeutig eine Ände­
rung seiner Politik vor. Die Annäherung an den Kurfürsten von 
Brandenburg, der Plan eines umfassenden Fürstenbündnisses, die 
Versöh-
174 Vgl. Seite 17 f. dieser Arbeit; Stoob, a. a. 0., S. 59. 
175 Stoob, ebenda. 
176 Vgl. Anm. 100 und dazugehöriger Tex;t. Stoob, Geschichte Dithmarschens, S. 60. 
177 Riede!, Codex III, 2, S. 106. 
178 Eine eingehende Untersuchung verdienten in diesem Zusammenhange sicherlich 
auch die Differenzen zwischen Christian I. und der schleswig-holsteinischen Ritter­
schaft in den Jahren 1472/73, die aus den bei Waitz, Landtage, S. 32 ff. angeführten 
Aktenstücken hervorgehen. Dort (S. 34) heißt es in dem Schreiben Bischof Alberts 
v. Lübeck an Lübeck vom 31. Dezember 1472: Wi verhopen uns, unse gnedige 
here de koning unde syne manshop, wen desser lande legenheid better werde, nicht 
undangknamich werden synde Juwer lewen ... - Riedel Codex, III, 2, S. 109.
179 Vgl. Beginn dieses Abschnitts: Verhandlungen v. Wilsnack. 
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nung mit dem Grafen von Oldenburg, die Anknüpfung 
freundschaftlicher Beziehungen zu Burgund 180 wie auch ein 
Vertrag mit König Ludwig XI. von Frankreich lassen das 
Bestreben erkennen, sich eine möglichst große außenpolitische 
Bewegungsfreiheit zu sichern 181. Obwohl er sich damit gegen die 
wendischen Städte, seine bisherigen Verbündeten, wandte, vermied 
Christian 1. jedoch einen offenen Bruch mit ihnen, bevor er nicht der 
Hilfe anderer Fürsten sicher war. Er trieb vermutlich ein doppeltes 
Spiel. So unterstützte er - wie erwähnt - im Dezember 1472 
Lübecks Forderungen an den Kurfürsten von Brandenburg 182, ging 
im Frühjahr des folgenden Jahres gemeinsam mit Lübeck und 
Hamburg gegen Lüneburg vor 183 und versprach den Städten, seinen 
Beitrag zu den Kosten zu begleichen, die der Kampf gegen den Grafen 
von Oldenburg verursacht hatte 184. 

Eine ähnliche Taktik wandte der König auch gegenüber Dithmar­
schen an, indem er den Bauern noch im März 1473-zwei bedeutende 
Privilegien gewährte und mit ihnen sogar für die Dauer von drei 
Jahren ein Schutz- und Trutzbündnis abschloß 185. Es . geschah zur 
gleichen Zeit, da er sich um die kaiserliche Belehnung mit 
Dithmarschen bemühte. Obwohl er die Urkunden mit den 
dazugehörigen Gebotsbriefen schon im Mai 1473 erhalten hatte 186, 

verzichtete er auf ihre Publizierung: wohl weniger, weil er um sein 
Ansehen fürchtete 187, als vielmehr deshalb, weil er durch persönliche 
Verhandlungen mit dem Kaiser weitergesteckte Ziele zu erreichen 
hoffte. So blieb - wenigstens nach außen hin - während des 
gesamten Jahres 1473 das bisherige Verhältnis König Christians zu 
Dithmarschen, Lübeck und Hamburg erhalten. 
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Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 267. 
Hasse, S. 94; Niitemaa, a. a. 0., S. 263.
Riede!, Codex, III, 2, n. 97; PC I, n. 543.
HR II, 6, n. 658-659, 662; HUB 10, n. 199, 201-202. HR 
II, 6, n. 660 1473 April 7.

185 Stoob, Geschichte Dithmarschens, S. 60 f. - v. Westphalen, Monumenta inedita 
III, S. 1755. 
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Waitz, Uebersicht, S. 22; Riede!, Codex, III, 2, n. 97-99; PC I, n. 575, 586. 
Stoob, a. a. 0., S. 63. 
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• 

c )  D i e  D i t h m a r s c h e n k r i s e  d e s  J a h r e s  1 4 7 4  

Die veränderte Einstellung des Königs zu den wendischen Städten 
trat erst dann offen zu Tage, als er sich zu Beginn des Jahres 1474 an­
schickte, in die Auseinandersetzungen der europäischen Mächte einzu­
greifen, um mit deren Hilfe seine Stellung in Norddeutschland und in 
Nordeuropa zu festigen. Eines der wichtigsten Probleme dieser Zeit 
bildete das Verhältnis zwischen dem Hause Habsburg und den Her­
zögen von Burgund. Karl der Kühne (1465-1477) wollte ein zusam­
menhängendes burgundisches Staatsgebiet schaffen, das sich von der 
Nordseeküste bis zum Mittelmeer erstrecken sollte 188. Entscheidende 
Etappen auf dem Wege, die Lücke zwischen den Niederlanden und 
Burgund zu schließen, waren der Vertrag von St. Omer (9. Mai 1469), 
die Verlobung der Tochter Herzog Karls mit dem Herzog von Loth­
ringen (13. Juni 1472) und schließlich die Erwerbung des Herzogtums 
Geldern (7. Dezember 1472) 189. Kaiser Friedrich III. suchte der wach­
senden Bedrohung im Nordwesten und Westen des Reiches dadurch zu 
begegnen, daß er eine Ehe seines Sohnes Maximilian mit Maria von 
Burgund zustandezubringen suchte190  Die Verhandlungen, die aus 
die     sem Grunde im Herbst 1473 in Trier geführt wurden, verliefen je-
doch ergebnislos 191. Danach verschärften sich die Spannungen zwi-
schen Herzog Karl und dem Kaiser von neuem, und beide begannen, 
sich um Verbündete zu bemühen 192. 

Christian I. hatte diese Entwicklung schon seit geraumer Zeit ver­
folgt und für seine Zwecke zu nutzen gesucht, indem er die Unter­
stützung des Kaisers von der Erfüllung seiner eigenen Wünsche ab­
hängig zu machen trachtete. Er brach im Januar 1474 gemeinsam mit 

Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg und einem Gefolge von etwa 
120 Reitern zu einer Pilgerfahrt nach Rom auf. Diese von den Zeit­
genossen sehr aufmerksam verfolgte Reise diente aber vorwiegend 
politischen Zwecken. Sie wurde mit Unterstützung des Kurfürsten 
von Brandenburg vorbereitet und durchgeführt, der sich darum 
bemühte, den Dänenkönig als Bundesgenossen des Kaisers gegen 
Burgund zu gewinnen. 
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Baethgen, S. 575. 
Ebenda. 
Petri, S. 80; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 265 f.
Heimpel, Karl der Kühne, S. 14 f. -Niitemaa, a. a. 0., S. 268 f. -Baethgen, 

s. 576 f.
192 Einzelheiten bei Niitemaa, a. a. 0., S. 268 f. 
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Im Februar 1474 verhandelte Christian I. in Rothenburg mit Fried­
rich III. und übernahm eine Reihe von diplomatischen Aufträgen an 
italienische Fürsten 193• Als Gegenleistung erfüllte der Kaiser sofort 
einige der dringlichsten Wünsche seines Gastes 194• Die Grafschaften 
Holstein und Stormarn wurden unter Inkorporation Dithmarschens 
zum Herzogtum Holstein erhoben, das der Kaiser an Christian I. 
verlieh 195• Weiter wurden die Zölle zu Rendsburg, Oldesloe und Plön 
erhöht 196 und erklärt, daß der König, seine Erben sowie deren Unter­
tanen nicht mehr an Zollprivilegien und andere Freiheiten gebunden 
seien, die der Kaiser Dritten gewähren werde 197• An Lübeck, Wismar 
und Hamburg wie auch an Lüneburg erging das Gebot, wegen angeb­
licher Münzverschlechterung den Gulden entsprechend seinem Werte 
schlagen zu lassen 198. Auch wurde ihnen jeglicher Handel mit den 
ungehorsamen Untertanen Christians I. untersagt. Entsprechende Ge­
bote richtete der Kaiser auch an den König von Polen und den Ordens­
meister für die Städte Danzig, Riga, Reval und Dorpat 199. 

Die feierliche Belehnung mit dem neuen Herzogtum Holstein fand 
bereits am 15. Februar 1474 statt. Jetzt wurde ersichtlich, warum der 
König 1473 auf die Anwendung der damals erlangten Urkunden zur 
Einverleibung Dithmarschens verzichtet hatte: er hoffi:e unter günstige­
ren Bedingungen und durch persönliche Verhandlungen mit dem Kaiser 
die Erhebung Holsteins zum reichsunmittelbaren Herzogtum zu errei­
chen. Das nächste Ziel seiner Reise war Augsburg. Von dort richtete 
er am 20. Februar an den Kurfürsten von Brandenburg die Bitte, ein 
kaiserliches Gebot an Dithmarschen zu erwirken. Die Einwohner des 
Landes sollten in schärfster Form aufgefordert werden, Christian I. 
als ihren Herrn anzuerkennen und sich ihm zu unterwerfen. Mit 
diesem Mandat solle - so schrieb der König - der brandenburgische 
Marschall Busso von Alvensleben mit einem Mitglied des Lübecker 
Rates nach Dithmarschen reiten, um es zu publizieren. So werde man 
zugleich auch erfahren, wie sich Lübeck verhalten werde 200• Albrecht

193  Erste Hinweise auf die Reisepläne des Königs: Bachmann, Urkundliche 
Nachträge, S. 238. Über den Verlauf der Reise: LChr. 5, 1, S. 124; PC I, n. 774-775, 
781.
194  Höfler, Fränkische Studien, n. 87; Hasse, S. 97 f. 
195 

196 

197 

Höfler, a. a. 0. - Wegener, Diplomatarium, n. 196 1474 Februar 14. 
Wegener, a. a. 0., n. 194. 
HUB 10, n. 272. 

198  Christensen, Rep. dipl. reg. Dan. II, 2, n. 3408. 
199  Höfler, a. a. 0., S. 100. 
200 PCI, n. 788; Höfler, a. a. 0., n. 65, 88 (Zettel 1).
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von Brandenburg übernahm diesen Auftrag offensichtlich mit Unbe­
hagen. Er ahnte, welche Schwierigkeiten in Lübeck und welche Gefah­
ren in Dithmarschen die Ausführung mit sich bringen konnte. So 
empfahl er von Alvensleben, vorher gemeinsam mit den holsteinischen 
Räten zu überlegen, ob mit der Übergabe der kaiserlichen Urkunden 
nicht besser bis zur Rückkehr des Königs gewartet werde. Für den 
Fall, daß Lübeck sich nicht an der Gesandtschaft nach Dithmarschen 
beteiligen wolle, wurde dem Marschall vorsorglich eine zweite, ent­
sprechend geänderte Fassung des Gebotsbriefs übersandt 201

• 

Bevor sich aber von Alvensleben nach Holstein begeben hatte, 
erfuhr Dr. Milwitz, der lübische Geschäftsträger am Kaiserhofe, 
durch einen bestochenen Angehörigen der Kanzlei von den dort 
vorbereiteten Urkunden und Mandaten und benachrichtigte sofort 
in aller Eile den Lübecker Rat 202. Dieser setzte sich umgehend mit 
den holsteinischen Räten in Verbindung und erfuhr, daß Christian 
I. sich vor einiger Zeit mit dem Grafen von Oldenburg verbündet 
habe und die Städte künftig nicht mehr mit einer Unterstützung 
gegen den letzteren rech­nen könnten. Die kaiserlichen Urkunden 
lagen den Räten bereits vor und versetzten sie in nicht geringe 
Verlegenheit: die Übergabe in Dith­marschen bedeutete Lebensgefahr, 
die Verweigerung des Auftrags da­gegen die Ungnade des Königs. 
Die Lübecker Herren empfahlen, daß es wohl das Beste sei, die 
Rückkehr Christians I. abzuwarten 203

. Wenig später traf in Lübeck 
ein ergänzender Bericht des Geschäftsträgers ein und bereitete den 
Rat insbesondere auf die ihm zugedachte Mission vor, sich an der 
Übergabe des Mandats an Dithmarschen zu beteiligen. 

Milwitz wies darauf hin, daß Kurfürst Albrecht nicht ernsthaft mit 
Lübecks Bereitschaft rechne, und empfahl, seinen Informanten mit 
einer guthen mittelmeißigen Mardern korßen zu honorieren 204

• 

Tatsächlich waren diese Nachrichten für Lübeck sehr wichtig, da es 
seine nächsten Schritte jetzt in Ruhe vorbereiten konnte. Das Bündnis 
mit Dithmarschen stand vor einer Belastungsprobe, und die übrigen 
Privilegien und Gebote, die Christian I. erlangt hatte, ließen erkennen, 
daß auch Konflikte mit dem König zu erwarten waren. Als von Al­
vensleben im April 1474 in Lübeck den Gebotsbrief des Kaisers über-

201 Waitz, Uebersicht, S. 24'; PC I, n. 802.
202 Dahlmann, Neocorus, S. 485; Höfler, a. a. 0., n. 63.
203 HR II, 7, n. 177 (1474 März 27). 
204 Dahlmann, Neocorus, S. 485 f. (1474 April 4), S. 487 Antwort des Lübecker 
Rates. 
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reichte, erklärte sich der Rat bereit, den Dithmarschern die Entschei­
dung des Reichsoberhaupts gemeinsam mit dem Marschall s c h r i f t -
1 i c h mitzuteilen und zum 28. April zu einer Tagfahrt nach Neu­
münster einzuladen 205• Dort erschien jedoch nur ein Bevollmächtigter 
der Bauern und erklärte, daß diese erst die Meinung ihres Landesherrn, 
des Bischofs von Mü�ster und Administrators des Erzstifts Bremen, 
erfahren müßten, bevor sie zu antworten in der Lage seien 206

• Da von 
Alvensleben nach eindringlichen Vorstellungen des Lübecker Rats 
schließlich die Absicht aufgab, a 11 e i n nach Dithmarschen zu reiten, 
unterblieben weitere Bemühungen, den Willen des Königs zu erfüllen 
bis zu dessen Rückkehr nach Deutschland 207• 

Graf Gerd von Oldenburg hatte während der Abwesenheit des 
Bruders neue Händel mit Lübeck und Hamburg sowie anderen Nach­
barn begonnen. Es lag nahe, daß seine Gegner auf gemeinsame Maß­
nahmen sannen, um dem alten Störenfried das Handwerk zu legen 208• 

Jetzt wirkte sich für ihn der Umstand ungünstig aus, daß die Versöh­
nung mit seinem Bruder diesen zu einem doppelten Bündnisbruch 
gezwungen hatte: der König hatte sich nicht nur von Lübeck und Ham­
burg, sondern auch von dem Bischof Heinrich von Münster getrennt209• 

Während es 1471 noch nicht zu einem Bündnis der beiden Städte mit 
dem Bischof gekommen war, führten nunmehr die Verhandlungen rasch 
zu einer Übereinkunft; bestehende Differenzen wurden ohne große 
Schwierigkeiten beigelegt 210• Lübeck und Hamburg erklärten sich bereit, 
gemeinsam mit dem Bischof dem Grafen die Fehde anzu­sagen und 400 
Kriegsknechte nach Stade zu entsenden. Der Bischof verpflichtete sich 
dagegen, den Städten als Vermittler zur Seite zu stehen, wenn es wegen 
dieser Fehde zu Konflikten mit Dritten käme und ihnen notfalls mit der 
gleichen Zahl von Söldnern zur Hilfe zu kommen 211. An dem nun 
folgenden Kriegszug beteiligte sich auch ein Teil der Friesen, sodaß 
Graf Gerd bald in harte Bedrängnis geriet. Sein Bruder, der im Juni 
1474 aus Italien zurückgekehrt war, versuchte 

205 Waitz, Uebersicht, S. 25.
206 LChr. 5, 1, S. 132, A. 3; Waitz, a. a. 0., S. 25; Höfler, Fränkische Studien, S. 89. 207 

Waitz, Uebersicht, S. 25; Höfler, a. a. 0., S. 91, 93 f. -PC I, n. 838-839; Höfler, a. a. 0., 
n. 64; LChr. 5, 1, S. 124; Hasse, S. 94 f., 103; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische 
Union, S. 270-293. 
208 HR II, 7, n. 177; Riedel Codex. III, 2, n. 90 (S. 110).
209 Vgl. Seiten 25 f. u. 32 dieser Arbeit.
210 HR II, 7, n. 191; HUB 10, n. 312-313 1474 Mai 22 u. 28; LChr. 5, 1, S. 114. 211 HR 
II, 7, n. 191, 192 1474 Mai 28.
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vergeblich, den Kaiser und eine Reihe von Fürsten zur Intervention zu 
bewegen 212. Christian I. begann dann sofort mit großer Energie, die 
Inbesitznahme Dithmarschens vorzubereiten. Auf weiteres Entgegen­
kommen des Kaisers durfte er um so mehr rechnen, als Herzog Karl 
von Burgund im Sommer 1474 in die inneren Angelegenheiten des 
Kurfürstentums Köln eingegriffen hatte und somit den Westen des 
Reiches ernsthaft bedrohte. In dieser Situation erschien der Dänenkönig 
ein willkommener Bundesgenosse 213• 

Dr. Milwitz wußte inzwischen aus Augsburg zu berichten: nach 
Informationen des Protonotars der kaiserlichen Kanzlei Waldner sowie 
des kurmainzischen Kanzlers Dr. Pfeffer habe der König verschärfte 
Mandate an Dithmarschen erwirkt und eine Reihe von Fürsten und 
Städten zu Exekutoren der kaiserlichen Entscheidung ernennen las­
sen 214• An 17 geistliche und weltliche Fürsten sowie 11 Städte seien 
Gebote ergangen, Christian I. bei der Durchsetzung seiner Ansprüche 
zu unterstützen 215. Auch Lübecks Rat und Bürgerschaft erhielten eine 
derartige Aufforderung, bei der Unterwerfung der Dithmarscher Hilfe 
zu leisten und jeden Verkehr mit ihnen zu meiden 216• 

Der politische Druck, dem sich Dithmarschen in diesen Wochen aus­
gesetzt sah, wurde schließlich auch noch durch den Herzog von Bur­
gund verstärkt. Er drohte den Bauern mit der Anwendung militä­
rischer Gewalt, falls sie ihrem Landesherrn, dem König von Dänemark, 
nicht den gebührlichen Gehorsam entgegenbringen würden 217• Im Juli 
1474 mußte eine Intervention von dieser Seite um so mehr überraschen, 
als Christian I. doch erst kurz zuvor mit dem Kaiser einen Vertrag 
geschlossen hatte, der sich offenkundig vor allem gegen Burgund rich­
tete. Mochte dieses Eingreifen Karls des Kühnen die Antwort auf 
einen entsprechenden Wunsch des Königs gewesen sein oder nicht, auf 
jeden Fall konnte es für den Herzog ein geeignetes Mittel sein, um 

die Front zu sprengen, die sich gegen ihn zu bilden begonnen hatte. 
Nach diesen Vorbereitungen schien dem König die Zeit reif zu sein, 
den Vorstoß gegen Dithmarschen zu eröffnen 218. In seinem Auftrage

212 a. a. 0., n. 195, 198, S. 402, A. 2, n. 204-207; LChr. 5, 1, S. 128 f.; PC 
I, S. 679, 688.
213 Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 294 ff. 
214 PC II, S. 670 1474 Juni 24. 
215 PC I, n. 860, S. 679, A. 1; Waitz, Uebersicht, S. 25; Dahlmann, Neocorus, S. 489.
216 Waitz, Dahlmann, a. a. 0. 
217 Waitz, Uebersicht, S. 27; Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4511 1474 Juli 25. 
218 PC I, n. 870, 882; Kruse, Johann Petersens Chronic, S. 94. 
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forderte der Bischof von Lübeck die Dithmarscher im August 1474 
abermals auf, sich zu unterwerfen 219• Er erhielt die Antwort: ihr 
Landesherr sei bekanntlich der Bischof von Münster, und der Kaiser 
könne sie keinem weltlichen Herrn übergeben, zumal er bei seiner 
Krönung geschworen habe, die heilige Kirche, ihre Freiheit und ihre 
Güter zu schützen 220• Nun suchte Christian I., die holsteinische Ritter­
schaft gegen Dithmarschen zu mobilisieren. Den Hinweis auf ihre 
Lehnspflicht beantworteten die Sprecher des Adels mit dem vielsagen­
den Hinweis: dem König sei doch sicherlich bekannt, daß die Bauern 
keine Gefangenen machten. Aber wenn er auf seiner Absicht beharre, 
wollten sie ihr Leben mit ihm wagen 221• 

Bevor Christian I. in der Lage war, ernsthafte Maßnahmen in die 
Wege zu leiten, hatten die Dithmarscher ihrerseits diplomatische Akti­
vität entwickelt. Ihre 48 Ratgeber wandten sich mit der Bitte um Hilfe 
an Lübeck, übersandten eine Kopie der Drohung Karls des Kühnen und 

betonten ihre Entschlossenheit, die Freiheit ihres Landes mit allen zur 

Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen 222• Lübeck beantwortete 
diese Berufung auf das gemeinsame Bündnis vom Jahre 1468 mit einem 
Schreiben an den Kaiser und wies ihn auf die Konsequenzen hin, die sich 
aus dessen Entscheidung ergeben könnten. Die Bauern würden sich - so 

schrieb der Lübecker Rat - mit Recht und Macht zur Wehr setzen. Dem 
Reich sowie der Stadt Lübeck könne aus allem nur Schaden, Unheil und 
Krieg erwachsen. Man habe den Eindruck, daß der Kaiser nicht 
ausreichend über die wirklich bestehenden Rechtsverhältnisse 
unterrichtet gewesen sei, als er die Belehnung mit Dithmarschen verfügt 
habe 223• 

Auch Bischof Heinrich von Münster griff auf Ersuchen der Dith­

marscher im September 1474 in den Streit ein. Er forderte König Chri­
stian wie auch die Bauern zu Verhandlungen im Oktober in Hamburg 

auf224• Dort sollte zu gleicher Zeit auch über einen Waffenstillstand 

zwischen dem Bischof und seinen Verbündeten sowie dem Grafen von 

Oldenburg entschieden werden, der angesichts seiner bedrängten Lage 

den Herzog von Burgund wie auch die Herzöge von Braunschweig-

219 

220 

221 

222 
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Lüneburg um Vermittlung gebeten hatte 225
• Am 9. Oktober 1474 

schlossen Bischof Heinrich von Münster, Lübeck und Hamburg mit 
dem Grafen Gerd ein Abkommen, bis zum Osterfest des kommenden 
Jahres alle Feindseligkeiten gegeneinander einzustellen 226

• Zwei Tage 
später wurde zwischen den Räten König Christians, dem genannten 
Bischof und Gesandten Dithmarschens in Anwesenheit von Ratssende­
boten Lübecks und Hamburgs ein übereinkommen erzielt, den Streit 
um Dithmarschen bis zum 1. Mai 1475 ruhen zu lassen 227

• 

Unter den zahlreichen Stillstandsvereinbarungen dieser Jahre ver­
dienen die Hamburger Verträge vom 9. und 11. Oktober 1474 beson­
dere Beachtung. Denn mit ihnen hatte vor allem die lübisch-hambur­
gische Politik einen bemerkenswerten Erfolg erringen können. Das 
Bündnis der Städte mit dem Bischof von Münster erwies sich in der 
Auseinandersetzung mit dem Hause Oldenburg als sehr wirksam. Den 
Räubereien des Grafen von Oldenburg war energisch Einhalt geboten 
worden, und der Versuch Christians I., Dithmarschen zu unterwerfen, 
war gescheitert. 

Dieses Ergebnis der politischen Bemühungen des Königs in den zwei 

vorausgegangenen Jahren steht in einem beträchtlichen Mißverhältnis 
zu dem damit verbundenen Aufwand. Die Reise Christians I. im 
Frühjahr 1474 hatte vor allem der Verwirklichung seiner 
Bündnispläne gegen Schweden, Dithmarschen und die wendischen 
Städte gedient. Wenn es ihm verhältnismäßig leichtgefallen war, 
vom Kaiser die Erhebung Holsteins zum Herzogtum, die 
Einverleibung Dithmarschens und andere Zugeständnisse zu 
erlangen, dann war es vor allem dem Umstand zu verdanken, daß 
er mit dem König von Schottland verwandt war, zum 
französischen König freundschaftliche Beziehungen unterhielt und 
schließlich dem Kaiser ein wertvoller Bundesgenosse gegen Burgund 
zu sein schien 228

• Auf eine wirksame Hilfe zur Verwirklichung 
seiner eigenen Pläne konnte er dagegen nicht rechnen. Die kaiserlichen 
Urkunden und Gebotsbriefe allein erwiesen sich in der Praxis als 
wertlos. Christian hatte sich getäuscht, wenn er gehoffi: hatte, den 
Gegensatz zwischen Habsburg und Burgund für seine Zwecke 
nutzbar zu machen. In Wirklichkeit wurde er selbst von beiden Seiten 

22s HR II, 7, S. 403, A. 2; vgl. Seite 46 dieser Arbei.1; und Anm. 212.

226 HR II, 7, a. a. 0. 
227 LChr. 5, 1, S. 133, A. 4 1474 Oktober 11.

22s Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4250, 4257, 4268, 4461, 4582, 4600, 4627; Hasse, 

S. 94; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 231, 263, 273.
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ausgenutzt. Dazu trug seine geringe Erfahrung gegenüber den Gepflo­
genheiten höfischer Diplomatie nicht wenig bei. So schenkte er zum 
Beispiel dem Herzog von Burgund Glauben, als dieser ihm eine Ehe 
der burgundischen Erbin mit seinem Sohn Johann in Aussicht stellte. 
Auch suchte er dann gerade in dieser Angelegenheit den Rat des 
Kur­fürsten von Brandenburg, der bekanntlich die Politik des Kaisers 
sehr entschieden unterstützte 229• Da ferner der Kaiser selbst nach wie 
vor das Ziel einer verwandtschaftlichen Verbindung mit Burgund 
verfolgte, mußte der Dänenkönig früher oder später zwischen beide 
Parteien geraten. 

Auch seinen Bündnisplänen war kein Erfolg beschieden. Weder der 
Kurfürst von Brandenburg noch andere norddeutsche Fürsten zeigten 
sich merklich interessiert. In diesem Zusammenh_a ng kann ein Schrift­
stück erwähnt werden, das vermutlich kurz nach dem Tode Christians 
I. (1481) von Enwald Sövenbroder, einem Mitglied der königlichen 
Kanzlei, in Dänemark verfaßt und an einen bisher nicht 
bekanntgewordenen Empfänger in Schweden gerichtet worden war 230• 

Dort heißt es: der König habe sich im Jahre 1474 in Italien aufge­
halten, um mit dem Papst sowie mit den Herzögen von Mailand und 
Mantua Verträge zu schließen. Ferner habe er sich um ein Bündnis mit 
dem Großfürsten von Moskau bemüht. Er sei mit den Königen von 
Polen und Schottland verbündet gewesen wie auch mit den Herzögen 
von Burgund, Pommern, Mecklenburg, Braunschweig und anderen 
Fürsten, um Städte und Länder, die sich von ihren Herren gelöst hät­
ten, zum Gehorsam zurückzuführen. Weitere Einzelheiten lassen er­
kennen, daß diese Bestrebungen zwar vor allem gegen Schweden, aber 
auch gegen aufsässige Landstände gerichtet waren. Besonderes Interesse 
verdient die Bemerkung, der König habe beabsichtigt, die Macht der 
Bischöfe und Prälaten zu brechen und alles Kirchengut in die Hände der 
Landesherren zu bringen. Trotz mancher Übertreibungen lassen sich hier 
Tendenzen erkennen, wie sie in der schleswig-holsteinischen 
Landespolitik Christians I. besonders während seiner letzten Lebens­
jahre tatsächlich zum Ausdruck kamen. So z. B. sein Bemühen, sich 
wenigstens als Landesherr gegen die Ritterschaft durchzusetzen. Davon 
wird noch an anderer Stelle die Rede sein 231• Wenn bisher auch kein 

229 PC I, 916, 964; Niitemaa, a. a. 0., S. 310 f.
230 Grautoff, S. 708-712; bei Hasse, S. 106 ff. Näheres über die Umstände der Abfassung 
sowie den mutmaßlichen Schreiber. 
231 Vgl. Seite 57 ff. dieser Arbeit.
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ausdrücklicher Vertrag Christians I. mit Herzog Karl von Burgund 
nachgewiesen werden konnte, erscheint doch nicht ausgeschlossen, daß 
Verhandlungen in dieser Richtung stattgefunden haben. Wenn die 
bereits erwähnte Drohung Karls des Kühnen an die Adresse Dith­
marschens wahrscheinlich auch vor allem von propagandistischen 
Überlegungen diktiert war, so legt ihr Wortlaut doch die geäußerte 
Vermutung nahe. Falls der König - so heißt es dort - gezwungen 
sein sollte, den Kampf gegen die Bauern aufzunehmen, dann werde 
der Herzog propter ligas et confoederationes, quas cum rege fecisset, 

die­sen mit Hilfstruppen unterstützen 232• 

In allen Bemühungen waren Christian I. entscheidende Erfolge ver­
sagt geblieben. Eine Ausnahme bildete die Erhebung Holsteins zum 
Herzogtum. Lübeck und Hamburg hatten dagegen ihre Positionen 
erheblich festigen können. 

d) C h r i s t i a n I . u n d d i e w e n d i s c h e n S t ä d t e
w ä h r e n d  d e s  R e i c  h s k r i e g e s
g e g e n  H e r z o g  K a r l  v o n  B u r g u n d

Die Mißerfolge des Königs waren vermutlich ausschlaggebend dafür, 
daß er sich entschloß, im Oktober 1474 eine weitere diplomatische 
Reise anzutreten, die diesmal als Pilgerfahrt zum Schrein der Heiligen 
Drei Könige zu Köln bezeichnet wurde. Außer seinem Bruder beglei­
teten ihn die Herzöge Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, Magnus 
von Mecklenburg, Johann von Sachsen-Lauenburg sowie der Graf von 
Ruppin 233• Dem Kurfürsten Albrecht von Brandenburg teilte Chri­
stian I. mit, daß er sich als Vermittler in dem Konflikt zwischen dem 
Kaiser und dem Herzog von Burgund betätigen wolle. Denn das Ein­
greifen Herzog Karls in die Kölner Stiftsfehde hatte inzwischen den 

Reichskrieg gegen Burgund ausgelöst 234, Da mehrere der Begleiter des 
Königs gerade zu dieser Zeit mit einigen Hansestädten in Auseinander­
setzungen standen 235, wurde besonders dort seine Reise mit Aufmerk-

232 Reg. dipl. bist. Dan. I, 1, n. 4511 1474 Juli 25. 
233 LChr. 5, 1, S. 135. 
234 PC I, n. 964 1474 November 6; v. d. Ropp, Hanse und Reichskrieg, S. 43 ff.;
Heimpel, Karl der Kühne, S. 35 ff.; Petri, S. 93 f · 
235 Herzog v. Mecklenburg: vgl. Seite 83 ff. o/eser Arbeit, Herzog v. Sachsen­
Lauenburg: Schulze, Sachsen-Lauenburg, S. 150 
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samkeit und Mißtrauen verfolgt. Man rechnete in einigen Städten 
ernsthaft mit der Möglichkeit, daß die genannten Fürsten sich mit dem 
Gegner des Kaisers verbünden und dann gegen die Städte ziehen 
könnten 236

• 

Die Absichten, die Christian I. während der Monate der Belagerung 
von Neuß verfolgte, waren in der Tat schwer zu durchschauen. Als dem 
Kurfürsten von Brandenburg bekannt geworden war, daß der König 
Hoffnungen an eine dynastische Verbindung mit Burgund knüpfte, 
vermutete er sofort, daß Herzog Karl den Dänenkönig veranlassen 
wollte, sich von der Seite des Kaisers zu lösen. Der Kurfürst schrieb ihm, 
es handle sich offensichtlich nur um ein Täuschungsmanöver der 
burgundischen Politik und ermahnte ihn, sich so zu verhalten, wie man 
es von einem Fürsten des Reiches erwarten müsse 237

• Vielleicht erhoffie 
Christian I. von Herzog Karl Hilfe für den weiteren Kampf gegen 
Schweden, Dithmarschen sowie seine sonstigen Gegner in 
Norddeutschland 238

• Doch zwang ihn seine Stellung als Reichsfürst zu 
einer gewissen Zurückhaltung. So beschränkte er sich, vom Kaiser 
mißtrauisch beobachtet, auf undurchsichtige Verhandlungen mit Karl 
dem Kühnen und soll von diesem wiederholt erhebliche Geldzahlungen 
angenommen haben 239

• 

Graf Gerd von Oldenburg sah sich dagegen nicht zu irgendwelchen 
Rücksichten genötigt und schloß am 29. November 1474 mit dem 
Burgunderherzog ein förmliches Bündnis. Er verpflichtete sich, ihm treu 
zur Seite zu stehen und auf Ersuchen mit 600 Mann Fußvolk zur Hilfe 
zu kommen. Für den Fall, daß Karl der Kühne seine Heimat Friesland 
zurückerobern und zum schuldigen Gehorsam führen wolle, sollte der 
Graf seinem Verbündeten wenigstens 600 Reiter, 4 000 Mann zu Fuß 
und möglichst viele Freunde und Nachbarn zuführen. Für die 
Unterwerfung Westfrieslands waren 2 000 Mann Fußvolk 
bereitzuhalten. Als Gegenleistungen sah der Vertrag vor: solange der 
Herzog nicht gegen Friesland zöge, sollte der Graf ein burgundisches 

236 Bruns, Bergenfahrer, S. 393; LChr. 5, 1, S. 135 f. -Kruse, Joh. Petersens Chronic, S. 

S. 96 ff.; Lappenberg, Chronik der nordelbischen Sassen, S. 165; Petri, s.94 f.
237 PCI, n. 916 1474 September 19; Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union,
s.306.

238 Vgl. Seite 40 f. dieser Arbeit.
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Hilfskorps von 600 Mann erhalten. Der Herzog versprach, zwischen 
Gerd von Oldenburg und dem Bischof von Münster zu vermitteln. 
Ferner sicherte Karl der Kühne dem Grafen für die Zukunft die Zah­
lung einer jährlichen Pension von 2 000 Rh.G. zu sowie nach der Er­
oberung Frieslands die Statthalterschaft auf Lebenszeit und die Über­
tragung bestimmter friesischer Distrikte unter burgundischer Lehns­
hoheit. Vor allem versprach der Herzog dem Grafen, woran ihm am 
meisten gelegen war: Hilfe gegen seine Feinde - den Bischof von 
Münster, Bremen und die anderen Städte 240

• 

Dieses Bündnis konnte für den Bischof und seine Verbündeten be­
drohlich werden, falls es dem Herzog gelang, einen Sieg über das 
kaiserliche Heer vor Neuß davonzutragen. Sein nächster Stoß würde 
sich dann mit Sicherheit gegen den Nordwesten des Reiches richten. 
Daher fand das Ersuchen des Kaisers, seinen Kampf vor Neuß zu 
unterstützen, in diesem Teil Deutschlands einen besonders starken 
Widerhall 241. Ungewöhnlich schnell reagierte Lübeck. Seiner Zusage 
an den Kaiser folgte unmittelbar die Ausrüstung eines verhältnismäßig 
starken Aufgebots von 600 Mann und 27 Wagen. Diese Haltung über­
raschte die Zeitgenossen und verdient auch insofern Beachtung, weil 
sie in den hier betrachteten, an kritischen Situationen reichen Jahr­
zehnten einmalig zu nennen ist. Lübeck hatte sich sonst allen Hilfs­
ersuchen des Reichsoberhaupts zu entziehen gewußt und in den zahl­
reichen, z. T. sogar recht ernsten Kontroversen mit benachbarten Lan­
desfürsten fast immer damit begnügt, seine diplomatischen oder finan­
ziellen Mittel einzusetzen. Wenn die Stadt jetzt ein bewaffnetes Kon­
tingent von solcher Stärke entsandte, kann dies nur als Ausdruck dafür 
angesehen werden, daß Lübeck einen burgundischen Sieg unter allen 
Umständen zu verhindern suchte, weil damit zugleich eine Stärkung 
des norddeutschen Territorialfürstentums verbunden gewesen wäre. 
Von den anderen wendischen Städten beteiligte sich nur Lüneburg an 
dem Reichsaufgebot. Hamburg entsandte keine Truppen, da Chri­
stian I. dem Rat mitgeteilt hatte, er habe vom Kaiser eine Befreiung 
für die Stadt erwirkt. Später allerdings stellte sich heraus, daß dies 
nicht den Tatsachen entsprach. Hamburgs Rat erwies sich trotzdem 
dankbar und zahlte dem König eine nicht unbeträchtliche Summe 242• 

240 
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Das norddeutsche Aufgebot unter der Führung des Bischofs von 
Münster mit etwa 16 000 Mann wurde vorwiegend von den Stiften 
Münster und Bremen sowie den Städten gestellt 243

• Es soll der Hälfte 
der kaiserlichen Streitmacht entsprochen haben. Die meisten nord­
deutschen Fürsten folgten dem Aufgebot nicht und warteten anschei­
nend den Ausgang des Kampfes ab. Dieser fand dann am 30. Mai 1475 
einen überraschenden Abschluß durch die Einigung zwischen Kaiser 
Friedrich III. und dem Herzog Karl von Burgund 244• König Christian 
hatte schon vorher die Heimreise angetreten, da ihm die mißtrauisch­
ablehnende Haltung des Kaisers keine Vermittlung mehr gestattete 245

• 

Beide Brüder aus dem Hause Oldenburg sahen sich nunmehr voll­
ständig isoliert. Christian I. hatte sich -sowohl von Lübeck und Ham­
burg gelöst als auch durch seine unklare Haltung während der Belage­
rung von N euß das Vertrauen des Kaisers wie auch des Kurfürsten 
von Brandenburg eingebüßt. Die Verständigung des Kaisers mit Bur­
gund hatte außerdem alle Hoffnungen auf Hilfe von dieser Seite 
zunichtegemacht. Auch Graf Gerd, jedes politischen Haltes beraubt, 
sah sich in seinen Hoffnungen getäuscht. Ähnlich erging es den Fürsten, 
die dem König an den Rhein gefolgt waren. Nach mehrmonatigem, 
recht kostspieligem Aufenthalt am Rhein kehrten sie wieder heim, von 
der Lübecker Chronik mit ironischen Bemerkungen bedacht: ... do 
tagen se to huß, etleke to perden, etlike to wagenen; men greve Gerd 
... toch tovorne hemelken van Kolne unde led syne perde stan vor de 

kost in der herberge . .. dar war nyn grod priß vorworven ... 246 

Karl von Burgund wandte sich nun dem Süden seines Staates zu, 
um Lothringen und die Eidgenossen zu unterwerfen. Bis zu seinem 
Tode im Jahre 1477 bildete er keine Gefahr mehr für die nieder­
deutschen Städte 247

• 
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Kapitel 4 

DIE STKDTE UND DIE OLDENBURGER FÜRSTEN 
BIS ZUM ENDE DES JAHRHUNDERTS 

a) D i e 1 e t  z t e n R e g i e r u n g s  j a h r e C h r i s t i a n  I .

Nach den Ereignissen der Jahre 1474/75 nahm Christian I. an 
den Geschehnissen der europäischen Politik kaum noch aktiven 
Anteil. Er nahm zwar seine bisherigen Bestrebungen von neuem auf, 
doch blieben ihm Erfolge auch weiterhin versagt. In Schweden hatte 
er seit 1472 auf jede unmittelbare Einwirkung verzichtet und statt 
dessen versucht, Verbündete unter den Fürsten zu gewinnen bzw. 
durch kaiserliche Gebotsbriefe oder durch Handelssperren seine 
Anerkennung als König zu erzwingen. Da sich alle diese 
Bemühungen als fruchtlos erwiesen hatten, sah er sich genötigt, die 
Entscheidung der eigentlichen Streitfrage durch den Abschluß einer 
Reihe von Stillstandsabkommen zu vertagen. Schließlich erreichte er 
1476, wenigstens formal als Unionskönig anerkannt zu werden, 
allerdings mit der Maßgabe, daß Sten Sture als Reichsverweser die 

tatsächliche Macht im Lande behielt 248• Schweden blieb ihm auch 
weiterhin verschlossen. 

Ähnlich erging es dem König auch gegenüber Dithmarschen. Nach 
Ablauf des Hamburger Stillstands vom Oktober 1474 249 hatte 
er versucht, seine Ansprüche, die sich auf den Lehnsbrief des 
Kaisers gründeten, endlich zu realisieren 250. Die Dithmarscher 
hatten inzwischen mit Unterstützung des Bischofs von Münster vor 
der päpstlichen Kurie gegen die kaiserliche Entscheidung Klage 

erhoben 251 und erreicht, daß der Papst schon 1476 die Autonomie 
Dithmarschens bestätigte 252• Lübeck hatte nach seiner 
Stellungnahme zugunsten Dith-
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marschens und der Teilnahme an den Stillstandsverhandlungen jede 
Einmischung vermieden und gemeinsam mit Hamburg zwischen beiden 
Parteien zu vermitteln gesucht. So wurden schließlich nur weitere Ver­
längerungen des Stillstands von 14 7 4 vereinbart, die letzte im März 
1480 253• Auf Betreiben des Bischofs von Münster forderte Kaiser 
Friedrich III. Christian I. am 30. Juni 1481 auf, seinen Anspruch auf 
Dithmarschen vor dem Hofgericht zu beweisen, da dieser von seiten 
des Erzstifts Bremen glaubhaft angefochten worden sei 254• Der König 
war aber bereits am 22. Mai 1481 verstorben. 

Nach dem Scheitern der Politik gegenüber Dithmarschen und Schwe­
den ging der König dazu über, sich in seinen letzten Lebensjahren 
gegen die Stellung des deutschen Kaufmanns in Dänemark und Nor­
wegen zu wenden. Außer geringfügigen Differenzen wie etwa wegen 
der 1474 verliehenen Zölle von Rendsburg, Plön und Oldesloe 255 

ergab sich ein ernsthafterer Konflikt noch einmal wegen einiger han­
delspolitischer Maßnahmen des Königs. Hier ist vor allem seine Ver­
ordnung vom 30. September 1475 zu nennen, die den Handel deutscher 
Kaufleute in Dänemark beträchtlich einschränkte, die deutsche Kauf­
mannskompanie aufhob, fremden Kaufleuten die Winterlage verbot 
und deutsches Bier mit einer besonderen Abgabe belastete 256• Diese 
Bestimmungen wurden 1477 erneuert, als von dänischer und norwegi­
scher Seite, aber auch von den Städten zahlreiche Klagen erhoben 
worden waren. Sie betrafen vor allem die Rechte der hansischen Kauf­
leute auf Schonen, wo es wegen der Zölle und Abgaben sowie wegen 
der Beschlagnahme von Strandgut zu übergriffen und Gewalttätig­
keiten gekommen war 257• Es darf sicherlich nicht als Zufall angesehen 
werden, daß zur gleichen Zeit aus Norwegen Klagen gegen das Kontor 
zu Bergen laut wurden und Axel Olafson Sühne für die schweren 
Gewalttaten forderte, denen 1455 sein Vater, einige seiner Verwandten 
und andere zum Opfer gefallen waren 258• 1455 hatte Christian I. nicht 
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nic, S. 100 f.; Lappenberg, Tratzigers Chronica, S. 216 f. - Stoob, Geschichte Dith­

marschens, S. 78 ff. 
254 LChr. 5, 1, S. 228, A. 1; Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4695 1481 Juni 30 Wien; 

Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union, S. 331 f. 
255 

256 

Michelsen, S. 72; HR III, 1, S. 206, n. 258. 
HUB 10, n. 450. 

257 a. a. 0., n. 585 1477 August 27; HR III, 1, n. 55 (1477 um Juli 25) Beschwerden 

der Städte gegen die Dänen, n. 56 Beschwerden des Königs gegen die Städte,

n. 57-59.
258 HR III, 1, n. 61. 



56 Die Städte und die Oldenburger Fürsten bis zum Ende des Jhs. 

in diese Auseinandersetzungen eingegriffen, möglicherweise weil ihm 
damals die Beseitigung des Hauptmanns Olaf Nielson nicht unwill­
kommen gewesen war 259• 1469, zur Zeit der Streitigkeiten mit seinem 
Bruder Gerd und der Kämpfe um Schweden, als der König auf die 
Hilfe der Städte angewiesen war, hatte er ausdrücklich erklärt, in 
anbetracht der Dienste, die ihm der Kaufmann zu Bergen geleistet 
habe, auf jegliche Strafverfolgung zu verzichten 260. Wenn diese 22 
Jahre zurückliegenden Geschehnisse nun 1477 wieder unter den Be­
schwerden auftauchten, dann geschah es sicherlich nur zu dem Zweck, 
vor allem die Stellung der wendischen Städte in den nordischen Rei­
chen zu schwächen. 

Die Reaktion der Städte bestätigt diesen Eindruck. Während seit 
1460 selten alle Mitglieder der Städtegruppe zu Verhandlungen mit 
dem dänischen König zusammengetroffen waren und meist nur Lü­
beck und Hamburg mit ihm in näherer Verbindung gestanden hatten, 
erschienen im August 1477 Ratssendeboten fast aller Städte in Kopen­
hagen. Sie erreichten allerdings nur eine Herabsetzung des Bierzolls, 
und Rostock erhielt die Bestätigung seiner Privilegien zu Oslo und 
Tönsberg 261• Christian I. erneuerte dagegen seine Verordnung aus 
dem Jahre 1475 und stellte sich auf die Seite einiger deutscher Schuh­
macher, die aus Bergen vertrieben worden waren und bei ihm ihr 
Recht gesucht hatten. Die Städte sahen sich zum Nachgeben gezwungen 
und erklärten sich bereit, diesen Streit durch die Räte des Königs in 
Bergen entscheiden zu lassen 262. Weil der Kaufmann zu Bergen diesen 
Rechtsspruch jedoch nicht akzeptieren wollte, fanden im September 
1478 abermals Verhandlungen in Kopenhagen statt 263. Wegen der 
Hochzeit des Prinzen Johann von Dänemark mit der Tochter Herzog 
Albrechts von Sachsen-Meißen fand der König nur wenig Zeit für die 
Ratssendeboten. In den akuten Streitfragen wurde keine Einigung 
erzielt. Christian zeigte sich sehr erbittert über die Haltung der Mit­
glieder des Bergener Kontors: die Einwohner Norwegens crucewise 
vor eme up de erden weren gevallen biddende dorch dat lidend und 
den doet Godes, se vor den overdadigen koeppmann to vordedin-
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gen ... 264• Schließlich erklärte der König: bis zum kommenden Jahre 
solle zwischen dem Kaufmann zu Bergen und den Einwohnern Nor­
wegens ein Stillstand der Streitigkeiten eintreten. Dann wolle er selbst 
nach Bergen kommen oder eine bevollmächtigte Gesandtschaft dorthin 
abfertigen 265• Die Städte sollten unbedingt ihre Ratsmitglieder ent­
senden, der weitere Bestand des Kontors hänge davon ab, erinnerte 
Christian I. noch kurz vor dem Beginn der Verhandlungen 266• Dann 
aber -wenige Stunden, bevor die Ratssendeboten Lübecks und Ham­
burgs am 6. Juli 1479 nach Norwegen absegeln wollten, erreichte sie die 
Nachricht des Königs, daß die Tagfahrt nicht stattfinden werde 267• Auf 
dem Höhepunkt des Konflikts brach Christian I. die Auseinander­
setzungen um das Kontor zu Bergen unvermittelt ab. 

Diese überraschende Entscheidung Christian 1. leitete eine aber­
malige Wendung seiner Haltung zu den wendischen Städten, insbe­
sondere zu Lübeck und Hamburg, ein. Der König hatte, anscheinend 
unter maßgeblicher Beteiligung seiner Gemahlin, zu dieser Zeit mit der 
Ordnung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinen 
Gläubigern in den Herzogtümern begonnen und war auf wachsenden 
Widerstand innerhalb der Ritterschaft gestoßen, welche nun -ähnlich 
wie 1469 zur Zeit der Kämpfe gegen den Grafen von Oldenburg - eine 
Bedrohung ihrer Pfandbesitzungen und damit zugleich auch ihrer 
politischen Stellung im Lande annehmen mochte 268• Daher begann 
Christian I. die Unterstützung Lübecks und Hamburgs zur Durch­
setzung seiner Ziele in der Landespolitik wiederum unentbehrlich zu 
werden. Ratssendeboten beider Städte waren auf dem Rechtstag gegen 
Henning Poggwisch anwesend 269 und berieten den König auch bei der 
Überprüfung seiner Schuldverschreibungen an den Adel aus den ersten 
Jahren seiner Landesherrschaft während der Verhandlungen mit der 
Ritterschaft in Rendsburg und Segeberg im Sommer 1480 270• 
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Mit Sicherheit verfolgte Christian I. das Ziel, sich als Landesherr 
gegen den Adel der Herzogtümer durchzusetzen, wie seine 
Äußerungen aus dieser Zeit erkennen lassen. So kassierte er auch 
dessen Bündnis vom Jahr 1469 und setzte eine endgültige 
Schuldenregelung durch, die für seine Gläubiger allerdings nicht in 
allen Fällen sehr erfreulich verlief. Hamburg dagegen erhielt in 
Segeberg ein Privileg, das ihm gestattete, das alleinige Stapelrecht 
für Korn, Mehl, Wein und Bier auszuüben. Die Urkunde sollte 
Hamburg zugleich als Beweis älterer Rechte gegenüber den Grafen 
von Barby dienen und wurde auf Wunsch der Stadt um 15 Jahre 
zurückdatiert 271

• 

Unter diesen Umständen wurde Christians I. Tod (22. Mai 1481) 
in Lübeck aufrichtig bedauert. Der Chronist kommentierte das Ereig­
nis in lakonischer Kürze: eyn sachtmodich, myldich, gnedich vorste, 
wol dat de meyne kopmann syner sere to achter was . .. 272

• Mit diesen 
wenigen Worten war die gesamte Problematik der jahrzehntelangen 
Beziehungen zu diesem Herrscher umrissen. Unüberhörbar klang zu­
gleich die Sorge an, was Lübeck wohl von seinem Erben und Nach­
folger erwarten könne. 

33 Jahre war Christian I. König von Dänemark gewesen, 21 Jahre 
auch Landesherr von Schleswig-Holstein. Ohne Zweifel war er, wie 
die meisten Fürsten seiner Zeit, kein Förderer der städtischen Selb­
ständigkeit gewesen, wie sie in ganz besonders ausgeprägter Weise von 
Lübeck und Hamburg verkörpert wurde. Doch war der König durch 
die gegebenen Umstände und die Verflechtungen seiner politischen 
Intentionen immer wieder gezwungen worden, bei beiden Städten 
Hilfe und Beistand zu suchen. Allen seinen Bemühungen, eine selb­
ständige oder allenfalls eine auf die Verbindung mit anderen Fürsten 
gestützte Politik zu betreiben, war kein Erfolg beschieden. Es kam 
weder zu einem umfassenden Bündnis norddeutscher Landesherren, 
noch gelang es ihm, den Gegensatz Habsburg-Burgund für sich zu 
nutzen. Weitgespannten Plänen standen nur verhältnisfäßig beschei­
dene Erfolge gegenüber. Unterstützt von Lübeck und Hamburg be­
hauptete Christian zwar die Herrschaft über Schleswig-Holstein und 
erreichte vom Kaiser die Erhebung Holsteins zum Herzogtum. Da-
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gegen wahrte Dithmarschen seine Unabhängigkeit, und Schweden 
blieb faktisch außerhalb der Nordischen Union. 

Unter den wendischen Städten waren vorwiegend Lübeck und 
Hamburg vor die Aufgabe gestellt gewesen, sich ständig mit den 
Plänen und politischen Aktionen des Königs auseinanderzusetzen. 
Für beide Städte hatten sich schon bald nach dessen Wahl zum 
Landesherrn Schleswig-Holsteins erhebliche Vorteile aus den 
Schwierigkeiten ergeben, in die Christian I. durch seine Verschuldung, 
durch die Auseinandersetzungen mit seinem Bruder sowie durch die 
Kriegführung in Schweden geraten war. Durch ihre Bündnisse 
untereinander, mit dem schleswig-holsteinischen Adel und mit 
Dithmarschen wie auch vor allem durch die Pfandherrschaft über 
Schlösser, Amter und Städte gewannen Lübeck und Hamburg 
beträchtlichen Einfluß auf Schleswig­Holstein. Es gelang Christian I. 
nicht, sich auf die Dauer von beiden Städten zu lösen. 

b) D e r  A b s c  h l u ß  d e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n
m i t d e m  G r a f e n  G e r d  v o n  O l d e n b u r g

Obwohl im Oktober 1474 zwischen dem Grafen von Oldenburg 
und seinen Gegnern ein Waffenstillstand vereinbart worden war 273, 

hatten nur wenig später neue Kämpfe begonnen 274• Als der Graf bald 
nach seiner Rückkehr vom Rhein auch Ostfriesland angriff, erreichten 
diese Auseinandersetzungen einen neuen Höhepunkt. Die verstärkten 
Aktionen des Bischofs von Münster und seiner Verbündeten veran­
laßten den Grafen schon nach kurzer Zeit zu einem Hilfeersuchen 
an den Herzog von Burgund. Dessen Drohung, er werde seinen con­

sanguineus servitor et confederatus nicht im Stich lassen sowie die Auf­
forderung, seine Vermittlung anzunehmen und bis Ostern 1476 einen 
erneuten Stillstand zu schließen, blieb ohne jede Wirkung 275• Die An­
griffe der Verbündeten wurden verstärkt fortgesetzt 276• Da eine Hilfe 
von Burgund ausblieb, sah sich der Graf schließlich zu einem Friedens-

273  Vgl. Seite 48 dieser Arbeit. 
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schluß gezwungen, der nach langen Verhandlungen endlich im Oktober 
1476 in Quakenbrück erzielt werden konnte 277• 

Für wenige Jahre gab es dann Ruhe, bis der Oldenburger Graf zu 
Beginn des Jahres 1480 durch Seeräubereien auf der Elbe die Städte 

von neuem gegen sich aufbrachte 278• König Christian, der sich zu die­
ser Zeit wieder Lübeck und Hamburg genähert hatte, forderte seinen 
Bruder in scharfer Form zur Rückgabe der genommenen Güter an die 

Eigentümer auf und drohte gemeinsame harte Maßregeln an 279• Da 
diese Warnung ungehört blieb, wurden die Auslieger des Grafen von 
Kriegsschiffen der Städte aufgebracht und 14 seiner Knechte in Ham­

burg gerichtet und enthauptet 280• Auch gegen die Straßenräubereien 
mußten Lübeck und Hamburg unter hohem Kostenaufwand durch­

greifen 281. Im April 1481 schloß sich ihnen der Bischof von Münster 
wieder an und empfing eine Beihilfe von 1 000 Rh.G. 282• 

Die Lage des Grafen hatte sich schon zu Beginn des Jahres 1481 als 
recht kritisch erwiesen. Das Schloß Delmenhorst fiel am 20. Januar, 

die Westerburg am 14. April 283• Nach dem Tode König Christians I. 
hatte sich die Gemahlin seines Sohnes Johann bei ihren sächsischen 
Ver­wandten für den bedrängten Gerd von Oldenburg eingesetzt, 
von Kurfürst Ernst von Sachsen-Meißen jedoch eine abschlägige 
Antwort erhalten: um mit militärischen Mitteln zu helfen, sei er mit 
Geschäften zu sehr beladen und überdies zu weit entfernt. An die 
Städte und den Bischof jedoch zu schreiben, erscheine ihm schimpflich 

und bringe diesen nur große bracht und sterckung. Wenn dem König 
daran gelegen sei, in dieser Sache etwas zu unternehmen, möge er 
nicht auf die Verwendung anderer Fürsten hoffen, sondern selbst 
mit bewaffneter Gewalt eingreifen, was mit Hilfe seines Königreichs 
Dänemark und des Herzogtums Holstein, zu dem übrigens auch 
Hamburg gehöre, wohl nicht schwierig sein dürfte 284• 

277 HR II, 7, n. 389, §§ 45, 57-58, 63, 97 n. 397, 398; OUB II, n. 1013; LChr. 5, 
1, S. 175; Rüthning, Oldenburgische Geschichte, S. 174 f. 
278 LChr. 5, 1, S. 228. 
279 HUB 10, n. 792, 797, 806-808. 
280 

281 

a. a. 0., n. 809.
LChr. 5, 1, S. 228, 237, 251; Ausgaben Hamburgs gegen den Grafen Gerd:

Koppmann, KR 3, S. 410, 450. 
282  HR III, 1, n. 308-309, 311; LChr. 5, 1, S. 251, A. 4. 
283 PC III, n. 748; OUB III, n. 2; LChr. 5, 1, S. 252 u. A. 9; HR III, 1, n. 365 
1482 April 21 Rezeß zu Lübeck, §§ 29-30. 
284 PC III, n. 887 1482 Juni 30. 
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Um diesem Rat jedoch folgen zu können, fehlte es dem Nachfolger 
Christians 1., wie noch zu zeigen sein wird, zunächst an den Möglich­
keiten; daher begnügte er sich mit einer schriftlichen Aufforderung an 

die Gegner seines Oheims, mit diesem endlich Frieden zu schließen 285• 

Dazu kam es dann im August 1482, nachdem Graf Gerd zugunsten 

seiner Söhne auf die Regierung verzichtet hatte 286• So hatten die über 
17 Jahre währenden Fehden der Städte mit dem Oldenburger Grafen 
schließlich ihr Ende gefunden. Die Haltung dieses beharrlichen Geg­
ners erscheint weniger durch politische Zielsetzungen bestimmt gewesen 
zu sein als bei seinem Bruder Christian. Fehden, Räubereien und 
Plünderungen dienten ihm vielmehr als Mittel einer Erwerbsweise, die 
er als seinem Stande entsprechend ansah. Die Rücksichtslosigkeit, die 
sein Handeln bestimmte, war besonders während der Streitig­keiten 
mit Christian 1. um die Herrschaft in Schleswig-Holstein zu beobachten 
gewesen. 

Der Lübecker Chronist vermerkte, daß der Graf in seinen letzten 
Lebensjahren seinen Wohnsitz in eineP1 Kloster genommen habe, das 
habe allerdings nicht bedeutet, daß er den Straßen- und Seeraub auf­
gegeben habe. In dieser Hinsicht sei er unverbesserlich gewesen. Der 
Bischof von Münster dagegen wurde als leefhebber des vreeds unde der 
rechtverdicheyt gepriesen. Dessen claren spegel konen etlike lan­
desheren nicht beschouwen, wente se hebben ulenogen, de haten de 

sunnen ... 287 

c) D i e  w e n d i s c h e n  S t ä d t e  u n d
K ö n i g  J o h a n n  v o n  D ä n e m a r k

Nach dem Tode Christians I. zeigte sich, daß sein Sohn Johann zu­
nächst große Mühe hatte, die Anerkennung in den Ländern zu erlan­
gen, über die sein Vater geboten hatte 288• Selbst die dänischen Reichs­
räte zögerten, ihm zu huldigen, und Norwegen versuchte, sich unter 

dAnlehnung an Schweden aus  er Ka 1 marer U • mon zu 1" osen 289 • s o war 

König Johann zeitweilig sehr auf das Wohlwollen der wendischen

285 HUB 10, n. 986.
286 a. a. 0., n. 992-993.
287 LChr. 5, 1, S. 252, 260. 
288 PC III, n. 765, S. 75, n. 887. 
289 Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4713. 
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Städte angewiesen, von denen er vor allem Unterstützung in Nor­
wegen erhoffi:e 290

• Die Entscheidung in den Herzogtümern fiel im 
November 1482, als die Stände König Johann und seinen noch 
un­mündigen Bruder Friedrich als Landesherren wählten 291

• Die 
Wahl als König von Dänemark und Norwegen erfolgte am 1. 
Februar 1483 292

• 

Bald darauf zeigten sich zwischen Johann von Dänemark und den 
wendischen Städten erste Anzeichen beginnender Spannungen, da die 
norwegischen Reichsräte ihre Zustimmung von der Zusage des Königs 
abhängig gemacht hatten, für die Sühne der Gewalttaten zu sorgen, 
die 1455 in Bergen verübt worden waren. Eine entsprechende Auf­
forderung erging bereits am 3. Februar 1483 an Lübeck 293

• Für die 
Städte war es unter diesen Umständen außerordentlich wichtig, die 
Bestätigung ihrer Privilegien zu erhalten, von denen die Sicherheit 
ihres Handels in den nordischen Ländern und in den Herzogtümern 
abhing. Hamburg mußte darüber hinaus bemüht sein, die rechtliche 
Stellung zu seinem neuen Landesherrn zu klären 294

• 

Eine weitere Verschärfung der Lage ergab sich auch dadurch, daß 
der König den dänischen und norwegischen Reichsräten eine Reihe 
von Zusicherungen geben mußte, die sich unmittelbar gegen die Hanse­
städte richteten: er solle ausländischen Städten oder Kaufleuten ohne 
Wissen der Reichsräte keine Privilegien erteilen, Sühne für die in 
Bergen Erschlagenen erwirken, der König solle ferner zulassen, daß 
Kaufleute aus a 11 e n Ländern Bergen und andere Städte der drei 
Reiche besuchen dürften und verhindern, daß sich deutsche Kaufleute 
besonders in Norwegen Rechte über die Handwerker oder dort an­
maßten, wo allein Krone oder Kirche zuständig seien. Schließlich 
wurde auch gefordert, daß hansische Kaufleute nicht nach Island segeln 
sollten 295

• Alle diese Anträge zielten eindeutig darauf hin, den han­
sischen Einfluß und damit die wirtschaftliche Vormachtstellung der 
wendischen Städte in den nordischen Reichen zu beseitigen. Die Zu­
lassung auch nichthansischer Kaufleute mußte vor allem dem hollän-

290 HR III, 1, n. 356, 365, § 2. 
291 a. a. 0., n. 360; Waitz, Geschichte, S. 61. 
292 HR III, 1, S. 342, A. 1; PC III, n. 940. 
293 HR III, 1, n. 424, S. 343, A. 1, n. 425-427, 429-430, 436, §§ 2-3, 6, 25, S. 
392, A. 1. 
294 Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4736; Reineke, Dokumente, S. 20-21. Die „An­
nehmung" König Johanns und seines Bruders Friedrich erfolgte 1487 November 11 
in Hamburg; Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4849, 4850. 
205 HR III, 1, S. 392, A. 1. 
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dischen Handel zugutekommen, den die Städte bisher noch in gewissen 
Grenzen halten konnten. Das Verbot der Islandfahrt richtete sich 
demgegenüber nur gegen die Unternehmungen einzelner hansischer 
Kaufleute und berührte die Interessen der Städte weit weniger 296• 

Angesichts dieser Tatsachen gewannen die Verhandlungen der 
wen­dischen Städte mit König Johann im Juli/August 1484 in 
Kopenhagen ihre besondere Bedeutung 297• Obwohl die Städte durch 
einen Vertrau­ensmann über die zu erwartenden Schwierigkeiten 
informiert worden waren, erreichten sie während der dreiwöchigen 
Verhandlungen sehr wenig. Vielmehr wurden von dänischer Seite 
zahlreiche Klagen vor­gebracht, u. a. auch wieder wegen der wiederholt 
erwähnten Ereignisse von Bergen. Da es in diesen Fragen zu keiner 
Einigung kam, verwei­gerte der König die Bestätigung der Privilegien 

und gestattete nur freien Handel bis zum 3. April 1485 298• 

Die hansefeindliche Einstellung des Königs resultierte anscheinend 
nicht nur aus seiner anfangs unsicheren Position in Skandinavien, wo er 
offenbar Strömungen nachgab, wie si_e s ich schon 1471 in Schweden 
gezeigt hatten. Daß er auch bestrebt war, benachbarte deutsche Landes­
herren zu unterstützen, war an seinem wiederholten Eingreifen in die 
Auseinandersetzungen zwischen Rostock und den Herzögen von Meck­
lenburg zu erkennen. Deren Absicht, in Rostock ein Kollegiatstift zu 
errichten, dann aber vor allem die Beschlagnahme von Strandgut durch 
herzogliche Vögte hatten in Mecklenburg im Herbst 1484 zu einer sehr 
gespannten Lage geführt. Auf Veranlassung Herzog Magnus II. 
for­derte König Johann Rostock auf, seinen Landesherren den 
schuldigen Gehorsam zu leisten 299• Er griff zwar nicht, wie befürchtet 
wurde 300

, in die 1487 beginnende „Domfehde" ein, war aber am 
Zustandekom­men des Stillstands nach der Niederlage der Herzöge im 
Sommer 

296 über das Verbot der Islandfahrt durch Norwegen: Forstreuter, S. 109.
297 HR III, 1, n. 501 1484 März 11 Rezeß zu Lübeck, §§ 84-86, 9'3-105, n. 545; Reg. 

dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4770 1494 März 13 Lübeck an Rostock. Der Lübecker Rat war 
durch einen guden frundt über die Haltung des Königs informiert: HR III, 1, n. 546, § 
8. Hinweise auf die Personen, die als Informanten in Betracht kommen:

a. a. 0., § 216; s. a. Hasse, S. 109 ff.
. . . . . 

298 HR III, 1, n. 546-547; Die Städte erhielten erst 1489 Juli 15 ihre Pnv1legien

bestätigt: HR III, 2, n. 284.

299 Vgl. Seite 98 dieser Arbeit; Kontroversen um das Strandrecht mit 
 
Danemark: HR 

III, 1, n. 501, § 98, n. 545, § 12, n. 546, § 117; Reg. dipl. hist. Dan. 1, 1, n.4785 1484 

Oktober 9 König Johann an Rostock; HR III, 1, n. 601, § 15.

aoo HR III, 2, n. 99 1487 März 19 Rsn. Rostocks an Rostock; HUB 11, n. 96 1487

März 27 Lübeck an Rostock. 
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1487 301 wie auch an den Schiedsgerichtsverhandlungen 1489 in 
Wismar beteiligt, die mit einem für Rostock sehr nachteiligen Urteil 
endeten 302

• Als Rostock die Annahme dieses Schiedsspruchs 
verweigerte, untersagte Johann von Dänemark den Kaufleuten und 
Schiffern der Stadt das Betreten seiner Lande 303

• 

Die Streitigkeiten mit den Herzögen von Mecklenburg wie auch die 
schwierige Lage des deutschen Kaufmanns in Skandinavien trugen 
wesentlich dazu bei, daß sich der Zusammenhalt zwischen den wendi­
schen Städten zunehmend zu festigen begann, während er in den vor­
hergehenden Jahrzehnten merklich gelockert war. Außerlich kam 
dieser Wandel im Bündnis der wendischen Städte vom November 
1483 zum Ausdruck 304

• 

Im Spätherbst 1487 hielt König Johann die Zeit für g,ekommen, 
endlich auch die Beziehungen zu Hamburg zu klären, das seit 1482 
darauf bestanden hatte, daß dies nur in Hamburg geschehen könnte 
305

• Die Verhandlungen dauerten eine Woche und wurden von beiden 
Seiten mit äußerster Beharrlichkeit geführt. Sie zeigten deutlich das 
Bestreben des Königs, der Sonderstellung der Stadt ein Ende zu 
bereiten. Seiner Forderung nach einer eidlichen Huldigung, gleich den 
anderen Ständen des Landes, stellten die Hamburger das Angebot 
entgegen, in gleicher Weise zu verfahren wie 1461. Schließlich gab sich 
der König ebenfalls mit der „Annehmung" als Landesherr zufrieden 
und bestätigte der Stadt ihre Privilegien, nachdem es noch wegen 
des zurückdatierten Stapelprivilegs von 1480 zu einer Kontroverse 
gekommen war 306

• Immerhin mußte Hamburg diesen Kompromiß 
mit etwa 2 300 Mk.lüb. erkaufen 307

• 

Die Bedingungen für den hansischen Handel besserten sich auch noch 
nicht in den darauffolgenden Jahren. Die Städte versuchten, sich in 
Skandinavien zu behaupten, so gut sie es vermochten. So untersagte 
Lübeck im Sommer 1488 den Umlauf dänischen Geldes, worauf der 
König von den deutschen Kaufleuten auf Schonen den Zoll in lübischem 
Gelde fordern ließ 308

• Selbst die Bestätigung und Erneuerung der 
301 HR III, 2, S. 258; vgl. Seite 128 f. dieser Arbeit.
302 HR III, 2, S. 330; vgl. Seite 131 dieser Arbeit.
303 HR III, 2, n. 393 1490 August 13 Rostock an Lübeck.
304 HUB 10, n. 1108 1483 November 11; vgl. Exkurs S. 189 f.
305 Reineke, Dokumente, S. 21.
306 Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 4849-4850; Reineke, a. a. 0., S. 23-42.
307 Reineke, a. a. 0., S. 34, A. 37.
308 Hirsch, Weinreichs Danziger Chronik, S. 771; Waitz, Streitigkeiten, S. 132; 
HR III, 2, n. 235, 257, 279. 
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städtischen Privilegien am 15. Juli 1489, also über acht Jahre nach dem 
Tode Christians I., änderte nicht viel. Denn eine Zusatzklausel 
schränkte die soeben erworbenen Rechte wieder beträchtlich ein 309. Die 
Erinnerung an die alten Forderungen Norwegens wie auch die 
Errichtung neuer Zollstellen in Holstein 310 waren 1490 Gegenstand 
mehrfacher Verhandlungen. Hamburg reagierte gegen die ungewöhn­
lichen Abgaben mit einer Warnung an die Räte Schleswig-Holsteins: die 
Beziehungen der Stadt zu ihren Landesherren - schrieb der Ham­
burger Rat - beruhten auf Gegenseitigkeit. Denn der König und sein 
Bruder hätten die Hamburger als die ihren und wii wedderumme ere 
gnade vor unse gnedigesten heren und landfursten upgenomen. Sollten 
die berechtigten Forderungen der Stadt indessen kein Gehör finden, 
dann werde allerdings sulke frundschup, so billiken twischen juw unde 
uns alse eynerleye luden wol gebaret, in neneme bestandliken wesende 

nicht blywen ... welk uns unses deles zere leed were ... 311• 

Aber das Übergewicht lag vorläufig noch bei den Gegnern der Städte. 
Sie mußten sich auch der For_d erung nach Sühne für die Bluttaten in 
Bergen fügen. Am 31. Dezember 1490 wurde dieser alte Streit beige­legt, 
nachdem der deutsche Kaufmann zu Bergen sich verpflichtet hatte, an 
Axel Olafson, den Sohn des erschlagenen Hauptmanns zu Bergen, 7 000 
Mk.dän. zu zahlen. Die Hälfte dieser Summe hatte sich allerdings König 
Johann schon zehn Monate vorher vertraglich abtreten las­sen 312. Die 
Nötigung.en wurden jedoch schon ein halbes Jahr darauf damit forto-ese

b 

tzt ' daß nunmehr die Schwester Axel Olafsons ihrerseits 
Forderungen an die Städte erhob 313• 

Auch das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts brachte keine Besserung 
in den Beziehungen zum Norden. Im Mai 1491 erließ der König eine 

Verordnung, die den Handel der Hanse in Skandinavien in ähnlicher 

Weise einschränkte, wie es bereits 1475 und 1477 geschehen war 314• 

Zugleich wurde die Schiffahrt auf der Ostsee durch dänische Auslieger 

empfindlich gestört, sodaß außer den wendischen Städten auch Danzig

309 

310 

HR III, 2, n. 284-285 1489 Juli 15. 

a. a. 0., n. 325 1490 März 8 Rezeß zu Lübeck, §§ 9, 11.
311 HUB 11, n. 346 1490 März 23 Lübeck an Hamburg; n. 368 1490 Mai 25 Ham- 

burg an die schleswig-holsteinischen Räte. 

312 Der König begünstigte Axel Olaf�on, der „
zu B:�inn 1490 zum Kaperkrieg

gegen die Bergenfahrer und die wendischen Stadte rustete, um Rache wegen des

1455 an seinem Vater verübten Todschlages zu nehmen. = HR III, 2, n. 333-337; 

Sühne: a. a. o., n. 440; Vertrag Axels mit dem König: a. a. 0., n. 297 1490 Feb. 3.

313 

314 

a.a. 0., n. 445 1491 Juli 29, n. 446.

HR III, 3, n. 1 1491 Mai 23; vgl. HUB 10, n. 450, 585.
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spürbar geschädigt wurde. Die Städte waren gezwungen, ebenfalls 
bewaffnete Schiffe auszusenden 315• 

Als aber jetzt auch Norwegens Küsten von dänischen Freibeutern 
heimgesucht wurden, und die Städte drohten, ihre Kaufleute aus Nor­
wegen zurückzurufen, wandten sich die Reichsräte dieses Landes im 
Oktober 1491 voller Besorgnis an König Johann: sie fürchteten, zwi­
schen beide Parteien zu geraten, die sich zur Zeit bekämpften, und 
sähen Schaden für ihr Land, wenn die Städte ihrer Drohung die Tat 
folgen ließen. Der König möge der Räuberei am Lande und seinen 
Freunden Einhalt gebieten 316. Lübeck, das schon 1486 mit Sten Sture, 
dem schwedischen Reichsverweser, einen zehnjährigen Freundschafts­
vertrag geschlossen hatte, zögerte nun nicht länger, Schweden um Hilfe 
zu bitten, das schon seit längerer Zeit Interesse an einem Bündnis mit 
den Städten bekundet hatte 317• Die Haltung Norwegens, die König 
Johann zeigen mußte, daß er hier den Bogen überspannt hatte und die 
sich anbahnende Bindung zwischen den Hansestädten und Schweden 
veranlaßte ihn zeitweilig zum Einlenken. Im November 1491 wurde 
ein Vergleich erzielt, der wenigstens die Freilassung der Gefangenen 
beider Seiten wie auch die Rückgabe der beschlagnahmten Güter 
sicherte 318. Doch nur wenig später wurden die Feindseligkeiten weiter 
fortgesetzt 319•

Die Position der Städte wurde vor allem durch fehlende Einmütig­
keit erheblich erschwert. Die Mehrheit war nicht zu einer Handels­
sperre gegen Dänemark zu bewegen, und Lübeck fürchtete nicht ohne 
Grund, daß andere in de neringe unde de van Lubeke daruth quemen, 
wenn es eine solche Zwangsmaßnahme allein anwenden würde. Auch 
über gemeinsame Aktionen gegen die dänischen Auslieger in der Ost­
see konnte keine Übereinstimmung erzielt werden 320. Deshalb rüstete 
Lübeck auf Kosten seiner Bürger Friedeschiffe aus und gewann auch 
Schweden zu einer Beihilfe 321• 

315 HR III, 3, n. 8, 10, 13-15, 20-21; Lappenberg, Hamburgische Chroniken, S. 
262. 316 HR III, 3, n. 17 149'1 Oktober 4. 
317 1486 März 10 war ein zehnjähriges Freundschaftsabkommen mit Schweden ge­
schlossen worden: HR III, 2, n. 27. Weitere Verhandlungen: HR III, 3, n. 2-3, 
5, 28; vgl. Lappenberg, Tratz.igers Chronic a, S. 235 f. 
318 HR III, 3, n. 30, 31 (Vertragsentwürfe), n. 33 1491 November 20 (Vertrag); 
n. 34, 37.
319 a. a. 0., n. 41-43, 61-62, 65, §§ 3-11.
320 a. a. 0., n. 65, §§ 12 ff. Auf die ausweichenden Antworten (§ 19) der anderen

Rsn. äußert Lübeck seine Besorgnis (§ 21); a. a. 0., n. 69, 71-72.
321 a. a. 0., n. 80-82. 
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Im Laufe des Jahres 1492 versuchte König Johann, ähnlich wie einst 
sein Vater, Verbündete gegen Schweden und die wendischen Städte zu 
gewinnen. Die Reisen seiner Gesandten in die Niederlande, nach Eng­
land und Schottland wurden in den Städten mit Sorge und Mißtrauen 
verfolgt. Soweit zu erkennen, strebte der König Bündnisse mit Herzog 
Albrecht von Sachsen, König Heinrich VII. von England, dem König 
von Schottland, vielleicht auch mit Spanien und Portugal an 322• Das 
Schreiben des deutschen Kaufmanns zu Antwerpen an die Hanse­
niederlassung zu London vom September 1492 berichtet ausführlich 
über die beunruhigende Tätigkeit der dänischen Emissäre und mahnt 
zur· Einigkeit unter den Städten 323• Diese Mahnung erschien berechtigt 
auch wegen des verstärkten Drucks der norddeutschen Landesfürsten 
auf die Städte ihrer Territorien. Herzog Heinrich der Ältere von 
Braunschweig-Lüneburg hatte im September 1492 mit der Belagerung 

der Stadt Braunschweig begonnen 324, und die Herzöge von Mecklen­
burg hatten schon bald nach dem Wismarer Vergleich von 1491 ihre 
Vorstöße gegen Rostock fortgesetzt und gefordert, daß es ihren Kriegs­
zug an der Seite der Braunschweiger Herzöge mit einem städtischen 
Aufgebot unterstützen sollte 325•• 

Da auch die Behinderung des deutschen Handels durch dänische Aus­

lieger in der Ostsee ihren Fortgang nahm 326, entsandte Lübeck im Juni 
1493 seinen Ratssekretär Mag. Johann Bersenbrugge nach Schweden, 
um eine Erweiterung des 1486 geschlossenen Freundschaftsvertrages 
vorzubereiten. Der Entwurf sah vor, daß beide Partner sich an der 
Sicherung der See beteiligen und einander den Zugang zu den Häfen 
und freies Geleit sichern wollten. Bei Streitigkeiten war gegenseitige 
Rechtshilfe vorgesehen 327• Ein Bündnis versuchten die Städte zu um­
gehen. 

Statt dessen erneuerte Lübeck jetzt seine Verbindung vom Jahre 
1468 mit Dithmarschen, der wenig später auch Lüneburg und Harn-

322 Verhandlungen mit König Heinrich VII. von England: Reg. dipl. hist. Dan. I, 1 
n. 4894-4895 4902· HR III 3 n. 83 1492 Juli 9 Der deutsche Kaufmann zu 
Antwerpen an 'Lübeck. Dort i�t:ressante Einzelheiten über Mevhoden, wichtige 
politische Informationen zu sammeln. a. a. 0., S. 61, A. 1, 2.
323 HR III, 3, n. 84. 
324 a. a. 0., S. 93 f. _ Hilfeleistungen für Braunschweig: n. 130, 132, 135-146,
157-163, 189-212. 
325 a. a. 0., n. 147 1492 Oktober 31 Rostock an Lübeck.
326 a. a. 0., n. 213-215. 6 217327 Vgl. Seite 66 dieser Arbeit und Anm. 317; HR III, 3, n. 21 -
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burg beitraten 328
• Der Versuch, die anderen Ostseestädte für eine 

Unterstützung des Kampfes gegen Dänemark zu gewinnen, verlief 
weiterhin wenig erfolgreich. Nur Danzig war bereit, Lübeck zu unter� 
stützen 329. Das Schadenverzeichnis der Bergenfahrer aus diesen Jahren 
läßt erkennen, welches Ausmaß der Kaperkrieg in der Ostsee ange­
nommen hatte 330• Auch die Hoffnungen, die die wendischen Städte auf 
den Bremer Hansetag vom Mai 1494 gesetzt hatten, erfüllten sich nicht. 
Ein umfassendes hansisches Bündnis kam nicht zustande 331. Daher 
überwanden sie jetzt ihre Bedenken und verbündeten sich mit Schwe­
den 332. 

Gegen dieses Land wandte sich nun König Johann mit aller Macht 
gemeinsam mit dem Großfürsten von Moskau. Den Städten wurde 
zwar der Handel mit Schweden untersagt, im übrigen blieben sie je­
doch zunächst vor weiteren Feindseligkeiten verschont. Im November 
1497 hatte der dänische König sein Ziel erreicht: Sten Sture und der 
schwedische Reichsrat huldigten ihm, und er empfing die Krone des 
dritten nordischen Reiches 333. 

Mit der Wiederherstellung der Kalmarer Union war ein wichtiges 
Ziel der dänischen Politik ereicht worden. Nun mußte sich zeigen, 
welche Auswirkungen sich daraus für die wendischen Städte ergeben 
würden. Die langjährigen Kämpfe in Skandinavien hatten zwar ein 
Ende gefunden, doch mehrten sich bald die Anzeichen dafür, daß die 
Söhne Christians I. jetzt auf ein anderes politisches Ziel ihres Vaters 
zuzusteuern begannen: die Unterwerfung Dithmarschens. Das zeigte 
sich bereits im Verlaufe des Streites um die Fischereirechte auf der 
Insel Helgoland. Die Insel gehörte zwar seit 1470 dem Schleswiger 
Domkapitel, doch hatten Bremen, Stade und Hamburg hier Nieder­
lassungen für den Heringsfang errichtet 334

. 1496 kam es zwischen 
Fischern dieser Städte, denen sich Dithmarscher angeschlossen hatten, 
und Knechten des herzoglichen Vogts zu blutigen Auseinandersetzun­

gen 335
• König Johann und sein Bruder zeigten sich bemerkenswert 
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schnell bereit, die Zwischenfälle mit den Städten gütlich beizulegen, 
forderten aber wenig später von Lübeck, sein Bündnis mit Dithmar-

schen aufzugeben, das - wie erwähnt - 1493 erneuert worden war336. 
 Ein Umstand kam den Fürsten dann sehr gelegen: 

Dithmarschen war seit 1499 wieder mit Hamburg verfeindet 337. Als 
sie zu Beginn des folgenden Jahres mit geworbenen Kriegsknechten 
gegen die Bauern zogen, blieben diese ohne Unterstützung. Hamburg 
ließ die Söldnerhauf en unbehelligt die Elbe passieren. Lübeck versuchte 
zwar, so lange es möglich erschien, zwischen Dithmarschen und den 
Oldenburger Herren zu vermitteln, griff aber nicht gemäß dem 
Bündnisvertrag von 1493 in den Kampf ein, der im Februar 1500 mit 
der Niederlage des fürstlichen Heeres bei Hemmingstedt endete.
 So war nun auch die Bedrohung von den Städten genommen, 
die jetzt von den unterlegenen Fürsten um Vermittlung eines 
Stillstands gebeten wurden, der am 15. Mai des gleichen Jahres 
zustandekam. In den weiteren Verhandlungen fanden die Wünsche 

Lübecks und Hamburgs weitgehend Berücksichtigung 338. Damit waren 
zwar die Auseinandersetzungen mit den Angehörigen des Hauses 
Oldenburg noch nicht zum Abschluß gekommen, doch trat nach fast 
zwanzigjährigem Ringen jetzt wenigstens eine Atempause ein. 
 Die wendischen Städte waren in den Beziehungen zum 
Norden Europas die eigentlichen und meist die alleinigen Träger 

hansischer Politik 339. In der ersten Hälfte des Zeitraums zwischen 
1460-1500 wurden jedoch selten alle sechs Städte gemeinsam in die 
Auseinander­setzungen mit dem Hause Oldenburg verwickelt. Meist 
traten in diesen zwanzig Jahren nur Lübeck und Hamburg handelnd 
in Erscheinung. Das änderte sich erst nach dem Tode Christians I. Die 
Ursache hierfür darf darin gesehen werdee, daß dieser König - mehr als 
sein
 

336 Stoob, Geschichte Dithmarschens, S. 82: zwischen Lübeck und Dithmarschen 1493 
September 29; Beitritt Lüneburgs und Hamburgs 1493 Oktober 23 und November 28; 
Stoob, Hansehaupt, S. 16 ff.; Waitz, König Johann, S. 136, vermerkt, daß der König an 
Lübeck Kaufmannsgut zurückgab, das während des Schwedenkrieges beschlagnahmt 
worden war, dabei aber die Forderung erhob, Dithmarschen aufzugeben. – Stoob, 
Geschichte Dithmarschens, S. 35, datiert diese Verhandlungen Verhandlungen 1499 
Dezember 4; 1499 Dezember 19 erteilte König Johann den Hansestädten ein Privileg für 
den Handel mit Bergen: Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 5147.
337  Reg.  dipl. hist. Dan. I, 1, n. 5149; Waitz, Geschichte, S. 76 f.; und Stoob, Geschichte 
Dithmarschens S. 84 ff. Dort auch Übersicht über das Folgende.
338 Reg. dipl. hist. Dan. I, 1, n. 5182, 5190; Waitz, König Johann, S. 136 f.; ders., 
Geschichte, S. 85 f.

339 v. Brandt, Die Hanse und die nordischen Mächte, S. 10.
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Sohn Johann - Ziele der schleswig-holsteinischen Landespolitik ver­
folgt hatte, die Lübecks und Hamburgs Interessen in ganz besonderer 
Weise berühren mußten. Das zeigte sich vor allem während des 
Konflikts mit dem Grafen Gerd von Oldenburg, als dieser Ansprüche 
auf Schleswig-Holstein erhob, während der Dithmarschen-Krise und 
zuletzt am Ende der Regierungszeit Christians I. 

König Johann setzte im Prinzip die Bestrebungen seines Vaters fort, 
die Nordische Union wiederherzustellen und Dithmarschen zu unter­
werfen. Bevor er jedoch den Kampf gegen Schweden aufnehmen 
konnte, mußte er danach trachten, seine Stellung in Norwegen zu 
festigen. Daher unterstützte er hansefeindliche Strömungen in diesem 
Lande wie auch in Dänemark. Durch diese Haltung ergab sich eine 
langjährige Auseinandersetzung mit allen wendischen Städten, deren 
Handel in gleicher Weise betroffen war. König Johann übertraf den 
Vater sichtlich an Konsequenz des Handelns und an Willenskraft. 
Er löste sich weitgehend aus der Abhängigkeit von den Städten und 
bereitete ihnen zeitweilig einen schweren Stand mit den Maßnahmen 
gegen ihren Handel. Auf wirtschaftlichem Gebiet waren die Städte 
verhältnismäßig leicht zu treffen, während sie selbst nur ungern 
Handelssperren oder ähnliche Kampfmittel anwandten, da diese mit 
finanziellen Verlusten verbunden waren. 

Wenn die wendischen Städte auch vorübergehend in die Defensive 
gedrängt worden waren, so endeten doch die Bemühungen König Jo­
hanns mit einem ähnlichem Mißerfolg wie die Christians I.: die Dith­
marscher wahrten auch weiterhin ihre Unabhängigkeit - diesmal 
unter Anwendung von Waffengewalt - und Schweden verließ nur 
wenig später die Nordische Union endgültig! Allerdings fielen beide 
Entscheidungen, ohne daß die Städte wesentlich in die Ereignisse ein­
gegriffen hätten. Während 1474 Lübeck den Dithmarschern wenigstens 
noch mit diplomatischen Aktionen beigestanden hatte, verteidigten die 
Bauern im Jahre 1500 ihre Unabhängigkeit ohne jeden Beistand, 
damit zugleich auch die Freiheit der Städte. Trotz dieser Niederlage 
der Fürsten darf die Kräfteverlagerung, die sich in den beiden letzten 
Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts vollzogen hatte, nicht übersehen 
werden. Wie auch die Ereignisse in Mecklenburg zeigen werden, lag 
die Inititative im niederdeutschen Raum vorwiegend bei den Fürsten. 
Die Städte waren zur Abwehr gezwungen. 



ZWEITER TEIL 

DIE WENDISCHEN HANSEST.KDTE 

UND DIE HERZÖGE VON MECKLENBURG 





Kapitel 5 

DIE REGIERUNGSZEIT HERZOG HEINRICH IV. 

a) D i e S t r e i t i g k e  i t e n  m i t  W i s m ar
(1 458-1 467)

In Mecklenburg war - besonders seit dem Ende des 14. Jahrhun­
derts - die landesherrliche Gewalt immer weniger spürbar geworden. 
1364 war es Herzog Albrecht II. zwar gelungen, seinem Sohn Albrecht 
III. den schwedischen Thron zu sichern, dagegen scheiterte der Plan, 
auch die dänische Krone zu erwerben, und König Albrecht war ge­
zwungen, seine Würde -in langwierigen Kämpfen zu verteidigen. Er 
unterlag schließlich seiner Gegnerin, Margarete von Dänemark, und 
konnte nach mehrjähriger Gefangenschaft und Übernahme eines hohen 
Lösegeldes erst 1395 befreit werden 340• 

Der Umstand, daß der Landesherr Jahre hindurch in Nordeuropa 
beschäftigt war, konnte für Mecklenburg nicht ohne Folgen bleiben. 
Es wurde durch ständige Fehden und zahllose Räubereien verwüstet341, 

und andererseits gewannen die Stände des Landes immer größere Selb­
ständigkeit. Das galt vor allem für die beiden Seestädte Rostock und 
Wismar, die dank ihrer wirtschaftlichen Kraft, ihrer umfangreichen 
Privilegien und ihrer Bindung an die anderen wendischen Städte ihre 
landsässige Stellung kaum noch empfanden 342• Das änderte sich auch 
nicht zur Zeit Herzog Heinrichs IV. (1436-1477), dem es gelang, nach 
dem Aussterben der Linien Werle (1436) und Stargard (1471) alle 
Landesteile wieder in einer Hand zu vereinigen. Die Verschuldung des 
herzoglichen Hauses wie auch des Landes erreichte in dieser Zeit jedoch 
ein besonders hohes Maß. Beim Tode Heinrichs IV. befanden sich die 
meisten Ämter Mecklenburgs in fremder Hand 343• Sicherlich war 
daran nicht allein die Verschwendungssucht schuld, die dem Herzog 
340 
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häufig vorgeworfen wurde, sondern vor allem das völlige Fehlen 
einer Kontrolle und planmäßigen Führung der Finanzen des 
Landes. Die Beziehungen Heinrichs IV. zu den wendischen Städten 
bewegten sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts in den Bahnen, die 
zu dieser Zeit für das Verhältnis zwischen Städten und Fürsten 
allgemein kennzeich­nend waren. So beschuldigte etwa Lübeck den 
Herzog im Jahre 1453 der Mithilfe und Mitwisserschaft an einem 

Raubüberfall, der in der Nähe von Mölln verübt worden war 344
• 

Als der Lübecker Rat dann den Unschuldsbeteuerungen Heinrichs 
IV. keinen Glauben schenken wollte, wandte sich dieser mit Klagen 
und Vorwürfen gegen den Rat an die Alterleute lübischer Amter und 
ersuchte sie um Unterstützung. Diese Taktik wurde recht häufig von 
den Fürsten im Verlaufe ihrer Kontroversen mit einzelnen Städten 
angewandt. Sie entsprang dem Wunsch, soziale und politische 
Gegensätze innerhalb der städtischen Bevölkerung zu nutzen und 
den Rat oder einzelne seiner Mitglieder zu isolieren. Herzog 
Heinrich erhielt eine Antwort, die ihm zeigte, daß seine Absicht 
durchschaut worden war: ... dat uns sodane juwe breve an uns gesant, 
nicht danknamelich noch to willen sin gewesen, wente wi enen erliken 
mechtigen raed hebben ... wi dencken ock, unsen burger­mesteren 
unde raedheren vorberort bistant hulpe unde trost to donde in eren 
anligenen zaken myt live unde myt gude na allem unse vor­moge . 

.. 345
• Doch nicht bei allen überlieferten Differenzen nahmen die 

Auseinandersetzungen einen solchen Verlauf. Meist wurden die Strei­
tigkeiten durch Verhandlungen beigelegt, zuweilen verliefen die Tag­

fahrten auch völlig ergebnislos346
• Schwerwiegende Meinungsver-

schiedenheiten sind aus den ersten beiden Jahrzehnten der Regierung 
Heinrichs IVJ nicht überliefert. Dagegen war der Herzog nicht 
selten gezwungen. Anleihen und andere Gefälligkeiten von Lübeck 
oder anderen Städten zu erbitten 347

• 
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Ein Wandel in den gegenseitigen Beziehungen trat dann als Folge eines 
Konflikts mit Wismar ein, der zunächst nur einer der zahllosen Querelen 
zu gleichen schien, in die die Städte zu dieser Zeit fast ständig verwickelt 
waren. Im Dezember 1455 hatten Wismarer Ratsdiener in der Nähe der 
Stadt rückständige Renten eingetrieben und u. a. 
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auch bei Bauern der Herren von Plessen gepfändet. Auf dem Heim­
wege wurden die Wismarer von diesen Rittern überfallen und ausge-
raubt. Zur Vergeltung hatte unmittelbar darauf ein bewaffnetes Auf-
gebot der Stadt den Sitz der Plessens zu Barnekow gestürmt. Vergeb­
lich versuchten die Ritter, durch Klage beim Landesherrn Genugtuung 
und Schadenersatz zu erlangen 348

• über diese Widersetzlichkeit der 
Wismarer verärgert, beschloß der Herzog, auch zugleich gegen den 
ältesten Bürgermeister der Stadt, Peter Langejohann, vorzugehen, in 
dem er offensichtlich den entscheidenden Führer des Rates vermu­tete. 
Daher wandte er sich im Frühjahr 1458 mit der Bitte um Unter­stützung 
an König Christian I. von Dänemark. Dieser forderte Wis­mar auf, den 
Streit mit seinem Landesherrn durch seine Räte, Lübeck und Rostock 
entscheiden zu lassen. Die Differenzen des Herzogs mit Peter 
Langejohann aber sollten vor die Räte des Königs, den Bischof von 
Lübeck und den Lübecker Rat getragen werden 349

• 

Die Klagen gegen den Bürgermeister brachte der Herzog im Novem­
ber 1458 in Wismar persönlich vor: Langejohann habe bei Lübeck des 
Herzogs Schaden gesucht, er habe dessen Dienstleute festnehmen oder aus 
der Stadt verweisen lassen, ferner ein Verwendungsschreiben Hein­richs 
IV. und seiner Gemahlin unterschlagen und auf den Landesherrn ein 
Schmählied dichten und öffentlich singen lassen. Schließlich habe er einen 
Aufiauf machen wollen und gemeinsam mit mehreren anderen 
Ratsherren eine Verfügung vorbereitet, nach der Lebensmittel nur gegen 
eine merklike gave aus der Stadt ausgeführt werden dürften 350

• Ob sich 
der Herzog wirklich durch Langejohann gekränkt fühlte oder ob er in 
ihm den Verantwortlichen für eine Reihe von Maßnahmen sah, die der 
Wismarer Rat gegen seinen Willen getroffen hatte, kann hier 
unberücksichtigt bleiben. Der zuletzt aufgeführte Punkt der Kla­geschrift 
verriet dagegen sehr deutlich die Absicht Heinrichs IV., Mei­
nungsverschiedenheiten innerhalb des Rates zu nutzen, um Lange­
johanns Ansehen zu untergraben. 

Als der Herzog sein Ziel so aber nicht erreichte, drängte er König 
Christian, seinem Verlangen nach Genugtuung den nötigen Nachdruck zu 
verleihen. Der Dänenkönig drohte schließlich, Wismar den Verkehr in 
seinen Reichen zu sperren, falls der Streit nicht bis Pfingsten 1460 
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beigelegt worden sei 351• Eine seiner Aufforderungen wurde nicht nur 
an den Rat, sondern auch zugleich an die Gilden, Älterleute und erb­
gessenen Bürger der Stadt gerichtet 352• 

Der König war jedoch, vermutlich wegen seiner Bemühungen um 
die Nachfolge des am 4. Dezember 1459 verstorbenen 
HerzogsAdolfVIII. sowie dann wegen der Ordnung der 
finanziellen Probleme, die sich durch seine Wahl zu Ripen ergeben 
hatten 353, zunächst nicht in der Lage, sich sehr intensiv mit dem 
Anliegen des Herzogs zu befassen. Auch mochte ihm aus dem 
zuletzt genannten Grunde nicht an einem Konflikt mit den 
wendischen Städten gelegen sein. Daher fanden Lübecks 
Ratssendeboten Ende April 1460 bei Christian I. Entgegenkommen, 
als sie ihn um Vermittlung zwischen Wismar und seinem Landesherrn 
baten 354• Wenige Tage später konnten bereits Einzelheiten einer 
Schlichtungsmöglichkeit fixiert werden 355• Doch kam es zunächst noch 
nicht zur Beilegung des Konflikts 356• 

Als sich im Herbst 1460 auch Spannungen zwischen Herzog 
Heinrich und Lübeck ergaben 357, schlug Lübeck im folgenden 
Frühjahr eine Erneuerung des Bündnisses der wendischen Städte vor, 
das 1457 abgelaufen war 358• Rostock verhielt sich völlig ablehnend, 
andere Städte zeigten sich wenig interessiert 359• Daher verbanden 
sich am 23. April 1461 nur Lübeck und Wismar und verpflichteten 
sich für die Dauer von fünf Jahren zu gegenseitigem Beistand gegen 
Fürsten und Herren. Lübeck hatte im Falle einer Fehde zwei Drittel 
des Aufgebots zu übernehmen, Wismar den Rest 360. 

Da Langejohann sich mit einer Schlichtung des Konflikts einver­
standen erklärt hatte 361, änderte Herzog Heinrich nun seine Taktik 
und nahm das Bündnis als Anlaß, sich jetzt gegen Wismars unab­
hängige Stellung zu wenden. Im Juni 1461 lehnte er es ab, überhaupt 
noch mit den Wismarern zu verhandeln, weil sie denne merkliken 
jegen uns unde unse manne unde ok jegen ere eghenen ede, de se uns 
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und unser herscop gedan hebben, sik mit uthheymischen steden sunder  
nod verbunden hebben ... 362• Er drängte König Christian weiterhin, 
endlich Zwangsmaßnahmen gegen die Stadt einzuleiten 363• Lübecks 
Vermittlungsversuche im Juli 1462 stießen auf große Schwierigkeiten. 
Zwischen Wismar und den Räten des Herzogs konnte keine Einigung 
über die Zusammensetzung des Schiedsgerichts erzielt werden, das nach 
dem Wunsche der Stadt aus König Christian, dessen Räten, dem Bischof 
von Lübeck sowie Ratssendeboten Lübecks und Hamburgs bestehen 
sollte. Die Vertreter des Herzogs lehnten die Beteiligung Lübecks ab, 
weil es als Verbündeter Wismars selbst Partei sei. Wismar dagegen 
erkannte ein Schiedsgericht ohne Lübeck nicht an: der König, seine Räte 
und Hamburg seien doch bestimmt alle einer Meinung, denn auch die 
Hamburger seien Christians Untertanen 364•  Da keine Seite nachzugeben 
bereit war, bestand zunächst keine Möglichkeit, den Streit zwischen dem 
Herzog und Wismar beizulegen. Das Verfahren gegen Langejohann 
fand dagegen ohne nennenswerte Schwierigkeiten am 3. August 1462 
seinen Abschluß 365•  Jetzt verwirklichte König Christian seine wiederholt 
ausgesprochene Drohung. Er kündigte den Wismarern noch im August 
das Geleit auf Schonen und forderte sie auf, das Land binnen acht Tagen 
zu räumen 366• Alle Bemühungen Wismars und Lübecks, diese Anordnung 
rückgängig zu machen, blieben ohne Erfolg. Der König ließ keinen 
Zweifel darüber, daß er sie erst aufheben werde, wenn Wismar sich mit 
seinem Landesherrn ausgesöhnt habe 367• Am 14. September erschien 
Herzog Heinrich mit seinen Söhnen Johann und Albrecht in Wismar und 
gab dem Rat seine Klagen und Forderungen bekannt: er wolle der Stadt 
alle Rechte lassen, die sie nachzuweisen in der Lage sei. Aber Wismar 
habe ihn in seinem väterlichen Erbe gekränkt, außerdem am Strandrecht 
in der Golwitz und an seinem Hofe zu Wismar. Ferner habe es sich 
unnötigerweise (sunder nod) mit Lübeck verbündet in saken uns unse 
lande lude und herschop swarliken an­langende. Wismar hole ihm und 
seinen Rittern täglich Bauern fort und lasse sie in die Stadt bringen. 
Schließlich habe es über 16 Jahre 
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lang gegen seinen Willen eine Akzise erhoben und diese, nachdem er 
die Abschaffung verlangt habe, sodann ohne sein Wissen auf gehoben. 
Daher fordere er eine Zahlung von 4 000 Rh.G. 368• Dem 
Anschein nach ging das Bestreben des Herzogs dahin, die von 
Wismar ausgeübten Gewohnheitsrechte einzuschränken und nur 
urkundlich beweisbare Freiheiten gelten zu lassen. Es betraf vor 
allem das Recht, sich mit benachbarten Städten zu verbünden. 
Dieser Vorstoß, der bereits im vorhergehenden Jahre begonnen 
worden war 369, erscheint um so schwerwiegender, als die politische 
und wirtschaftliche Handlungsfreiheit der landsässigen Hansestädte 
nur durch den Zusammenhalt mit anderen Städten gewährleistet 
werden konnte. Die übrigen Artikel haben demgegenüber weniger 
Gewicht. So war das Strandrecht schon seit langem umstritten, und 
die Städte mußten sich häufig darum bemühen, ihren Privilegien 
Geltung zu verschaffen 370

• Die Klagen wegen der Akzise betrafen 
einen bereits erledigten Streit und ließen nur die Absicht erkennen, 
möglichst viele Vorwürfe gegen die ungehorsame Stadt 
aufzuhäufen. Am durchsichtigsten erscheint die Forderung von 4 000 
Rh.G., mit denen sich Wismar freikaufen sollte. Denn auf Geld­
zahlungen waren die Wünsche der Fürsten meist gerichtet. 

Für Wismars Position wirkte sich in dieser Zeit ungünstig aus, daß 
es seit dem Frühjahr 1462 zu tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten 
mit Lübeck wegen der Bergenfahrt gekommen war. Wismar, Rostock 
und Stralsund hatten Einspruch gegen eine neue Frachtordnung erho­
ben, die das Kontor zu Bergen erlassen hatte. Danach sollten künfl:ig 
nur noch die von den Lübecker Bergenfahrern gecharterten Schiffe mit 
Waren nach Bergen befrachtet werden. Das bedeutete, daß die gesamte 
Bergenfahrt zum Nach teil der benachbarten Städte nach Lübeck gezo­
gen werden sollte. Als deren Protest nicht beachtet wurde, verbanden 
sich die genannten Städte in aller Form und drohten die Anwendung 
von Repressalien an. In anbetracht des Konflikts mit seinem Landes­
herrn sah sich Wismar dann jedoch gezwungen, zunächst auf Lübecks 

Vorschlag einzugehen und die Entscheidung über die umstrittene 
Frachtordnung bis zum nächsten Hansetag aufzuschieben 371. Denn der 
Herzog hatte die Stadt ebenfalls mit einer Verkehrssperre belegt, die 

368 LChr. 4, S. 319; vgl. HR II, 5, S. 203, A. 1; Techen, a. a. 0., S. 100. 
369 Vgl. Seite 77 dieser Arbeit.
370 Vgl. Seite 94 f. dieser Arbeit.
371 HR II, 5, S. 117, n. 197-202; vgl. Seite 172 dieser Arbeit.
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sich schon nach kurzer Zeit 372 verlustreich für den Handel auszuwirken 
begann, der schon durch die Ausweisung der Wismarer aus Schonen 
erheblich geschädigt worden war. Daher bemühte sich der Rat darum, 
möglichst rasch die Aufhebung der Zwangsmaßnahmen zu erreichen 373. 

König Christian war zu Verhandlungen bereit 374, die unter Beteiligung 
Lübecks und Hamburgs zu einem Vergleich mit dem Herzog führten. 
Dieser verzichtete gemeinsam mit seinen Söhnen auf alle Ansprüche 
gegen Wismar und bestätigte die Freiheiten und Privilegien der Stadt, 
die sich zu einem „freiwilligen Geschenk" von 1 000 Rh.G. an den 
Landesherren verpflichtete 375• Da über die abschließenden Verhand­
lungen schriftliche Unterlagen fehlen, muß offen bleiben, warum der 
Herzog nach jahrelangen, hartnäckig geführten Auseinandersetzungen 
plötzliche alle entscheidenden Forderungen fallenließ und sich mit einer 
erheblich niedrigeren Summe zufriedengab. Angesichts seiner ständigen 
Geldnot mag ihm die sofortige Zahlung von 1 000 Rh.G. wichtiger 
erschienen sein als die weitere Fortsetzung der Streitigkeiten -ohne 
erkennbaren Erfolg. Wismar konnte dagegen mit diesem Ausgang 
zufrieden sein; denn unmittelbar nach Abschluß des Vergleichs wurden 
alle Verkehrsbeschränkungen aufgehoben.

Aber schon im folgenden Jahre stand die Stadt im Mittelpunkt neuer 
Konflikte. Im April 1463 war der Streit um die Frachtordnung der 
Bergenfahrer von neuem aufgeflammt, nachdem ein lübisches Schiff mit 
Beschlag belegt worden war, um die Zurücknahme dieser Regelung zu 
erzwingen, die als unrechtmäßig angesehen wurde 376• Im· Sommer 
wurden schwerwiegende Beschuldigungen gegen Bürgermeister Peter 
Langejohann erhoben. Mitglieder des Wismarer Rats warfen ihm vor: er 
trage die Verantwortung für die Verluste, die durch die Sperre der 
Schonenfahrt entstanden seien; denn er habe den Rat nicht pflicht­gemäß 
von der Drohung König Christians unterrichtet. Weiter habe er 
eigenmächtige Maßnahmen zum Schaden der Stadt eingeleitet und 
schließlich aus persönlicher Gewinnsucht Urkunden ausgestellt und be­
siegelt, ohne die Zustimmung der anderen Mitglieder des Rates einzu­
holen, wie es sonst üblich sei. Anscheinend hatte sich Langejohann tat­
sächlich gewisse Unkorrektheiten zuschulden kommen lassen, doch 

372 

373 

374 

375 

LChr. 4, S. 319; Crull, a. a. 0., S. 61 f. 
UJB 10, n. 228, 233; HR II, 5, n. 297, S. 204, A. 1, 2. 
HR II, 5, n. 298. 
a.a. 0., n. 299-302.

37
6 a. a. o., S. 240 f., n. 332-345; Beilegung des Streits durch einen Vergleich : 1467

August 6 = Bruns, Bergenfahrer, S. XXII. 
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waren diese wohl mehr ein willkommener Anlaß als die eigentliche 
Ursache, gegen ihn vorzugehen. Rivalität und Feindschaft anderer 
Ratsmitglieder - vermutlich auch der Einfluß des Herzogs auf diese 
- waren die Hauptursache dafür, daß der Bürgermeister im Dezem­
ber 1463 zum Rücktritt gezwungen wurde. Wenig später floh er nach 
Lübeck, weil er um Freiheit und Leben fürchten mußte und wurde 
Mitte Januar 1464 in Wismar verfestet 377• 

Langejohann hatte bald nach seiner Flucht Lübeck und die anderen 
wendischen Städte um Intervention gebeten und erklärt, er wolle sich 
wegen der Beschuldigungen, die gegen ihn erhoben worden seien, vor 
Ratsmitgliedern Lübecks, Hamburgs, Rostocks und Stralsunds verant­
worten. Es spricht nicht dafür, daß der Wismarer Rat der Rechtmäßig­
keit seines Vorgehens gegen Langejohann sicher war, wenn er sich in 
der folgenden Zeit allen Vermittlungsangeboten der Städte entzog und 
statt dessen Hilfe bei Herzog Heinrich IV. suchte 378• 

Diesem bot sich nunmehr nicht nur die Gelegenheit, mit seinem alten 
Gegner abzurechnen, sondern auch eine Möglichkeit, seine Ziele gegen­
über der Stadt mit veränderter Taktik von neuem aufzunehmen. Das 
zeigt besonders sein Schreiben vom 21. Oktober 1464 an die Bürger­
meister, Ratsherren, gemeinen Bürger und Ämter zu Wismar: er habe 
erfahren, daß Langejohann, der auch bei ihm vorstellig geworden sei, 
keineswegs vergewaltigt, sondern wegen seiner Missetaten verfolgt 
worden sei. Der Bürgermeister habe ungehörigerweise bei einigen 
anderen Städten und bei in Lübeck weilenden Wismarer Bürgern Klage 
erhoben, um auf diese Weise wieder in die Stadt zu gelangen. Das möge 
der Rat aber nicht zulassen. Da jedermann wisse, daß Zwietracht nur 
Armut, Verderben und wirtschaftliche Verluste mit sich brächte, sollten 
Rat und Gemeinde die Stadt gut bewahren und allen derartigen 
Versuchen entgegenzutreten. Der Herzog werde bei Unruhen und 
Aufläufen dem Rat mit aller Macht zu Hilfe kommen 379• Als dieser 
Brief öffentlich in Wismar verlesen wurde, erhob der Sohn des 
Verfesteten, Mag. Johann Langejohann, unerschrocken den Vorwurf 
gegen den Rat, daß diese Äußerung des Herzogs mit Geld erkauft 
worden sei und daß doch auch die Verwendungsschreiben der Städte   
z u g u n s t e n seines Vaters bekanntgegeben werden sollten 380• 

Wenn der Herzog - ent-

377 LChr. 4, S. 348, A. 4; Crull, a. a. 0., S. 63 ff. 
378 HR II, 5, S. 439, n. 609-623. 

379 a. a. 0., S. 447, A. 2 1464 Oktober 21, vgl. S. 97.
380 a. a. 0., S. 447, A. 2; Crull, a. a. 0., S. 63 ff.
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gegen sonstigen Gepflogenheiten - nicht nur an den Rat geschrieben 
hatte, sondern auch an die Bürger der Stadt, dann war es offensichtlich 
in der Absicht geschehen, die Interessen des Rates mit denen der Ge­
meinde identisch erscheinen zu lassen, in der Langejohann auf zahl­
reiche Anhänger rechnen konnte. Der Wismarer Rat sah augenblicklich 
den Landesherrn nur als einen geeigneten Verbündeten an, um die 
Rückkehr Langejohanns zu verhindern, beachtete aber anscheinend 
nicht, daß der Herzog alles tat, um die Stadt möglichst von den ande­
ren wendischen Städtenzu isolieren und sich als Beschützer ihrer Sicher­
heit und inneren Ordnung zu empfehlen. Daß Wismar damit zwangs­
läufig in Abhängigkeit und die Gefahr des Verlusts seiner Selbständig­
keit geraten konnte, schien man im Wismarer Rat nicht zu sehen. 

Langejohanns Gegner mußte es nun aber sehr überraschen, daß im 
Oktober 1465 König Christian für den Verfesteten eintrat. Er forderte 
Wismar auf, sich dem Spruch Lübecks, Hamburgs, Rostocks und Stral­
sunds zu unterwerfen und drohte, der Stadt andernfalls das Geleit 
in seinem Herrschaftsbereich zu entziehen 381• 

So ergab sich jetzt die Situation, daß Herzog Heinrich auf der Seite 
des Wismarer Rats, der König jedoch auf der Langejohanns stand. 
Die Haltung Christians I. erscheint aus seiner derzeitigen Lage durch­
aus verständlich: die Kämpfe um Schweden sowie besonders die Aus­
einandersetzungen mit seinem Bruder Gerd hatten ihn seit 1465 ge­

zwungen, die Unterstützung Lübecks und Hamburgs zu suchen 382• 

Sicherlich folgte auch der König mit seiner Parteinahme für Lange­
johann dem Wunsche Lübecks 383• 

Nachdem der geflüchtete Bürgermeister im Frühjahr 1466 wieder­
holt vergeblich versucht hatte, Herzog Heinrich zum Eingreifen zu 
seinen Gunsten zu veranlassen 384, richtete Christian I. ein sehr scharf 
gehaltenes Schreiben an die Ämter, Werkmeister und alle erbansässi­
gen Bürger zu Wismar. Er forderte, Langejohann unverzüglich seinen 
Besitz zurückzuerstatten, ihn wieder in seine Ämter einzusetzen und 
alle sonstigen Streitfragen durch Lübeck, Hamburg und Rostock ent­
scheiden zu lassen, sonst werde Wismar das Geleit entzogen 885• Her-

381 HR II, 5, n. 640, S. 600 f.
382 Vgl. Seite 15 ff. dieser Arbeit; vgl. Exkurs, S. 195 f.
383 Daenell, S. 199. 
384 HR II, 5, n. 812, S. 601, A. 3. über die Beziehungen Lübecks zu Herzog Heinrich 
von Meckl.: LChr. 4, S. 369; LChr. 5, 1, S. 5 f., S. 6, A. 1; LUB 11, n. 55, 57; Ab­
kommen mit Sachsen-Lauenburg: a. a. 0., n. 58. 
385 HR II, 5, n. 812-813. 
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zog Heinrich verwandte sich nun auf Bitten des Wismarer Rates beim 
König und ersuchte ihn, die Stadt jetzt nicht weiter zu behelligen, nach­
dem ihr doch für fünf oder sechs Jahre Geleit erteilt worden sei. Ver­
mutlich habe Christian - schrieb der Herzog - sein Schreiben an 
Wismar infolge wichtigerer Geschäfte nicht andechtigen men van haste 
abfassen lassen 386• Recht grob erhielt Heinrich IV. wenig später 
zur Antwort: Christian I. pflege Schreiben von derartigem Gewicht 
grundsätzlich sorgfältig zu bedenken und habe eigentlich erwartet, 
daß sich der Herzog ebenfalls für Langejohann einsetzen würde 387

• 

Als weitere Verhandlungen ergebnislos blieben, machte der König 
seine Ankündigung wahr und sperrte Wismar im Dezember 1466 seine 
Reiche. Erst diese Maßnahme veranlaßte den Wismarer Rat, 
umgehend einzulenken und im Juni 1467 dem Spruch eines 
Schiedsgerichtes zuzustimmen: Langejohann wurde rehabilitiert und 
erhielt vollen Schadenersatz 388• Damit hatten die insgesamt 
zwölfjährigen Auseinandersetzungen ihr Ende gefunden. 

Ein verhältnismäßig geringfügiger Anlaß - der Zusammenstoß 
Wismars mit den Herren von Plessen - hatte eine lange Kette von 
Konflikten ausgelöst, in deren Verlauf die mecklenburgischen Herzöge 
mit unterschiedlichen Mitteln und wechselnder Taktik versuchten, die 
Selbständigkeit Wismars zu begrenzen. Diese Absicht trat in der 
ersten Phase der Streitigkeiten am deutlichsten in Erscheinung 
(1458-1462). Die Beschränkung städtischer Rechte und Freiheiten, 
darunter vor allem des Gewohnheitsrechts, sich mit anderen Städten 
zu verbünden sowie der Anspruch auf das Strandrecht bildeten den 
Schwerpunkt im Vorgehen der Herzöge 389

• Da Heinrich IV. ohne 
Hilfe anderer Fürsten gegenüber Wismar mit keinem Erfolg rechnen 
konnte, gewann er die Unterstützung Christians I., der zu dieser Zeit 
an der Seite des Grafen Gerd selbst mit den Städten in einem 
gespannten Verhältnis stand. Der Herzog richtete seinen Angriff 
zunächst gegen Langejohann. Es scheint nicht ausgeschlossen, daß ihm 
schon zu dieser Zeit dessen schwierige Stellung im Rate Wismars 
bekannt war. Ungünstig für Wismars Position mußten sich 
zeitweilige Differenzen zwischen den Städten auswirken: Rostock 
beteiligte sich nicht an dem Bündnis Wis-

386 
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a. a. 0., n. 815.
a. a. 0., n. 817.
HR II, 6, n. 5; HR II, 5, n. 816; HR II, 6, S. 3-4, S. 5, A. 1, a. a. 0., n. 7-17,

19-21, S. 11 u. A. 4, n. 30, S. 18, A. 1, .n. 31-34; Crull, a. a. 0., S. 101 ff. (Abdruck 
des Vergleichs).

389 Vgl. Seite 94 ff. dieser Arbeit.
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mars und Lübecks, anscheinend wegen gewisser Spannungen mit Lü­
beck wegen der Fitten auf Schonen 390• Die Beziehungen Wismars zu 
Lübeck waren mindestens vorübergehend durch die Frachtordnung der 
Bergenfahrer belastet 391• In der zweiten Phase der Auseinandersetzun­
gen (1464-1467) zeigten sich deutlich die Gefahren, die sich aus 
Konflikten innerhalb des Rates ergeben konnten. Im Bestreben, die 
Rückkehr Langejohanns zu verhindern, hatte der Wismarer Rat die 
Sicherheit der Stadt völlig außer acht gelassen. So war es vor allem der 
Umsicht Lübecks zuzuschreiben, wenn unter Anwendung beträchtlichen 
Zwanges nicht nur die Wiedereinsetzung des vertriebenen Bürger­
meisters, sondern auch die Erhaltung der bisherigen Rechtsstellung 
Wismars erreicht werden konnte. 

b) D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  u m  d i e  Z ö l l e
v o n  R i b n i t z  u n d  G r e v e s m ü h l e n  
(14 7 1 -1 4 7 8)

Seit dem Frühjahr 1471 hatte sich Herzog Heinrich gemeinsam mit 
seinen Söhnen Albrecht, Johann und Magnus darum bemüht, bei Rib­
nitz und Grevesmühlen neue Zollstellen zu errichten. Kurfürst Al­
brecht von Brandenburg, der in gleicher Weise für Lüneburg tätig ge­
worden war 392, vermittelte auch hier die Beschaffung des notwendigen 
kaiserlichen Privilegs, das ohne nennenswerte Schwierigkeiten erlangt 
werden konnte. Die Urkunde, die das Datum des 16. August 1471 
trägt, gelangte allerdings erst etwa ein Jahr später in die Hände der 
Auftraggeber, weil sich die Bezahlung der üblichen Gebühren ver­
zögert hatte 393• 

Die Erhebung der neuen Zölle in Mecklenburg und in Lüneburg 394 

traf vor allem in Lübeck auf heftigen Widerstand. Der dortige Chro­
nist gab sehr deutlich der Verärgerung über die Ratsmitglieder Lüne­
burgs Ausdruck: sie hätten den Herzögen von Mecklenburg erst das 
schlechte Beispiel geliefert, wente de vorsten spreken, se weren jo so 
mechtich tolne to !eggende uppe des kopmanns gud in ereme lande, 

390 Vgl. Anm. 359 u. Exkurs, S. 180. 

391 Vgl. Seit� 78 dieser Arbeit.
392 Vgl. Seite 33 dieser Arbeit.
393 PC I, n. 172, 206, 429, 352, 359, S. 382, A. 2, n. 386; LChr. 5, 1, S. 101, A. 2. 394 Vgl. 
Seite 33 f. dieser Arbeit.



84 Die Regierungszeit Heinrich IV. 

alse de van Luneborch in erer stat 395
. Am 8. Juli 1472 erteilte der 

Lübecker Rat - wie schon berichtet - seinem Geschäftsträger am 
Kaiserhof den Auftrag, Maßnahmen gegen die genannten Zölle vor­
zubereiten, weil sie den lübischen Handel schädigten: Lübeck sei 

grund­sätzlich frei von den Zöllen in Mecklenburg 396
• Da Milwitz 

nicht mit Geschenken zu sparen brauchte, wurden die erwünschten 
Urkunden -darunter auch eine nochmalige Befreiung von den 

neu verliehenen Zöllen - im Mai 1473 ausgestellt 397
• 

Die Herzöge von Mecklenburg zeigten sich jedoch nicht 398 bereit, 
die Befreiung Lübecks anzuerkennen. Da sie sich verpflichtet hatten, 
dem Kaiser ein Viertel der Zollerträge abzutreten, schien ihnen ihr 

Privileg sehr in seinem Wert gemindert 399
• Daher wandte sich Herzog 

Heinrich IV. zu Beginn des Jahres 1474 an König Christian I. von 
Dänemark und den Kurfürsten Albrecht von Brandenburg mit der 

Bitte, beim Kaiser in Augsburg 400 zu erwirken, daß die Befreiung 
Lübecks aufgehoben werde 401

. Das geschah nur wenig später und zwar 
mit der Begründung: Lübeck sei nach Angabe der Herzöge zur Zah­
lung der Zölle verpflichtet, die außerdem zu geringfügig seien, um die 

Stadt ernsthaft zu belasten 402
. Lübecks Geschäftsträger, Dr. Milwitz, 

hatte bereits Kopien der kaiserlichen Entscheidung an seine Auftrag­
geber gesandt, bevor die Originalausfertigungen in deren Händen 
waren und dazu bemerkt: der Protonotar des Kaisers habe die Formu­

lierungen so gewählt, daß Lübeck keinen Nach teil haben könne 403
• 

Da sich das Gebot des Kaisers in der Tat nur auf die Forderungen der 
Herzöge bezog, Lübeck dagegen mecklenburgische Privilegien vorlegen 
konnte, ließ sich am 12. November 1474 ohne Schwierigkeiten die 

endgültige Befreiung von den umstrittenen Zöllen erlangen 404
• Die 

schon in anderem Zusammenhang erwähnten Praktiken der kaiser-

395 LChr. 5, 1, S. 101, A. 2. 
396 

HUB 1, n. 200, 222; vgl. Seite 34 dieser Arbeit; HUB 10, n. 127 1472 Juli 8. 
397 

Die Herzöge von Mecklenburg hatten anscheinend bereits seit dem Sommer 1471 
mit der Erhebung der Zölle begonnen, bevor das Privileg in ihren Händen gewesen 
war. = PC I, n. 429. 
398 HUB 10, n. 147, 198, S. 124, A. 2, n. 210, 212, 214; Chmel, Regesta Friderici, 
n.
399 

6706.
HUB 10, n. 255; LChr. 5, 1, S. 101, A. 5; Franck, S. 149; Witte, S. 
274.

400 Verhandlungen Christian I. mit dem Kaiser: vgl. Seite 42 f. dieser Arbeit.
401 Höfl.er, Fränkische Studien, n. 73; PC I, S. 628.
402 Inhalt ergibt sich aus: HUB 10, n. 355 1474 November 12 = Widerruf des kai­
serlichen Gebots. 
403 Dahlmann, Neocorus, S. 487 ff.; W:utz, Uebersicht, S. 26.
404 HUB 10, n. 355 1474 November 12.
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liehen Kanzlei hatten sich wieder einmal als hilfreich für Lübeck er­
wiesen, das nicht nur rechtzeitig über die Absichten des Herzogs infor­
mert, sondern darüber hinaus sogar in der Lage gewesen war, Gegen­
maßnahmen in die Wege zu leiten 405• 

Die anderen wendischen Städte nahmen von den neuen Zöllen erst 
im Jahre 14 7 4 flüchtig Kenntnis, ohne ihnen aber allzu viel Gewicht 
beizumessen 406• Ihre Kaufleute hatten nämlich längst begonnen, die 
mecklenburgischen Straßen zu meiden und ihre Waren auf dem Was­
serwege zu transportieren 407• Um den Kaufleuten nun auch diesen Weg 
zu verlegen, erwarb Herzog Magnus, der bereits in großem Umfange 
die Regierungsgeschäfte an sich gezogen hatte, ein weiteres Zollprivi­
leg, um jetzt ebenfalls zwischen Poel und Wismar sowie Rostock und 
Warnemünde Zölle erheben zu können 408• Durch diese neue Belastung 
waren vor allem die beiden genannten Städte betroffen, und auf ihr 
Verlangen schrieben die Ratssendeboten der wendischen Städte im Juli 
14 7 5 an die Herzöge von Mecklenburg und forderten die Aufhebung 
aller seit 1472 errichteten Zollstellen 409• Da weitere Hilfe offensichtlich 
nicht zu erwarten war, schlossen Rostock und Wismar wenig später ein 
Bündnis zur Abwehr der Zölle an ihren Zugängen zur Ostsee und 
erklärten, die Kosten einer Appellation an das Reichskammergericht 
wie auch alle Lasten, die aus dem Streit mit den Herzögen erwachsen 
würden, gemeinsam zu tragen 410. Einzelheiten über den weiteren Ver­
lauf dieser Auseinandersetzung sind nicht überliefert. Bekannt ist nur, 
daß die Herzöge Albrecht, Magnus und Balthasar von Mecklenburg am 
23. April 1476 gegen Zahlung von 200 Rh.G. auf die Wasserzölle 
verzichteten, die kaiserlichen Urkunden an die beiden Städte auslie­
ferten und versicherten, in dieser Angelegenheit nicht wieder beim 
Kaiser vorstellig zu werden 411• Die Geldsorgen des herzoglichen Hau­
ses mochten diese Entscheidung nicht unwesentlich beeinflußt haben 412• 

Auf die Zölle von Ribnitz und Grevesmühlen gedachten die Herzöge 
dagegen keineswegs zu verzichten. Selbst Lübeck hatte es bis 1476 

40s Vgl. Seite 44 ff. dieser Arbeit.
40s HR II, 7, n. 181, § 16.
401 HUB 10, n. 406 1475 April 22.
409 Ebenda; PC II, n. 555, 537.
409 HR II, 7, n. 300, § 9 u. A. 1, n. 305.
410 HUB 10, n. 436 1475 Juli 30.
411 a. a. 0., n. 480 1476 April 23; Techen, Stadt Wismar, S. 105; Koppmann, Stadt 
Rostock, S. 37. 
412 Vgl. Seite 7 4 f. dieser Arbeit.
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noch nicht durchsetzen können, daß seine wiederholt vom Kaiser be­
stätigte Befreiung in Mecklenburg Anerkennung fand. Die Städte ins­
gesamt beschäftigten sich auch weiterhin wenig mit dieser Angelegen­

heit 413. Die wendisch-sächsische Tohopesate, die nach langen Verhand­
lungen endlich im Oktober 1476 abgeschlossen werden konnte, 
sah zwar ausdrücklich Maßnahmen der Verbündeten gegen die 

Einschränkung ihrer Privilegien und Freiheiten vor 414, wurde aber 
in diesem Falle nicht in Anwendung gebracht. Rostock und Wismar 
fürchteten sichtlich, durch ein zu entschiedenes Auftreten in 

ernsthafte Konflikte mit ihren Landesherren zu geraten 415• Lübeck 
dagegen entschloß sich im Mai 1478 zu zweiseitigen Verhandlungen 
mit den Herzögen und erwarb für sich allein Befreiung von den 
Zöllen wie auch die Bestätigung seiner Privilegien in Mecklenburg. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Freundschaftsvertrag zwischen 

beiden Parteien erneuert 416• Großzügige Geschenke und die 
Bewirtung durch den Lübecker Rat erleichterten den fürstlichen 
Herren das Entgegenkommen nicht un­

wesentlich 417. 

Dieses Vorgehen Lübecks stieß zunächst bei Stralsund, dann aber 
auch bei Rostock auf heftige Kritik: die Bürgermeister Lübecks hätten 
noch im Februar versprochen, keine Entscheidung wegen der Zölle 
ohne die anderen Städte zu treffen. Rostock und Stralsund stellten nun 
aber fest, daß Lübeck seinen eigenen Vorteil suche und so den Zusam­
menhalt der Städte stark belaste. Man erinnere sich sehr wohl, wie die 
anderen Städte auch im Zusammenhang mit den Zöllen zu Lüneburg 

und Oldesloe benachteiligt worden seien 418• 
Die mecklenburgischen Zölle tauchten seitdem in den Verhandlun­

gen der wendischen Städte nicht mehr auf. Rostock konnte sich von 

ihnen wie auch von anderen Belastungen im August 1482 befreien 419• 

Diese Auseinandersetzungen erscheinen in mehrfacher Hinsicht beach­
tenswert. Die Herzöge verwandten viel Geld und beträchtliche Mühe 

413 HR II, 7, n. 338, § 123, n. 355, 389, § 79; HR III, 1, n. 37. 
414 HUB 10, n. 512, §§ 3, 6; vgl. Exkurs, S. 187 ff. 
41s HR III, 1 ,n. 39-40.
416 

417 
Vgl. Anm. 347, 357 und dazugehöriger Text. 
LChr. 5, 1, S. 101, A. 5; Wehrmann, Anwesenheit der Herzöge, S. 366 f. Lübeck 

zahlte Unterkunft und Beköstigung, schenkte den Herzögen für 65 Mk.lüb. 
Wein und Bier, je einen Hengst und gab ihnen Schuldbriefe und Pfänder im 
Werte von etwa 1500 Mk.lüb. zurück. Der Kanzler erhielt für Urkunden und Siegel 
40 Mk.lüb. v. Westphalen, Monumenta inedita, IV, S. 1087 f.

418 HR III, 1, n. 105, 113, S. 81, A. 2, n. 116-117. 
419 Vgl. Seite 91 dieser Arbeit.
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darauf, sich durch Errichtung neuer Zölle ständige Einnahmequellen 
zu erschließen. Steinmann vermutet hier bereits den Einfluß Herzog 
Magnus II. und die Absicht, statt der üblichen Gebührenzölle im 
Innern des Landes „moderne Finanzzölle" an seinen Grenzen zu er­
heben 420

• Im ganzen gesehen, verliefen diese Versuche jedoch wenig 
erfolgreich, und die Herzöge begnügten sich schließlich mit geringen 
Abstandszahlungen der Städte. Obwohl die Zölle übereinstimmend als 
unberechtigt und als Behinderung des städtischen Handels betrachtet 
wurden, kam es doch nicht zu wirkungsvollen Gegenmaßnahmen. Lü­
beck suchte in aller Stille durch eine kaiserliche Exemtion Befreiung 
für sich allein zu erlangen und verständigte sich erst dann mit den 
Nachbarstädten, als seine eigenen Bemühungen nicht zum Ziele führten. 
Da es zunächst möglich war, die Landstraßen zu meiden und auf den 
Wasserweg auszuweichen, schien wenig Anlaß, über ernsthafte 
Gegenmaßnahmen zu beraten. Nur _Rostock und Wismar waren durch 
die Zollstellen vor ihren Häfen erheblich behindert und daher zu 
aktiver Gegenwehr gezwungen. Die uneinheitliche Haltung der 
wendischen Städte in diesen Streitigkeiten darf daraus erklärt werden, 
daß sie alle in unterschiedlicher Weise betroffen waren. Lüneburg stand 
zeitweilig selbst in Konflikten mit Lübeck und Hamburg, und Hamburg 
wurde kaum von den Zöllen berührt. 

420 Steinmann, Finanzpolitik, S. 117.



Kapitel 6 

FRÜHABSOLUTISTISCHE BESTREBUNGEN HERZOG 
MAGNUS II .  

(1477-1503) 

a) D e r  K o n f 1 i k t  w e g e n  d e r  L a n d  b e d e

Nach dem Tode Herzog Heinrichs IV. im Jahre 1477 übernahmen 
seine Söhne Albrecht VI. (t 1483) und Magnus II. die Regierung des 
Landes. Balthasar, ihr jüngerer Bruder, war zunächst in den geistlichen 
Stand getreten und Bischof von Schwerin geworden. Doch verzichtete 
er nach dem Ableben Herzog Albrechts auf das Bistum und regierte 
gemeinsam mit Magnus II., trat dabei aber kaum selbständig in Er­
scheinung. Alle wichtigen Entscheidungen der folgenden Jahre fielen 
dem Bruder zu. Dessen Sorge galt vor allem den Finanzen des Landes. 
Bisher hatten die ,einzelnen Vogteien ohne regelmäßige Abrechnungen 
und Kontrollen gewirtschaftet. Die Folge waren geringe Erträge, und 
häufig mußten den Vögten sogar größere Summen hinzugezahlt wer­
den 421

• Gleich zu Beginn seiner Regierung verfügte Magnus II., daß 
alle verpfändeten Amter, Städte, Dörfer, Pachten und andere Nutzun­
gen wieder eingelöst werden sollten. Die Pfandinhaber wurden aufge­
fordert, innerhalb einer bestimmten Frist die Rechtmäßigkeit ihres 
Besitzes urkundlich nachzuweisen und erhielten dann ihre Darlehen 
zurück 422• Zu gleicher Zeit wurde bei der Schweriner Vogtei eine Zen­
tralkasse errichtet, an die zu festen Terminen die Einkünfte der Vog­
teien abzurechnen waren 423

. Der Herzog war bestrebt, die von seinen 
Vorfahren hinterlassenen Schulden nicht durch Beden zu tilgen, son­
dern sich aus der Abhängigkeit von den Ständen des Landes zu 
lösen 424

. Da diese Bemühungen um eine Gesundung der Finanzen nicht 

421 a. a. 0., S. 103. 
422 a. a. 0., S. 98.
423 a. a. 0., S. 103.
424 a. a. 0., S. 100.
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sofort zu einem vollen Erfolg führen konnten, war es in einzelnen 
Fällen nicht zu umgehen, wieder auf Bewilligungen der Landstände 
zurückzugreifen und außerordentliche Landbeden zu fordern. Das 
geschah z. B. als Magnus II. Mittel zur Versorgung der Prinzessinnen 
der erloschenen Stargarder Linie des Herzogshauses oder für eine Reise 

zum Reichstag benötigte 425• Weiter bemühte sich der Herzog um eine 
Zentralisierung der Verwaltung des Landes. Rat und Kanzlei sollten 

zum obersten Verwaltungs- und Justizorgan Mecklenburgs werden 426• 

Welchem Ziel er mit allen diesen Maßnahmen zusteuerte, konnte 
schon wenig später erkennbar werden. 1480 war von den Ständen des 
Landes eine außerordentliche Landbede bewilligt worden. Rostock 
und Wismar waren sich zwar einig geworden, die Zahlung unter Hin­
weis auf ihre Privilegien zu verweigern, doch gab Wismar seinen Wi­
derstand dann anscheinend bald auf. Sehr rasch spitzte sich nun der 

Konflikt zwischen Rostock und den Herzögen zu 427• Herzog Magnus 
lehnte eine Vermittlung durch die wendischen Städte ab und forderte 
am 10. März 1482, daß ein Schiedsgericht, bestehend aus Professoren 
der Rostocker Universität, Angehörigen des Schweriner Domkapitels 
sowie Räten der Ritterschaft und der Städte, im folgenden Monat in 

Bützow eine Entscheidung treffen sollte 428• Rostock erkannte die 
Bedepflicht nicht an und bot als einmalige Abfindung 7 400 Mk.sund. 
Da die Herzöge nicht auf dieses Angebot eingingen, trennte man sich, 

ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein 429• Das Rechtsgutachten, 
das Herzog Magnus nun bezüglich seiner Forderungen gegen Rostock 
ausarbeiten ließ, zeigt deutlich genug den eigentlichen Kern dieses 
Streits: Die Landesherren - hieß es - seien von Gott eingesetzt und 
zwar nicht, um für sich selbst etwas zu erstreben, sondern um für den 
gemeinen Nutzen ihres Volkes zu sorgen und um es zu beschützen, 
denn sie seien verpflichtet, Gott Rechenschaft abzulegen 430• Schon am 
24. März 1482 hatte der Herzog sein Recht auf Zölle 431 und Strand-

425 

426 

Hegel, S. 84. 

Steinmann, a. a. 0., S. 105 f., Grohmann, S. 43 f., Steinmann, Landessteuern, 
s. 2 ff.

427 Franck, S. 184; Koppmann, Stadt Rostock, S. 39; Techen, Stadt Wismar, S. 105;

Witte, S. 280. 
428 HR III, 1, n. 323, 334, §§ 43-44; Hegel, S. 151; Koppmann, a. a. 0., S. 39.

429 

Franck, S. 185; Koppmann, a. a. 0., S. 39. 
430 Stadtarchiv Rostock, Stadtakten: Onera, zitiert bei Steinmann, Finanzpolitik,

s. 125.
431 Vgl. vorhergehenden Abschnitt. 
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gut 432 als von Gott gegeben und angeerbt bezeichnet 433
• Magnus 

II. wollte seine Herrschaft als ein von Gott übertragenes Amt 
verstanden wissen, das ihm die Vollmacht gab, die Maßnahmen zu 
ergreifen, die ihm im Sinne des „gemeinen Nutzens" notwendig 
erschienen. Das bedeutete, daß sich alle Bewohner des Landes dem 
Willen des Herzogs zu beugen hatten, ohne daß dieser ihnen eine 
Rechenschaft über sein Handeln schuldig war. Damit setzte er den 
Prinzipien des mittelalterlichen Rechtsdenkens seinen Anspruch einer 

obersten, zwingenden und allmächtigen Staatsgewalt entgegen 434
• Es 

scheint somit nicht ausgeschlossen, daß der Herzog - wie vielfach 
angenommen wird - bereits Vorstellungen des römischen Rechtes 

folgte 435
• So trat den wendischen Städten in ihrem unmittelbaren 

Einflußbereich zum ersten Mal der absolute Herrschaftsanspruch 
eines Landesfürsten entgegen. Es war nun die Frage, wieweit dieser 
in der Lage war, seine Ziele zu realisieren und wie die Städte dieser 
fürstlichen Politik begegnen würden. 

Unmittelbar nach den erwähnten Verhandlungen in Bützow - ihr 
Verlauf hatte über die Absichten der Herzöge kaum noch Zweifel 
gelassen - schlossen Rostock und Wismar für die Dauer von 20 
Jahren ein Bündnis, das der Aufrechterhaltung der Freiheit der 
See- und Wasserstraßen, der Abwehr des Strandrechts und der 
gemeinsamen Verteidigung der Privilegien beider Städte dienen sollte 
436

• Wenn sich Wismar nun doch an die Seite Rostocks gestellt hatte, 
dann wohl vor allem deshalb, weil Ansprüche der Herzöge auf das 
Strandgut und Eingriffe in die Freiheiten und Rechte auch für diese 
Stadt zu befürchten waren. Die anderen wendischen Städte zeigten sich 
gegenüber dieser Entwicklung in Mecklenburg zunächst zurück -
haltend. Lübeck war zwar bereit, seine Ratssendeboten an einer 
Tagfahrt mit den Herzögen in Wismar teilnehmen zu lassen und 
sich bei einem Scheitern dieser Verhandlungen an die Bestimmungen 

des wendisch-sächsischen Bündnisses von 1476 zu halten 437
• Als dann 

aber die Verlängerung dieses Vertrages, der am 11. November 1482 
auslaufen würde, zur Sprache 

432 

433 

Vgl. Seite 94 f. dieser Arbeit. 
Stadtarchiv Rostock, Korrespondenz mit den Landesherren, zitiert bei Steinmann, 

a.
434 

a. 0., S. 126.
Steinmann, a. a. 0., S. 121.

435 a. a. 0., S. 124; Steinmann, Landessteuern, S. 6; Hamann, Das staatliche Werden,
S.
436 

437 

39, 151 f., Strecker/Cordshagen, S. 538.
HUB 10, n. 961 1482 April 18; vgl. auch Exkurs, S. 188.
HR III, 1, n. 365 1482 April 21, §§ 22-23; HUB 10, n. 512 1476 Oktober 
31 Wendisch-sächsische Tohopesate; vgl. Exkurs, S. 187 ff. 
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kam, zeigte sich der Lübecker Rat daran uninteressiert: umme manni­
gerhande sake unde bewages willen duchte dem rade to Lubeke de 
tohopesate afiostellende 438• 

Im Sommer 1482 bereiteten die mecklenburgischen Herzöge eine 
gewaltsame Entscheidung des Streites mit Rostock vor. Nachdem sie 
sich am 12. Juni mit Herzog Bogislaw X. von Pommern verbündet 

hatten 439, forderten sie die Stände Mecklenburgs zur Unterstützung 
gegen die Stadt auf und begründeten ausführlich ihr Vorgehen: es gebe 
außer der Verweigerung der Bede auch noch eine ganze Reihe anderer 
Differenzen. Rostock habe fürstliche Untertanen ergriffen, mißhandelt 
und gewaltsam festgehalten, den Rittern Bauern entzogen, Waren 
unverzollt durch das Land geführt uns to hone, unßer gothliken gerech­
ticheit keiserliken begifflinge unnde friheit . . . ock dat se unßer wilt­
banen und jacht gebruken mit allem homude unde eygene willen, uns 
unde unßen furstliken state tho nahe scriven . .. und ßo mit sullfswalt 
sunder jennigerleie rechticheit jegen uns vorsuken nahe unßer unmacht 
bestan sindt unnde sich nicht alße undersaten jegen ere erffgeborn 
herren geborliken holden. Vor allem lehnten es die Herzöge ab, sich 
einer Entscheidung der Hansestädte zu unterwerfen: men dat wy unße 
saken up butenlendesche stede Lubek, Hamborg, Lunenborg effl strale­
sundt setten scholden, vorhapen wy des nicht pligtig sindt 440• 

Große Hoffnungen hatte Herzog Magnus vor allem auf die Unter­
stützung durch Brandenburg gesetzt. Da aber die erbetenen 400 Reiter 

und das Fußvolk nicht entsandt wurden 441, erschien ein Angriff auf 
Rostock kaum aussichtsreich. So waren die Herzöge zu neuen 
Verhandlungen bereit, die im August 1482 unter Mitwirkung der 
wendischen Städte, der Bischöfe von Schwerin und Ratzeburg sowie 
anderer geistlicher Herren und Professoren der Universität Rostock zu 

einem Vergleich führten 442• Das Stadtgebiet sollte für alle Zeiten 
frei von der Bede sein, ausgenommen wurden die Landgüter Rostocker 
Bürger. Rostock war ebenfalls frei von den Zöllen zu Ribnitz und 
Grevesmühlen. Zwischen Lübeck und Damgarten sollten keine neuen 
Zölle errichtet werden, und die Rostocker hatten künftig keine 
Geleitgelder zu zahlen. Schließlich wurden der Stadt Privilegien, 
Gerechtigkeiten 

438 HR III, 1, n. 365, §§ 35-36. 
439 Witte, S. 280; v. Westphalen, Monumenta inedita, IV, S. 1088 f.
440 

441 
Hegel, Urkundenanhang, n. 2 1482 Juli 
17. PC III, n. 896-897. 

442 HR III, 1, n. 380; LChr. 5, 1, S. 261; Franck, S. 192 (Text des Vergleichs).
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und Gewohnheitsrechte bestätigt, einschließlich des Jagdrechtes in der 
Rostock.er Heide. Als Gegenleistung löste die Stadt die von den Her­
zögen verpfändete Grundsteuer (Orbör) ein, die ohne Rostocks 
Zustimmung nicht wieder veräußert werden sollte und „schenkte" 
den Herzögen 1 000 Rh.G. Unter den gegebenen Umständen traf die 
Bemerkung des Lübecker Chronisten in ihrer lakonischen Kürze 
genau den Kern der Situation: doch war koppent recht schal syn, 

dar is de stupe eyne sachte pyn .. . 443• Der Streit um die Landbede - 
das verriet der gesamte Verlauf - zeigt einen neuen Stil der 
Auseinandersetzungen. Herzog Magnus führte seinen Kampf mit 
einer bewußten politischen Konzeption und mit einem neuen 
Verständnis des Herrscheramts. Der Ausgang des Konflikts wurde 
dann jedoch nicht durch den ein­helligen Widerstand der Städte an 
der Seite Rostocks bestimmt, son­dern durch das gleiche Fehlen der 
Solidarität auf der Seite der Fürsten. 

b) D i e  K o n t r ov e r s e  u m  H a r t w i g  v o n  L ü t z o w

Nur kurze Zeit nach dem Abschluß des Bedestreits sah sich auch 
Lübeck aus einem verhältnismäßig geringfügigen Anlaß in einen hefti­
gen Konflikt mit den Herzögen von Mecklenburg verwickelt. Im Sep­
tember 1482 war es vor Mölln, das unter lübischer Pfandherrschaft 
stand, zu größeren Viehdiebstählen gekommen, und die Lübecker 
hatten einen der Täter, den mecklenburgischen Ritter Hartwig von 

Lützow, ergriffen und in ihrer Stadt vor Gericht gestellt 444• Auf grund 
seines Geständnisses, am Raubzug beteiligt gewesen zu sein, war von 
Lützow zum Tode durch das Schwert verurteilt worden. Entgegen 
diesem lübischen Rechtsspruch forderte Herzog Magnus die Freilassung 
des Gefangenen und warf Lübeck vor, auf herzoglichem Gebiet Gewalt 

geübt zu haben 445• Der Lübecker Rat beharrte dagegen auf seinem 
Standpunkt und rief die wendischen Städte um Vermittlung an 446• 

Ein erster Versuch im Mai 1483 scheiterte aber daran, daß sich die 
streitenden Parteien nicht über die Zusammensetzung des Schiedsge­
richts einigen konnten. Die Herzöge forderten, es entweder mit Für­
sten, Bischöfen oder wenigstens mit ihren Räten zu besetzen, während 

443 

444 

445 

446 

LChr. 5, 1, S. 261. 

a. a. 0., S. 265; Krantz, Wandalia, XIII, 28. 
Krantz, a. a. 0., XIII, 27-28. 
HR III, 1, n. 410-415. 
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sich Lübeck nur einem Spruch der Städte beugen wollte 447• 

Darauf trafen die Herzöge Vorbereitungen, mit militärischen 
Mitteln nun gegen Lübeck vorzugehen. Mitte Juli 1483 schlossen sie 
ein Bündnis mit Sachsen-Lauenburg und verabredeten einen 
gemeinsamen Kriegszug. Die Hoffnungen auf eine Unterstützung 
von brandenburgischer Seite erfüllten sich jedoch auch diesmal nicht. 
Markgraf Johann weigerte sich, Geschütze zu leihen und riet, den 
Kampf mit den Städten nicht zu unterschätzen. Er erbot sich, einige 

seiner Räte als Vermittler zu entsenden 448• Vermutlich gab diese 
Antwort für Herzog Magnus den Ausschlag, es nicht zum Äußersten 
kommen zu lassen. Ober die weiteren Verhandlungen sind 
Einzelheiten nicht bekannt geworden. Dem Anschein nach erfolgte im 
August 1483 in Wismar ein Vergleich. Hartwig von Lützow kam frei 
449• Der Wandel, der sich seit dem Regierungsantritt Magnus II. 
in den Beziehungen der wendischen Städte zu den Herzögen von 
Mecklenburg vollzogen hatte, ist nicht zu übersehen. Das zeigt sich 
besonders deutlich, wenn man den Verlauf der Auseinandersetzungen 
Wismars mit Herzog Heinrich IV. mit dem zuletzt erwähnten 
Konflikt vergleicht. In beiden Fällen bildete das Vorgehen einer 
Stadt gegen adlige Räuber den Anlaß. Im Gegensatz zu Heinrich IV. 
- das hatte auch der Bedestreit gezeigt - war Mag­nus II. sichtlich 
entschlossen, den Kampf mit den Städten aufzunehmen. Daß seine 
Bemühungen aber ohne Erfolg geblieben waren, lag vor allem 
daran, daß er allein nicht über die notwendigen Mittel verfügte, um sein 
Vorhaben zu realisieren und die brandenburgischen Nachbarn nicht 
zum Eingreifen zu bewegen waren. 

Immerhin blieb die Haltung des Herzogs nicht ohne Einfluß auf die 
Politik der Städte. Lübeck hatte zwar zunächst den Standpunkt ver­
treten, das Bündnis von 1476 nicht zu erneuern, und auch die übrigen 
Städte waren kaum an einer engeren politisch-militärischen Bindung 
interessiert gewesen. Der Zusammenstoß Lübecks mit Herzog Magnus, 
die allgemeine Unsicherheit der Straßen, die sich häufenden Fälle von 
Strandraub, vor allem aber auch die außerordentlich gespannte Situa­
tion gegenüber König Johann von Dänemark veranlaßten Lübeck, 
seine Haltung zu korrigieren und im Januar 1483 zu Bündnisverhand-

447 

448 

a. a. 0., n. 436 1483 Mai 8 Rezeß zu Lübeck, §§ 10-13.
PC III, n. 954; LChr. 5, 1, S. 303, A. 3; nach Vitense, S. 138, sollen die Herzöge

sogar Rostock und Wismar auf gefordert haben, an einem evtl. Kampf gegen Lübeck 
teilzunehmen. 
449  über Verhandlungen: HR III, 1, n. 453, 455, 457-458; Lehr. 5, 1, S. 266; Krantz, 
a. a. 0., XIII, 38.



94 Frühabsolutistische Bestrebungen Herzog Magnus II. 

lungen einzuladen 450
• Am 11. November 1483 wurde dann ein drei­

jähriges Bündnis der sechs wendischen Städte beschlossen, das weit­
gehend dem Wortlaut der Tohopesate von 1476 folgte, insbesondere 
aber ein gemeinsames Vorgehen gegen Räubereien jeder Art, Gewalt­
anwendung sowie Entziehung der Privilegien und Freiheiten 

vorsah451
• Lübeck, Hamburg und Lüneburg verbanden sich außerdem 

noch mit den sächsischen Städten 452
• 

c) D a s  R i n g e n  u m  d a s  S t r a n d r e c  h t

Seit dem Frühjahr 1482 hatten sich die wendischen Städte noch mit 
einem weiteren Problem zu befassen, das sie jedoch alle in gleicher 
Weise betraf. Mehrfach war wieder Strandgut durch Bedienstete der 
Herzöge von Mecklenburg, des Königs von Dänemark sowie des 

Bischofs von Münster beschlagnahmt worden 453
• Damit tauchte eine 

alte Streitfrage von neuem auf, mit der sich nicht nur die Städte an 
der Nord- und Ostsee zu befassen hatten: ,,Wem gehörte an den 
Strand getriebenes, schiffbrüchiges Gut?" Küstenbewohner und Für­
sten, deren Gebiete an die See grenzten, betrachteten es als ihr recht­
mäßiges Eigentum, während die Geschädigten die Aneignung von 
Strandgut als Strandraub ansahen und mit allen Mitteln zu verhindern 
suchten. Beide Bezeichnungen „Strandraub" und „Strandrecht" be­
trafen zwar die Aneignung von Strandgut, gingen jedoch von völlig 

entgegengesetzten Rechtsstandpunkten aus 454
• 

450 HR III, 1, n. 365, §§ 35-36, n. 399, 411, 417, 428, 439; HUB 10, n. 1007, S. 616, 
A.
451 

452 

453 

4, n. 1008-1009.
HR III, 1, n. 482, §§ 14-15; HUB 10, n. 1108, § 3; LChr. 5, 1, S. 309, A. 3. HR 
III, 1, n. 467, 573; HUB 10, n. 1100.
HR III, 1, n. 365, §§ 17-20, n. 411; HUB 10, n. 1032, 1053; HR III, 1, n. 482,

§
454 

20, n. 501, § 98.
Umfassende Darstellung des gesamten Problems bei Niitemaa, Strandrecht. Die

wichtigsten Privilegien, die das Strandrecht betreffen bei Techen, Strandrecht, S. 
279 ff. - 1252 verzichtete Heinrich Borwin III. auf das Strandrecht im Rostock.er 
Hafen = Koppmann, Stadt Rostock, S. 14; Techen, a. a. 0., S. 279. 1325 und 1327 
wird dieses Privileg bestätigt. = Techen, a. a. 0., S. 280. 1374 erklärt Kaiser Karl IV. die 
Besitzergreifung von Strandgut als im Widerspruch zu Billigkeit und natürlichem Recht 

stehend. Lübeck erhält ·das Recht, Repressalien zu ergreifen. = Techen, a. a. 0., S. 282. 
1415 verbietet Kaiser Sigismund die Beschlagnahme und die Schädigung Schiff­brüchiger. 
= Techen, a. a. 0., S. 283. - Maßnahmen der Städte: 1420 beschließen die 
wendischen Städte eine Bergeordnung. = Techen, a. a. 0., S. 287. Sie wird 1433 

erneuert. = Niitemaa, a. a. 0., S. 198.
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Die wendischen Städte waren zwar schon seit dem 13. Jahrhundert 
im Besitze einer Reihe von Privilegien gewesen, die sie vom Strand­
recht befreien sollten, doch mußten sie diese immer wieder in Erinne­
rung bringen und gegen die Fürsten durchsetzen. Schon während des 
Konflikts zwischen Herzog Heinrich IV. und Wismar, aber auch in 
anderem Zusammenhang, hatten die mecklenburgischen Herzöge ihre 
Ansprüche auf das Strandrecht erneuert. Angesichts der zahlreichen 
Spannungen, die sich gerade um 1480 zwischen den wendischen Städten 
und diesen Fürsten gezeigt hatten 455, überraschte es nicht, daß sich 
nun auch aus diesem Anlaß heftige Auseinandersetzungen ergaben. 
Da die Herzöge nicht gesonnen waren, die städtischen Privilegien zu 
respektieren, beschlossen die Städte im März 1484, Gegenmaßnahmen 
anzudrohen, wenn es zu 'Yeiteren Fällen von Strandraub kommen 
sollte 456• Trotzdem ereignete sich noch im Laufe des gleichen Jahres 
ein folgenschwerer neuer Zwischenfall. Im Spätherbst 1484 war an der 
mecklenburgischen Küste das aus Norwegen kommende Schiff des 
Lübecker Schiffers Paul Lange gestrandet, wobei dieser selbst und 
wahrscheinlich auch der größte Teil seiner Besatzung den Tod gefunden 
hatte. Trotz der vorausgegangenen Warnung durch die Städte ließen 
die herzoglichen Vögte von Bukow und Schwaan die angetriebenen 
Güter nach Schwerin schaffen 457. Nach der Lübecker Chronik soll es 
sich um 150 Wagenladungen gehandelt haben 458• Auf die Klage der 
Erben des verstorbenen Schiffers, der Älterleute der Bergenfahrer und 
anderer Kaufleute vor dem Lübecker Rat gaben die Herzöge zur Ant­
wort, daß ihre Vögte lediglich nach alter Gewohnheit, wie es in Meck­
lenburg und anderen Küstenländern Brauch sei, gehandelt hätten. Im 
übrigen seien Ausrüstungsgegenstände an Lübeck zurückgegeben wor­
den 459• Mit diesen Vorgängen befaßte sich nun der wendische Städte­
tag vom Januar 1485 sehr ausführlich 460. Zunächst faßten die Städte 
einen grundsätzlichen Beschluß: Wenn künftig Schiffe stranden und 
Teile der Ladung an Land treiben sollten, war das Strandgut von der 
nächstgelegenen Stadt gegen angemessenen Bergelohn einzubringen. 
Falls aber Landesherren oder deren Vögte es beschlagnahmten, war 

455 Vgl. S. 88 ff. dieser Arbeit, desgl. 101 ff. 
456 HR III, 1, n. 501, §§ 114, 118-119. 
457 LChr. 5, 1, S. 314 ff. - Berichte bei Krantz, a. a. 0. in zwei Versionen: XIII, 
40, XIV, 1; dazu Techen, a. a. 0., S. 289. 
45s LChr. 5, 1, S. 314. 
459 a. a. 0., A. 4. 
460 HR III, 1, n. 581. 
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diese Stadt beauftragt, das Strandgut mit Gewalt einzuholen. 
Die eventuellen Folgen versprachen alle Städte, gemeinsam zu 
tragen 461• Hinsichtlich des erwähnten Vorfalls wurde bestimmt: 
Auf einer in Kürze stattfindenden Tagfahrt sollten den Herzögen 
von Mecklenburg die städtischen Privilegien verlesen werden. Falls 
sie sich weiterhin weigern sollten, das Strandgut herauszugeben, sei 
ihnen mitzuteilen, daß die Städte übergriffe dieser Art nicht dulden 
und nunmehr gemäß ihren Privilegien handeln würden 462. Die 
herzöglichen Vögte von Schwaan und Bukow seien von den beiden 
benachbarten Städten zu ergreifen und nach geltendem Recht zu 
bestrafen. In künftigen Fällen sei in gleicher Weise zu verfahren. 
Schließlich wurde noch einmal bekräftigt, daß die wendischen Städte 
alle sich hieraus ergebenden Konsequenzen gemeinsam tragen 
wollten463• 

Da die Verhandlungen mit den Herzögen ergebnislos verliefen 464, 

zögerte der Rostocker Rat nicht, den Beschluß der Städte auszuführen. 
Der Schwaan er Vogt Gerd V rese wurde ergriffen und mit einem seiner 
Knechte in Rostock vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und mit 
dem Schwert gerichtet 465• Wismar dagegen zögerte, mit dem Bukower 
Vogt Oldeswager in gleicher Weise zu verfahren. Anscheinend fürch­
tete es die Verwicklungen mit dem Landesherrn, die sich daraus erge­
ben konnten. Bevor Rostock auch Oldeswager festnehmen konnte, 
hatte ihn Herzog Magnus jedoch unter Bedeckung von 60 Reitern nach 
Schwerin in Sicherheit bringen lassen 466• Die Folgen dieser Selbsthilfe 
Rostocks ließen nicht lange auf sich warten. Die Brüder des Hinge­
richteten erhoben Klage vor dem Bischof von Münster, dem Admini­
strator des Erzbistums Bremen. Rostock betonte demgegenüber die 
Rechtmäßigkeit seines Vorgehens und verwies darauf, daß Vrese ge­
warnt gewesen sei 467• Die Herzöge waren fest entschlossen, das Straf­
gericht an ihrem Vogt nicht tatenlos hinzunehmen. Sie riefen Anfang 
Februar 1485 die Ritter des Landes bei Sternberg zusammen und for­
derten Unterstützung zum Zuge gegen Rostock. Die Landesherren 
erhielten allerdings die Antwort: Rostock sei mit den anderen wendi­
schen Städten verbündet, die sich verpflichtet hätten, einander gegen 

461 

462 
a. a. 0., n. 582 1485 Januar 11 Rezeß zu Lübeck, §§ 19-21; LChr. 5, 1, S. 314. 
HR III, 1, n. 582, § 20.

463 a. a. 0., §§ 25-26.
464 
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466 

467 

a. a. 0., § 62.
Krantz, a. a. 0., XIII, 40. 
LChr. 5, 1, S. 316.
a. a. 0., S. 316, A. 4.
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Fürsten und Ritter beizustehen. In anbetracht dessen lehne es die 
Ritterschaft ab, dem Ersuchen Folge zu leisten 468

• Es muß offenbleiben, 
wie der mecklenburgische Adel in den Besitz des Bündnistextes gelangt 
war, der doch im allgemeinen streng geheimgehalten wurde. Eine 
gezielte Indiskretion Rostocks ist nicht ausgeschlossen. Wichtiger aber 
erscheint die Frage, ob die Ritter wirklich nur aus Furcht vor den 
Städten die Heeresfolge versagten. Vermutlich diente die wendische 
Tohopesate nur als ein willkommener Vorwand; denn der Adel dürfte 
kaum an einer Stärkung der Landesherren interessiert gewesen sein. 
Die Politik Magnus II. richtete sich doch letzten Endes gegen die 
Sonderrechte der Landstände überhaupt. 

Nach diesem Mißerfolg suchte der Herzog abermals nach Verbün­
deten unter den Fürsten. Di� Absicht, Rostock mit militärischer Gewalt 
niederzuwerfen, bewegte ihn um so mehr, als sich die Stadt außerdem 
seinem Plan widersetzt hatte, die Pfarrkirche St. Jakobi in ein Kolle­
giatstift zu verwandeln 469

• Doch Kurfürst Albrecht von Brandenburg 
war auch jetzt nicht gewillt, den Herzögen von Mecklenburg Waffen­
hilfe zu leisten und riet, einen Kampf gegen die Städte des eigenen 
Landes zu vermeiden: ... man findt zu zeiten einen oder zwen inn 
einem rat eines comuns, die do grob und hert sindt, dieweyl ir lauft 
wert. was sollt das ein comun entgelten 470? Herzog Magnus mochte 
die Altersweisheit des Oheims wenig behagen. Auf dringlichere Bitten 
legte dieser dann seineµ Standpunkt ausführlicher dar. Er gab noch 
einmal zu bedenken, daß ein Krieg gegen eigene Untertanen nur Lasten 
und Unruhe für das Land mit sich bringe, räumte dagegen ein, daß 
die Rostocker, gestützt auf die wendischen Städte, alle gütlichen Ver­
handlungsversuche zurückgewiesen hätten. Es gälte also das Ansehen 
der Landesherren zu wahren. Prozesse vor dem Reichskammergericht 
oder vor der päpstlichen Kurie seien teuer und zeitraubend. Außerdem 
sei es fraglich, ob die Gegens.eite die Urteile respektieren werde. Der 
Kurfürst empfahl seinen Neffen, sich auf jeden Fall der Hilfe benach­
barter Fürsten zu versichern, also etwa Sachsens, Brandenburgs, Braun­
schweigs, Pommerns oder des Erzbischofs von Magdeburg. Dann soll­
ten Herzog Magnus und sein Bruder eine gütliche Schlichtung zu 
erreichen suchen, bei deren Scheitern aber auf jeden Fall eine endgültige 

468 a. a. 0., S. 315; Krantz, Wandalia, XIV, 1; HUB 10, n. 1108 1483 November 11 
Bündnis der wendischen Städte, § § 3, 7. 
469 Vgl. Seite 102 ff. dieser Arbeit.
470 PC III, S. 365. 
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Entscheidung rechtlicher Art. Falls Rostock sich dieser nicht 
unterwerfe, sollten die Herzöge nicht vor der Anwendung von 
Gewalt zurück­schrecken. Das werde den Untertanen ein Beispiel 
geben, daß sie sich nach ihrer Obrigkeit zu richten hätten. Albrecht 
meinte, er sei der Hilfe anderer Fürsten gewiß: ... was heut an uch 
ist, macht morgen an in sein ... Eingehend auf den Widerstand 
Rostocks gegen die Errichtung einer geistlichen Stiftung, ließ der 
Kurfürst durchblicken, daß ihm die allgemeine Stimmung gegen die 
Kirche und ihre Amtsträger durchaus bekannt sei - wie auch die 
Ursache, die dazu geführt hatte: ... sun­derlich den geistlichen ist das 
gemain volck zu widerwertigkeit geneigt, dann sie haben gern gelt, das 
gibt der baur ungern . .. 471• 

Mehr als diese Ratschläge des gewiegten Taktikers vermochten die 
Herzöge dann nicht zu erlangen. Die erhoffie Waffenhilfe wurde auch 
diesmal nicht gewährt. Nur einige brandenburgische Räte wurden im 
März 1485 nach Rostock entsandt, um eine Vermittlung mit den Lan­
desherren in die Wege zu leiten. Der Rat wollte eine Entscheidung 
jedoch nicht ohne die verbündeten Städte treffen 472• Auch Herzog 
Bogislaw von Pommern, König Johann von Dänemark wie auch der 
Bischof von Münster zeigten wenig Neigung, mit Herzog Magnus 
gegen Rostock zu ziehen 473• Der mußte mit Bitterkeit feststellen, daß 
der alte Kurfürst nur zu recht gehabt hatte, wenn er schrieb: ... doch 
kan einer nicht ehe fiigen, dann er gefider hat und wor er sein not­
turfiig ist, im machen kann ... wir besorgen aber, das sich der handel 
in eyner eyl nicht sobald smiden lass ... 474• 

Auf dem wendischen Städtetag im April 1485 mußte sich zeigen, 
wie weit Rostock auf die Zusagen der verbündeten Städte bauen 
konnte. Die Herzöge hatten ihre Räte ebenfalls nach Lübeck gesandt, 
um Klage gegen Rostock zu führen. Sie waren zwar bereit, wegen des 
Strandguts mit den wendischen Städten zu verhandeln, nicht aber mit 
Rostock. Dieses Ansinnen wurde jedoch mit Entschiedenheit 
zurück­gewiesen 475• Im weiteren Verlauf dieser Tagfahrt wurde 
eingehend die Situation erörtert, die sich insbesondere durch die 
letzten Ereignisse für Rostock ergeben hatte. Denn außer der 
Auseinandersetzung um das Strandrecht hatte die Stadt zu gleicher 
Zeit mit den Herzögen den 

471 a. a. 0., n. 1073. Dieser Brief des Kurfürsten Albrecht ist zwar undatiert' aber nicht
 

vor 1485 Mai 24 abgefaßt worden. 
472 

473 

474 

475 

HR III, 1, n. 599-600. 
PC III, n. 1068; HR III, 1, n. 601 1485 April 18, §§ 15-16, S. 547, A. 6. PC 
III, n. 1073. 
HR III, 1, n. 601, §§ 3-4. 
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Streit um die Errichtung des Kollegiatstifl:s auszufechten, von dem 
noch ausführlicher zu berichten sein wird. Zur Beilegung dieser 
Differenzen, rieten die Städte, möge sich Rostock eines Vermittlers 
bedienen, für dessen Honorierung es wohl 200-300 Rh.G. 

aufwenden müsse 476• Rostock vertrat jedoch den Standpunkt, daß 
seine sonstigen Kontroversen mit den Herzögen nur dadurch so 
außerordentlich verschärft worden seien, weil es den gemeinsamen 
Beschluß aller wendischen Städte ausgeführt habe. Daher seien diese 
wohl verpflichtet, für eine derartige Vermittlungsaktion, zu der sich 
der Markgraf Johann von Brandenburg bereiterklärt habe, eine 

angemessene Beihilfe zu zahlen 477. 

Das Ergebnis dieser Verhandlungen bestand schließlich darin, daß 
die anderen Städte dem Wunsche Rostocks entsprechen wollten und 
der Bischof von Lübeck gebeten wurde, die Herzöge von Mecklenburg 
für Vermittlungsverhandlungen zu gewinnen. Diese wurden außerdem 
noch einmal schriftlich aufgefordert, das beschlagnahmte Strandgut 
herauszugeben. Was Rostock beträfe - schrieben die Städte - werde 
man es zu gegebener Zeit zu verantworten wissen, daß diese Stadt 
einige der Strandräuber gerichtet habe und in Wismar der Besitz 
anderer Schuldiger beschlagnahmt worden sei. Wenn die Herzöge sich 
erboten hätten, den f ü n f  wendischen Städten gütliche oder recht­
liche Verhandlungen nicht zu verweigern, dann mögen sie zur Kennt­
nis nehmen, daß diese Angelegenheit sie alle in der gleichen Weise be­

träfe wie ihre Freunde von Rostock 478. 

Die Vermittlungsverhandlungen verzögerten sich jedoch, und so 
kam es erst im Oktober 1486 unter der Leitung des Kurfürsten von 
Brandenburg zu einer Tagfahrt in Wilsnack 479. Auch die wendischen 
Städte befaßten sich nur noch einmal im Oktober 1485 flüchtig mit 

dieser Frage 480• Die Herzöge von Mecklenburg verzichteten zunächst 
darauf, die Kontroverse wegen des Strandrechts weiterzuverfolgen, 
zumal sie sahen, daß Rostock hier der Unterstützung durch seine Ver­
bündeten sicher war. Statt dessen verlegten sie den Schwerpunkt ihres 
Vorgehens gegen die Stadt auf ein Gebiet, das ihnen erfolgversprechen­
der erschien und auf dem, wie sie bald spürten, Rostock keineswegs 
in gleichem Maße auf die Hilfe der anderen Städte rechnen konnte. 
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479 

480 

Vgl. Seite 102 ff. dieser Arbeit. - HR III, 1, n. 601, §§ 5, 11. 
a. a. 0., §§ 6-7, 17.
a. a. 0., §§ 18-19, 39-42, 47, n. 602; LChr. 5, 1, S. 316, A. 5. 
HR III, 2, n. 6-9. Verhandlungen zu Wilsnack: vgl. Seite 112 ff. dieser Arbeit. 
HR III, 2, n. 11 1485 Oktober 17 Rezeß zu Lübeck, §§ 20-22. 
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Die Auseinandersetzungen um das Strandrecht können zwar noch 
bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgt werden. Zu einer 
Entscheidung kam es indessen nicht. Hier hatte sich - wenigstens 
vorübergehend - eine bemerkenswerte Einmütigkeit und 
Entschlossenheit unter den wendischen Städten gezeigt, da ihre 
wirtschaftlichen Interessen in gleicher Weise berührt worden waren. 
Diese Haltung verfehlte sichtlich nicht ihren Eindruck auf die Fürsten 
und deren Ritterschaft. In anderen Fragen, die dagegen nur Rostock 
allein betrafen, zeigten sich seine Verbündeten wesentlich 
zurückhaltender und verwiesen auf den Weg gütlicher oder 
rechtlicher Verhandlungen. 



































































































Kapitel 9 

DIE HALTUNG DER FÜRSTEN 

a) U r s a c h e n  u n d  A n 1 ä s s e   d e r  K o n f I i k t e
m i t  d e n  S t ä d t e n

Die Beziehungen der wendischen Hansestädte zu den Fürsten des 
Hauses Oldenburg und den Herzögen von Mecklenburg waren in den 
vier letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts fast ständig durch 
Spannungen und oft sogar auch durch ernsthafte Konflikte belastet. 
Selten waren jedoch alle sechs Städte zugleich an den Auseinander­
setzungen beteiligt. Vielmehr läßt sich feststellen, daß für Lübeck und 
Hamburg, zeitweilig auch für Lüneburg, das Verhältnis zum Hause 
Oldenburg von besonderer Bedeutung war, während Rostock und Wis­
mar ihr Augenmerk vor allem ihren Landesherren zuwenden mußten. 
Stralsund als pommersche Stadt nahm dagegen eine gewisse Sonder­
stellung ein, soweit es sich um die Beziehungen der wendischen Städte 
zu beiden Fürstenhäusern handelte. 

Am deutlichsten ist eine Haltung, die als typisch landesfürstlich be­
zeichnet werden darf, in Mecklenburg festzustellen. Doch sind hier 
wesentliche Unterschiede zwischen der Politik Herzog Heinrich IV. und 
seines Sohnes Magnus II. nicht zu übersehen. Wenn bei dem erste­ren 
zwar auch schon das Bestreben zu erkennen war, z. B. Wismars 
unabhängige Stellung im Lande einzuschränken, so handelte es sich hier 
doch wohl nur um Versuche, sich gegen ein widerspenstiges Glied des 
Landes durchzusetzen und es angesichts des trostlosen Zustandes der 
fürstlichen Kassen zu Geldzahlungen zu zwingen 653

• In dem Maße, in 
dem Magnus II. schon zu Lebzeiten seines Vaters Einfluß auf die 
Regierung des Landes zu gewinnen begann, ging das Bestreben der 
Herzöge immer zielbewußter dahin, die Sonderrechte der Landstände 
einzuschränken, um ihre Stellung als Landesherren zu festigen und in 
Mecklenburg die Grundlagen eines absolutistischen Herrschaftssystems 

653 Vgl. Seite 75 ff. dieser Arbeit. 
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zu schaffen. Aus dieser Haltung heraus war Herzog Magnus 
prinzipieller Gegner einer selbständigen städtischen Politik, wie sie in 
besonderer Weise durch Lübeck und Hamburg vertreten wurde. 
Hier lag damit auch die Ursache der jahrzehntelangen Kontroversen 
mit Rostock, die in der Regel durch Versuche des Herzogs ausgelöst 
wurden, den städtischen Rechtsbereich anzugreifen 654• Daher stand 
Magnus II. auch mehrfach auf der Seite anderer Fürsten, wenn es 
sich um Auseinandersetzungen mit Städten handelte. So durfte 
Christian I. mit ihm als Mitglied eines städtefeindlichen 
Fürstenbundes rechnen und zog mit ihm auch im Herbst 1474 an den 
Rhein 655• Als dann 1492 die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg 
gegen Braunschweig zogen, leistete Magnus II. ihnen Beistand 656• 

Die Politik der Oldenburger Fürsten war, im ganzen gesehen, eben­
falls städtefeindlich. Doch war König Christian 1. durch mehrere Mo­
mente gezwungen, immer wieder Anlehnung an Hamburg und Lübeck 
zu suchen. Die Wahl zum Landesherren Schleswig-Holsteins hatte ihm 
finanzielle Verpflichtungen auferlegt, die seine Kräfte und Möglich­
keiten weit überstiegen. Zum anderen belasteten ihn seine vergeblichen 
Bemühungen, Schweden zur Rückkehr in die Nordische Union zu ver­
anlassen, und schließlich hatte die Einstellung der Zahlungen an seinen 
Bruder Gerd heftige Auseinandersetzungen ausgelöst, sodaß Chri­
stian I. vor allem in Schleswig-Holstein auf die Hilfe beider Städte 
nicht verzichten konnte. Unter diesen Umständen mußte der König 
Lübeck und Hamburg als Gegenleistung zwar beträchtliche Zugeständ­
nisse einräumen, war aber zugleich auch deshalb nie ein „Freund" 
dieser Städte. Das zeigte sich spätestens nach dem Abschluß der Strei­
tigkeiten mit dem Grafen von Oldenburg und nachdem der König die 
Hoffnung auf Wiederherstellung der Kalmarer Union aufgeben mußte: 
Ende 1472 begann seine Annäherung an den Kurfürsten von Branden­
burg und damit seine Abwendung von Lübeck und Hamburg, die 
aber erst zu Beginn des Jahres 1474 wirksam wurde 657. Doch nach dem 
Scheitern seiner hochgespannten Pläne erstrebte König Christian I. 
wieder die Hilfe der beiden Städte gegen die Ritterschaft Schleswig­
Holsteins. Eine politische Konzeption - besonders gegenüber den 
Städten - sucht man bei diesem Fürsten wohl vergeblich. Viele seiner 
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Vgl. Seite 88 ff. dieser Arbeit. 
Vgl. Seite 49 f. dieser Arbeit. 
Vgl. Seite 141 dieser Arbeit. 
Vgl. Seite 36 ff. dieser Arbeit. 
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Pläne und Vorhaben, vor allem in den Jahren 1473-1475, erscheinen 
unausgereift, wenn nicht phantastisch. Nicht in seiner schleswig-holstei­
nischen Landespolitik wurde Christian den Städten gefährlich, 
sondern durch die Begünstigung des holländischen Handels in den 
nordischen Reichen sowie dadurch, daß er den hansischen Handel 
während der Jahre 1475-1478 absichtlich reduzierte 658

• 

Die Haltung seines Bruders, des Grafen von Oldenburg, sowie seines 
Sohnes Johann mußte den Städten eindeutiger erscheinen. Graf Gerd 
trat den Städten meist als adliger Freibeuter und Wegelagerer ent­
gegen, der selbst Christian I. gegenüber keine Rücksicht kannte, wenn 
es um den eigenen Vorteil ging. Seine Konflikte mit den Städten 
wurden fast ohne Ausnahme durch reine Räubereien ausgelöst, und 
selbst das Bündnis mit dem Herzog von Burgund darf wohl kaum als 
p o I i t i s c h motiviert gewertet werden. Es sei denn, der Graf hätte 
damals für seinen Bruder Christian die Rolle eines Mittelsmannes über­
nommen 659

• Zu einer Gefahr für die Städte hätte Gerd von Oldenburg 
nur im Falle eines burgundischen Sieges werden können. Zu ernst­
hafter Beunruhigung in allen wendischen Seestädten gab dagegen für 
lange Jahre König Johann Anlaß, als er sie während der beiden letzten 
Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts zur Verteidigung ihrer wirtschaft­
lichen Stellung in Dänemark und Norwegen zwang, zur gleichen Zeit 
also, da auch die Auseinandersetzungen Rostocks mit den Herzögen 
von Mecklenburg ihren Höhepunkt erreicht hatten. 

Eine übersieht über die A n 1 ä s s e , die erheblichere Streitigkeiten 
mit den Herzögen von Mecklenburg auslösten, zeigt, daß diese vor­
wiegend durch die absolutistischen Bestrebungen Herzog Magnus II. 
bedingt waren. Das führte zwangsläufig zu zahlreichen Rechts�treitig­
keiten. Hier wäre zunächst der Versuch des Herzogs zu nennen, im 
Lande seine uneingeschränkte Gerichtshoheit zur Geltung zu bringen. 
Rostock hatte sich aber seit der Mitte des 14. Jahrhunderts gerade auf 
diesem Gebiet weitgehende Selbständigkeit gesichert. Es verfügte seit 
1358 über die volle Gerichtsbarkeit und hatte 1459 das Privileg erwor­
ben, Straßenräuber auch auf herzoglichem Gebiet ergreifen und über sie 
richten zu dürfen. 1462 hatte Herzog Heinrich IV. - wie schon mehr­
fach erwähnt - den Bürgern und Einwohnern wie auch den Gottes­
häusern, Hospitalien und der Stadt selbst ihre Besitzungen bestätigt, 
insbesondere mit dem Recht, ihretwegen nicht außerhalb der Stadt vor 
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Vgl. Seite 55 f. dieser Arbeit. 
Vgl. Seite 51 dieser Arbeit. 
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Gericht gezogen zu werden 660• Diese Befreiung betrachtete Herzog 
Magnus - wie er mehrfach erklären ließ - als kraftlos. Der Streit 
um das „Privilegium de non e-v ocando" gewann eine große 
Bedeutung im Zusammenhang mit dem Anspruch der Landesherren, 
Landgüter Rostocker Bürger nach dem Aussterben der Manneslinie 
als verfallene L e h e n  zu betrachten. Das Hofgericht der Herzöge 
entschied in allen Fällen in diesem Sinne. Gestützt auf die These, 
Landgüter städtischer Bürger trügen den Charakter von Lehen, 
verlangte Herzog Magnus im Jahre 1492 von den Rostocker 
Eigentümern solcher Güter sogar Heeresfolge gegen Braunschweig. 
Zu den Auseinandersetzungen um die fürstliche Gerichtsbarkeit sind 
auch die Fälle zu zählen, in denen Städte zur Selbsthilfe gegen adlige 
Straßenräuber gegriffen hatten wie Wismar 1455 und Lübeck 1482. 
Als Rechtsstreitigkeiten sind vor allem auch die wiederholten 
Kontroversen um das Strandrecht zu nennen, die sich zu Beginn des 
Jahres 1485 zu einem offenen Konflikt auszu­weiten drohten, als 
Rostock im Einverständnis mit den verbündeten Städten einen 
herzoglichen Vogt als Räuber richten ließ. Herzog Mag­nus, der 
Strandgut im Gegensatz zu städtischen Privilegien als Eigen­tum der 
Landesherrschaft betrachtete, mußte diese Selbsthilfe als einen 
besonders schweren Affront ansehen 661

. Sein Anspruch, auch über die 
Kirchen in Rostock frei zu verfügen, nachdem er bereits mit Hilfe der 
päpstlichen Kurie weitgehenden Einfluß auf die Geistlichkeit des Lan­
des erlangt hatte, führte im Zusammenhang mit anderen Streitigkeiten 
zu den härtesten Auseinandersetzungen, die eine der wendischen Städte 
in diesen Jahrzehnten zu bestehen hatte. 

Wiederholt versuchten Heinrich IV. wie auch Magnus II. Rostock 
und Wismar das Recht streitig zu machen, sich mit „ausländischen" 
Städten zu verbünden. Sie bezeichneten derartige Bündnisse als „ Ver­
rat" an den Landesherren. Diese Bemühungen, wie überhaupt alle 
entscheidenden Versuche, den mecklenburgischen Städten ihre Privi­
legien und Gewohnheitsrechte zu nehmen, blieben aber am Ende ohne 

66° Koppmann, Stadt Rostock, S. 16: 1358 November 29 Albrecht II. v. Mecklenburg 
verkauft für 2 000 Mark Gericht und Gerichtsbarkeit innerhalb und außerhalb der 
Stadt Rostock und auf dem Meere, soweit sich die Markscheiden erstrecken. Kopp­
mann, a. a. 0., S. 35: 1459 April 4 Herzog Heinrich IV. gestattet wegen zahlreicher 
Räubereien in der Rostock.er Heide die Übeltäter auch auf herzoglichem Grund und 
Boden festzunehmen und über sie zu richten. 1462 Mai 24 bestätigt derselbe der 
Stadt, den Gotteshäusern und Hospitalien, allen Bürgern und Einwohnern, die von 
ihnen erworbenen Besitzungen außerhalb Rostocks, insbesondere mit dem Recht, 
ihretwegen nur dort vor Gericht gezogen zu werden. 
661 Vgl. Seite 96 ff. dieser Arbeit. 
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